




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Deutscher Bundestag � 18. Wahlperiode � 1711 � Drucksache 18/12850

Beweisbe-
schluss 

A-Drs. Inhalt des Beweisbeschlusses 
Datum des Be-
weisbeschlus-

ses 

Bezeichnung der vorgelegten 
Beweismaterialien (sofern zu-

treffend) 

ssl-vpn-ssh-tor-a-1010553.html 
gespeicherten und vom Ausschuss aufgrund von Beweis-
beschluss Sek-13 vom 15.1.2015 gesicherten Dokumen-
ten angesprochen sind � unabhängig von den dort ver-
wendeten Operations- oder Programmbezeichnungen, 
und die im Untersuchungszeitraum unmittelbar im Bun-
desministerium für Wirtschaft und Energie entstanden 
oder in behördlichen Gewahrsam genommen worden 
sind,  
gemäß § 18 Abs. 1 PUAG beim Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie.  

BMWi-9 303 

Es wird Beweis erhoben zu den Fragen I.13 und II.4 des 
Untersuchungsauftrags (BT-Drs. 18/843) durch Beizie-
hung sämtlicher Akten, Dokumente, in Dateien oder auf 
andere Weise gespeicherter Daten und sonstiger sächli-
cher Beweismittel, die die Fragen I.13 und II.4 des Un-
tersuchungsauftrags betreffen, und die im Untersu-
chungszeitraum bis zum 31. Mai 2013 
unmittelbar im Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie 
entstanden oder in behördlichen Gewahrsam genommen 
worden sind, gemäß § 18 Abs. 1 PUAG beim Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie.  

29.01.2015 
MAT A BMWi-9 

 

BMWi-
10 

550 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (Drucksache 18/843, 18/8683) durch 
Beiziehung sämtlicher Akten, Dokumente, in Dateien 
oder auf sonstige Weise gespeicherter Daten oder sonsti-
ger sächlicher Beweismittel zu dem im Artikel �Fern be-
dient� des Magazins Der Spiegel vom 1. Dezember 2014 
sowie im Beitrag �BND findet Spionage-Zugang 
in Überwachungssystem � und schweigt� des Fernseh-
Magazins FAKT vom 27. September 2016 geschilderten 
Vorgang, die im Untersuchungszeitraum im Bundesmini-
sterium für Wirtschaft und Energie entstanden oder in be-
hördlichen Gewahrsam genommen worden sind � soweit 
sie nicht bereits auf andere Beweisbeschlüsse vorgelegt 
wurden �, gem. § 18 Abs. 1 PUAG beim Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Energie. Es wird darum gebeten, 
die Beweismittel bis zum 15.11.2016 vorzulegen und ggf. 
Teillieferungen vorab vorzulegen. 
Darüber hinaus wird darum gebeten, VS-Vertraulich oder 
höher eingestufte Unterlagen aus den jeweiligen Akten-
beständen auszusondern, entsprechende Leerblätter in die 
Akten einzufügen und die eingestuften Unterlagen unter 
Angabe des ursprünglichen Aktenzusammenhangs ge-
sondert zu übermitteln.  

20.10.2016 
MAT A BMWi-10 

 

BND-1 1 

Es wird Beweis erhoben zu den Abschnitten I. und II. des 
Untersuchungsauftrags mit Ausnahme der Fragen I.13. 
bis I.15. und II.4 durch Beiziehung sämtlicher Akten, Do-
kumente, in Dateien oder auf andere Weise gespeicherter 
Daten und sonstiger sächlicher Beweismittel, die die Fra-
gestellungen der Abschnitte I. und II. des Untersuchungs-
auftrags mit Ausnahme der Fragen I.13. bis I.15. und II.4 
betreffen, und die im Organisationsbereich des Bundes-
nachrichtendienstes nach dem 1. Juni 2013 entstanden 
oder in behördlichen Gewahrsam genommen worden 
sind, gemäß § 18 Abs. 1 PUAG beim Bundeskanzleramt.  

10.04.2014 

MAT A BND-1/1 
MAT A BND-1/2 

MAT A BND-1/3a-b 
MAT A BND-1/4a-c

MAT A BND-1/5 
MAT A BND-1/6a-j 
MAT A BND-1/7a-c 

MAT A BND-1/8 
MAT A BND-1/9 

MAT A BND-1/10 
MAT A BND-1/11 
MAT A BND-1/12 
MAT A BND-1/13 
MAT A BND-1/14 
MAT A BND-1/15 
MAT A BND-1/16 
MAT A BND-1/17 
MAT A BND-1/18 

V
orabfassung - w

ird durch die endgültige F
assung ersetzt.



Deutscher Bundestag � 18. Wahlperiode � 1712 � Drucksache 18/12850

Beweisbe-
schluss 

A-Drs. Inhalt des Beweisbeschlusses 
Datum des Be-
weisbeschlus-

ses 

Bezeichnung der vorgelegten 
Beweismaterialien (sofern zu-

treffend) 

MAT A BND-1/19 
MAT A BND-1/20 
MAT A BND-1/21 
MAT A BND-1/22 
MAT A BND-1/23 

 

BND-2 15 neu 

Es wird Beweis erhoben zu den Fragen I.14 bis I.17 durch 
Beiziehung sämtlicher Akten, Dokumente, in Dateien 
oder auf andere Weise gespeicherter Daten und sonstiger
sächlicher Beweismittel, die die Fragen I.14 bis I.17 des 
Untersuchungsauftrags betreffen, und die im Organisati-
onsbereich des Bundesnachrichtendienstes im gesamten 
Untersuchungszeitraum seit dem 01.01.2001 entstanden 
oder in behördlichen Gewahrsam genommen worden 
sind, gemäß § 18 Abs. 1 PUAG beim Bundeskanzleramt. 

10.04.2014 

MAT A BND-2/1 
MAT A BND-2/2 
MAT A BND-2/3 
MAT A BND-2/4 
MAT A BND-2/5 
MAT A BND-2/6 
MAT A BND-2/7 
MAT A BND-2/8 

 

BND-3 25 

Es wird die Beweiserhebung zu den Abschnitten I. und 
II. des Untersuchungsauftrags vorbereitet durch Beizie-
hung sämtlicher Organigramme, Organisationspläne, Ak-
tenpläne und Dateienverzeichnisse aller Organisations-
einheiten des Bundesnachrichtendienstes, die von den 
Abschnitten I. und II. des Untersuchungsauftrags erfasste 
Aufgaben wahrnehmen, aus dem gesamten Untersu-
chungszeitraum seit dem 01.01.2001 gemäß § 18 Abs. 1 
PUAG beim Bundeskanzleramt.  

10.04.2014 

MAT A BND-3 a-b 
MAT A BND-3/1a-b 

MAT A BND-3/2 

 

BND-4 107 neu 

Es wird Beweis erhoben zum Untersuchungsauftrag (BT-
Drs. 18/843) durch Beiziehung der Abkommen über die 
Zusammenarbeit des Bundesnachrichtendienstes mit ei-
nem Nachrichtendienst der sog. 5-Eyes-Staaten (USA, 
Großbritannien, Kanada, Australien, Neuseeland), je-
weils in ihrer gültigen Fassung im Zeitraum 2001 bis 
heute beim Bundeskanzleramt, soweit sie nicht bereits 
mit Beweisbeschluss v. 10.4.2014 (aufgrund A-Drs. 46 
neu) beigezogen wurden.  

22.05.2014 

MAT A BND-4/1 
MAT A BND-4/2 
MAT A BND-4/3 
MAT A BND 4/4 
MAT A BND-4/5 
MAT A BND-4/6 
MAT A BND-4/7 

 

BND-5 117 neu 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Beiziehung der Dienst-
vorschriften des Bundesnachrichtendienstes, in denen die 
Übermittlung von personenbezogenen Daten an auslän-
dische Stellen oder Dienststellen der Stationierungskräfte 
geregelt ist, in den jeweils gültigen Fassungen seit 2001 
beim Bundeskanzleramt.  

22.05.2014 
MAT A BND-5 

MAT A BND-5/1 

 

BND-6 142 

Es wird Beweis erhoben zu den Abschnitten I und II des 
Untersuchungsauftrags (BT-Drs. 18/843) durch Beizie-
hung sämtlicher untergesetzlicher Vorschriften, die im 
Untersuchungszeitraum im Bundesnachrichtendienst zu 
Fragen galten, die im Untersuchungsauftrag angespro-
chen sind, gem. § 18 Abs. 1 PUAG beim Bundeskanzler-
amt.  

03.07.2014 
MAT A BND-6 

 

BND-7 148 

Es wird Beweis erhoben zu den Abschnitten I und II des 
Untersuchungsauftrags (BT-Drs. 18/843) durch Beizie-
hung sämtlicher Akten, Dokumente, in Dateien oder auf 
andere Weise gespeicherter Daten und sonstiger sächli-
cher Beweismittel, die 
- die Fragestellungen der Abschnitte I. und II. des Unter-
suchungsauftrags betreffen und 
- sich auf Sachverhalte beziehen, die in den unter dem 
Link (A-Drs. 139) gespeicherten und vom Ausschuss ge-
sicherten Dokumente angesprochen sind und 

03.07.2014 

MAT A BND-7 
MAT A BND-7/1 
MAT A BND-7/2 

 

V
orabfassung - w

ird durch die endgültige F
assung ersetzt.



Deutscher Bundestag � 18. Wahlperiode � 1713 � Drucksache 18/12850

Beweisbe-
schluss 

A-Drs. Inhalt des Beweisbeschlusses 
Datum des Be-
weisbeschlus-

ses 

Bezeichnung der vorgelegten 
Beweismaterialien (sofern zu-

treffend) 

- die im Organisationsbereich des Bundesnachrichten-
dienstes im Untersuchungszeitraum entstanden oder in
behördlichen Gewahrsam genommen worden sind, gem. 
§ 18 Abs. 1 PUAG beim Bundeskanzleramt.  

BND-8 162 

Es wird Beweis erhoben zu den Abschnitten I. und II. des 
Untersuchungsauftrages (Drucksache 18/843) durch 
Prioritäre Beiziehung sämtlicher Leitungsvorlagen für 
den Präsidenten und Vizepräsidenten sowie sämtlicher 
Sprechzettel für den Präsidenten und den Vizepräsiden-
ten für Präsidentenrunden, nachrichtendienstliche Lagen 
und Staatssekretärsrunden, die die Fragestellungen der 
Abschnitte I. und II. des Untersuchungsauftrages betref-
fen und bei dem Bundesnachrichtendienst seit dem 
1.1.2001 entstanden sind, gem. § 18 Abs. 1 PUAG beim 
Bundeskanzleramt.  

03.07.2014 

MAT A BND-8a-c 
MAT A BND 8/1 
MAT A BND-8/2 
MAT A BND-8/3 
MAT A  BND-8/4 

 

BND-9 176 

Es wird Beweis erhoben zu den Abschnitten I und II des 
Untersuchungsauftrags (BT-Drs 18/843) durch Prioritäre 
Beiziehung sämtlicher Akten, Dokumente, in Dateien 
oder auf andere Weise gespeicherter Daten und sonstiger
sächlicher Beweismittel, die sich auf den im Artikel �Ge-
dränge am Daten-Drehkreuz� (Süddeutsche Zeitung vom 
26. Juni 2014) geschilderten Sachverhalt des Zugriffs auf 
Daten im Bereich des Internetknotens Frankfurt durch 
den BND und eine etwaige Weitergabe dort gewonnener 
Daten an die NSA beziehen und die im Organisationsbe-
reich des Bundesnachrichtendienstes 
seit dem 1. Januar 2001 entstanden oder in behördlichen 
Gewahrsam genommen worden sind, gemäß § 18 Abs. 1 
PUAG beim Bundeskanzleramt.  

03.07.2014 

MAT A BND-9/1 
MAT A BND-9/2 
MAT A BND-9/3 
MAT A BND-9/4 
MAT A BND-9/5 
MAT A BND-9/6 
MAT A BND-9/7 
MAT A BND-9/8 
MAT A BND-9/9 

MAT A BND-9/10 

 

BND-9 232 

Der 1. Untersuchungsausschuss möge beschließen: 
1. Mit Blick auf die vom Ausschuss beschlossenen Ter-
minierungen von Zeugen ist der Ausschuss auf eine voll-
ständige Erfüllung von Beweisbeschluss BND-9 ange-
wiesen. 
2. Um die Erfüllung des Beweisbeschlusses bis 1.09.2014 
hatte der Ausschuss bei der Beschlussfassung am 
3.07.2014 gebeten. 
3. Mit Schreiben von 10.09.2014 wurde dem Ausschuss 
erklärt, dass übersandte Unterlagen den Beweisbeschluss 
BND-9 noch nicht vollständig erfüllen und dies begrün-
det. 
4. Der Ausschuss setzt daher nochmals eine Frist zur Er-
füllung des Beweisbeschlusses bis zum 13.10.2014.  

09.10.2014 

MAT A BND-9/1 
MAT A BND-9/2 
MAT A BND-9/3 
MAT A BND-9/4 
MAT A BND-9/5 
MAT A BND-9/6 
MAT A BND-9/7 
MAT A BND-9/8 

 

BND-10 179 

Es wird die Beweiserhebung zu den Abschnitten I und II 
des Untersuchungsauftrags (BT-Drs. 18/843) vorbereitet 
durch die Ersuchen 
1. um Benennung der Leiter des Standorts Bad Aibling 
des Bundesnachrichtendienstes im gesamten Untersu-
chungszeitraum und 
2. um Erstellung vollständiger Übersichten der am Stand-
ort Bad Aibling bestehenden oder tätigen Organisations-
einheiten des Bundesnachrichtendienstes - falls seit Be-
ginn des Untersuchungszeitraums Änderungen eingetre-
ten sind, unter Angabe des genauen Gültigkeitszeitraums 
der jeweiligen Übersicht, die gem. § 18 Abs. 1 PUAG 
und Art. 44 Abs. 3 GG an das Bundeskanzleramt gerich-
tet werden.  

03.07.2014 
MAT A BND-10 

MAT A BND-10/1 

 

BND-11 188 
Es wird die Beweiserhebung zum gesamten Untersu-
chungsauftrag (BT-Drs. 18/843), vorbereitet durch das 
Ersuchen um Benennung aller Personen, die seit 

11.09.2014 
MAT A BND-11 

 

V
orabfassung - w

ird durch die endgültige F
assung ersetzt.



Deutscher Bundestag � 18. Wahlperiode � 1714 � Drucksache 18/12850

Beweisbe-
schluss 

A-Drs. Inhalt des Beweisbeschlusses 
Datum des Be-
weisbeschlus-

ses 

Bezeichnung der vorgelegten 
Beweismaterialien (sofern zu-

treffend) 

01.01.2001 innerhalb der in Bad Aibling ansässigen 
Dienststelle des BND verantwortlich für ein Sachgebiet 
waren (Ebene unterhalb des Dienststellenleiters), das 
gem. § 18 Abs. 1 PUAG und Art. 44 Abs. 3 GG an das 
Bundeskanzleramt gerichtet wird.  

BND-12 193 neu 

Es wird Beweis erhoben zu den Abschnitten I. und II. des 
Untersuchungsauftrages (BT-Drs. 18/843) durch priori-
täre Beiziehung aller die Arbeit des 1. Untersuchungsaus-
schusses der 18. Wahlperiode des Deutschen Bundesta-
ges oder dessen Untersuchungsauftrag betreffenden Do-
kumente und Daten, die bei dem Mitarbeiter des Bundes-
nachrichtendienstes Marcus R. sichergestellt wurden 
oder bei denen Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
dass Marcus R. sie an unbefugte Dritte weitergegeben hat 
bzw. weitergeben wollte gem. § 18 Abs. 1 PUAG beim 
Bundeskanzleramt. 

11.09.2014 
MAT A BND-12/1 

 

BND-13 195 neu 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch prioritäre Beiziehung al-
ler zur Vorbereitung und Durchführung des Besuchs der 
Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Infor-
mationsfreiheit am 2./3.12.2013 in der Dienststelle des 
Bundesnachrichtendienstes (BND) in Bad Aibling sowie 
der für ihren Abschlussbericht über diesen Besuch beim 
BND angeforderten oder vom BND überlassenen Unter-
lagen und Daten, soweit diese dem 1. Untersuchungsaus-
schuss noch nicht vorgelegt wurden gem. § 18 Abs. 1 
PUAG beim Bundeskanzleramt. 

11.09.2014 
MAT A BND-13 

 

BND-14 202 

Es wird Beweis erhoben zu den Abschnitten I und II des 
Untersuchungsauftrags (BT-Drs. 18/843) durch Beizie-
hung sämtlicher Akten, Dokumente, in Dateien oder auf 
andere Weise gespeicherter Daten und sonstiger sächli-
cher Beweismittel, die 
- die Fragestellungen der Abschnitte I. und II. des Unter-
suchungsauftrags betreffen und 
- sich auf Sachverhalte beziehen, die in den Links 
http://www.spiegel.de/media/media-34756.pdf 
http://www.spiegel.de/media/media-34757.pdf 
http://www.spiegel.de/media/media-34758.pdf gespei-
cherten und von Ausschuss gesicherten Dokumente an-
gesprochen sind und 
- die beim Bundesnachrichtendienst im Untersuchungs-
zeitraum entstanden oder in behördlichen Gewahrsam ge-
nommen worden sind, gemäß § 18 Abs. 1 PUAG beim 
Bundeskanzleramt.  

25.09.2014 
MAT A BND-14 

 

BND-15 212 

Es wird die Beweiserhebung zum gesamten Untersu-
chungsauftrag (BT-Drs. 18/843) vorbereitet durch das 
Ersuchen um Benennung der Personen, die aktuell an den 
beiden Standorten, in denen neben Bad Aibling die Soft-
ware Xkeyscore von Bundesnachrichtendienst erprobt 
oder genutzt wird (BT-Drs. 17/14560, Antwort zu Frage 
67), für diese Erprobung oder Nutzung leitend verant-
wortlich sind und/oder die Auskunft geben können über 
den Zeitraum der bisherigen Erprobung oder Nutzung an 
diesen Standorten, das - verbunden mit der Bitte um Be-
antwortung bis 2. Oktober 2014 - gem. § 18 Abs. 1 
PUAG und Art. 44 Abs. 3 GG an das Bundeskanzleramt 
gerichtet wird.  

25.09.2014 
MAT A BND-15 

 

BND-16 213 Es wird die Beweiserhebung zum gesamten Untersu-
chungsauftrag (BT-Drs. 18/843) vorbereitet durch das 

25.09.2014 
MAT A BND-16 

 

V
orabfassung - w

ird durch die endgültige F
assung ersetzt.



Deutscher Bundestag � 18. Wahlperiode � 1715 � Drucksache 18/12850

Beweisbe-
schluss 

A-Drs. Inhalt des Beweisbeschlusses 
Datum des Be-
weisbeschlus-

ses 

Bezeichnung der vorgelegten 
Beweismaterialien (sofern zu-

treffend) 

Ersuchen um Benennung der Personen die im Bundes-
nachrichtendienst auf Referatsleiterebene im gesamten 
Untersuchungszeitraum zuständig sind oder waren für 
Maßnahmen bezüglich der Erfassung leitungsgebunden 
transportierter Daten, das - verbunden mit der Bitte um 
Beantwortung bis 2. Oktober 2014 - gem. § 18 Abs. 1 
PUAG und Art. 44 Abs. 3 GG an das Bundeskanzleramt 
gerichtet wird.  

BND-17 238 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Beiziehung sämtlicher 
Akten, Dokumente, in Dateien oder auf andere Weise ge-
speicherter Daten und sonstiger sächlicher Beweismittel, 
die sich auf den in dem Artikel der Süddeutschen Zeitung 
vom 4. Oktober 2014 (�Codename Eikonal�) genannten 
Vertrag der Deutschen Telekom mit dem Bundesnach-
richtendienst beziehen - einschließlich des Zustandekom-
men, Durchführung und Beendigung - gemäß § 18 Abs. 1 
PUAG beim Bundeskanzleramt.  

16.10.2014 

MAT A BND-17/1 
MAT A BND-17/2 
MAT A BND-17/3 
MAT A BND-17/4 
MAT A BND-17/5 
MAT A BND-17/6 
MAT A BND-17/7 

BND-18 249 

Es wird Beweis erhoben zu den Abschnitten I. und II. des 
Untersuchungsauftrages (BT-Drs. 18/843) durch Beizie-
hung sämtlicher Akten, Dokumente, in Dateien oder auf 
andere Weise gespeicherter Daten und sonstiger sächli-
cher Beweismittel, die zur Entstehung und zur Durchfüh-
rung des Memorandum of Agreement vom 28. April 
2002 zwischen der National Security Agency und dem 
Bundesnachrichtendienst für die Zusammenarbeit der 
beiden Nachrichtendienste im Organisationsbereich des 
Bundesnachrichtendienstes im gesamten Untersuchungs-
zeitraum seit dem 01.01.2001 entstanden oder in behörd-
lichen Gewahrsam genommen worden sind, soweit sie 
bisher nicht vorgelegt wurden, gemäß § 18 Abs. 1 PUAG 
beim Bundeskanzleramt. 

06.11.2014 

MAT A BND-18 
MAT A BND-18/1 
MAT A BND-18/2 

 

BND-19 263 neu 

Es wird Beweis erhoben zu den Abschnitten I und II des 
Untersuchungsauftrags (BT-Drs. 18/843) durch Priori-
täre Beiziehung sämtlicher Akten, Dokumente, in Da-
teien oder auf andere Weise gespeicherter Daten und son-
stiger sächlicher Beweismittel, die sich auf weitere Pro-
jekte kabelgestützter Erfassungsansätze des BND - neben 
"Eikonal" - bei Anbietern von Telekommunikations-
dienstleistungen in Deutschland beziehen, sofern dort ge-
wonnene Daten an einen Nachrichtendienst eines Five-
Eyes-Staates weitergegeben wurden, und die im Organi-
sationsbereich des Bundesnachrichtendienstes seit dem 
1. Januar 2001 entstandenen oder in behördlichen Ge-
wahrsam genommen worden sind, gemäß § 18 Abs. 1 
PUAG beim Bundeskanzleramt. 

18.12.2014 

MAT A BND-19/1 
MAT A BND-19/2  
MAT A BND-19/3 
MAT A BND-19/4 
MAT A BND-19/5 
MAT A BND-19/6 
MAT A BND-19/7 
MAT A BND-19/8 
MAT A BND-19/9 

BND-20 269 neu 

Es wird Beweis erhoben zu den Abschnitten I und II des 
Untersuchungsauftrags (BT-Drs. 18/843) durch Priori-
täre Beiziehung sämtlicher Akten, Dokumente, in Da-
teien oder auf andere Weise gespeicherter Daten und son-
stiger sächlicher Beweismittel, die sich auf eventuelle 
Überlegungen zur Möglichkeit eines kabelgestützten Er-
fassungsansatzes des BND an einem Unterwasserkabel in 
Deutschland beziehen und die im Organisationsbereich 
des Bundesnachrichtendienstes seit dem 1. Januar 2001 
entstanden oder in behördlichen Gewahrsam genommen 
worden sind, gemäß § 18 Abs. 1 PUAG beim Bundes-
kanzleramt.  

18.12.2014 
MAT A BND-20 

MAT A BND-20/1 

 

V
orabfassung - w

ird durch die endgültige F
assung ersetzt.
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Beweisbe-
schluss 

A-Drs. Inhalt des Beweisbeschlusses 
Datum des Be-
weisbeschlus-

ses 

Bezeichnung der vorgelegten 
Beweismaterialien (sofern zu-

treffend) 

BND-21 272 

Es wird Beweis erhoben zu den Abschnitten I. und II. des 
Untersuchungsauftrages (Drucksache 18/843) durch Bei-
ziehung 
sämtlicher Akten, Dokumente, in Dateien oder auf andere 
Weise gespeicherter Daten und sonstiger sächlicher Be-
weismittel, die sich auf weitere Projekte oder Operatio-
nen zur technischen Aufklärung des Bundesnachrichten-
dienstes � neben �Eikonal� � beziehen, sofern dabei ge-
wonnene bzw. zu gewinnen-de Daten oder Erkenntnisse 
durch den Bundesnachrichtendienst selbst oder über 
Dritte an einen Nach-richten- oder anderen Dienst eines 
Five-Eyes-Staates übermittelt werden sollten oder wur-
den oder von einem solchen Dienst erlangt werden konn-
ten und die 
im Organisationsbereich des Bundesnachrichtendienstes 
seit dem 1. Januar 2001 entstanden oder in behördlichen 
Gewahrsam genommen worden sind, gemäß § 18 Abs. 1 
PUAG beim Bundeskanzleramt. 

18.12.2014 

MAT A BND-21/1 
MAT A BND-21/2 
MAT A BND-21/3 
MAT A BND-21/4 
MAT A BND-21/5 
MAT A BND-21/6 
MAT A BND-21/7 
MAT A BND-21/8 

BND-22 260 

Es wird Beweis erhoben zu den Abschnitten I. und II. des 
Untersuchungsauftrages (BT-Drs. 18/843) durch Beizie-
hung aller Arbeitsanweisungen und Schulungsmateria-
lien, die für die mit der G10-Bearbeitung befassten und 
entsprechend ermächtigten Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter für die Durchführung von Maßnahmen nach dem 
Artikel 10-Gesetz (G-10) im BND seit dem 1. Januar 
2001 entstanden oder in behördlichen Gewahrsam ge-
nommen worden sind, gem. § 18 Abs. 1 PUAG beim 
Bundeskanzleramt. 

18.12.2014 
MAT A BND-22 

 

BND-23 288 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Beiziehung sämtlicher 
Akten, Dokumente, in Dateien oder auf andere Weise ge-
speicherter Daten und sonstiger sächlicher Beweismittel, 
die Auskunft darüber geben, 
1. welche Kenntnis Behörden des Bundes über solche 
Vorhaben, Vorgehensweisen, Fähigkeiten und die 
Durchführung entsprechender Maßnahmen durch einen 
Nachrichtendienst der 5-Eyes-Staaten haben, oder 
2. ob und inwiefern Behörden des Bundes an solchen 
Vorhaben, Vorgehensweisen oder der Durchführung ent-
sprechender Maßnahmen durch einen Nachrichtendienst 
der 5-Eyes-Staaten in irgendeiner Form beteiligt waren 
oder entsprechende Soft- oder Hardware erhalten, erprobt 
oder genutzt haben, 
die in den unter dem Link 
http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/snowden-do-
kumente-nsa-attacken-auf-ssl-vpn-ssh-tor-a-
1010553.html 
gespeicherten und vom Ausschuss aufgrund von Beweis-
beschluss Sek-13 vom 15.1.2015 gesicherten Dokumen-
ten angesprochen sind � unabhängig von den dort ver-
wendeten Operations- oder Programmbezeichnungen, 
und die im Untersuchungszeitraum im Organisationsbe-
reich des Bundesnachrichtendienstes entstanden oder in 
behördlichen Gewahrsam genommen worden sind, ge-
mäß § 18 Abs. 1 PUAG beim Bundeskanzleramt. 

29.01.2015 
MAT A BND-23/1 
MAT A BND-23/2 

 

BND-24 310 

Es wird Beweis erhoben zu den Abschnitten I. und II. des 
Untersuchungsauftrages (BT-Drs. 18/843) durch Beizie-
hung  
sämtlicher Akten, Dokumente, in Dateien oder auf andere 
Weise gespeicherter Daten und sonstiger sächlicher Be-
weismittel, die 
Auskunft über Anlass, Zweck, Beschaffung und Anwen-
dung des bei der Operation EIKONAL eingesetzten 
�Kontrollsystems� geben (vgl. MAT A BND-9/6, Tgb.-

26.02.2015 
MAT A BND-24 
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Nr. 20/14 streng geheim (auf geheim herabgestuft), 
Anl. 03, Ordner 186, Bl. 96-98) sowie über die dabei er-
zielten Feststellungen und Ergebnisse und die im Organi-
sationsbereich des Bundesnachrichtendienstes im Unter-
suchungszeitraum entstanden oder in behördlichen Ge-
wahrsam genommen worden sind, gemäß § 18 Abs. 1 
PUAG beim Bundeskanzleramt. 

BND-25 311 

Es wird Beweis erhoben zu den Abschnitten I. und II. des 
Untersuchungsauftrages (BT-Drs. 18/843) durch  Beizie-
hung  
sämtlicher Akten, Dokumente, in Dateien oder auf andere 
Weise gespeicherter Daten und sonstiger sächlicher Be-
weismittel, die 
Auskunft über die Nutzung einer Schein- oder Tarnfirma 
des Bundesnachrichtendienstes bei Operationen der 
Technischen Aufklärung (vgl. MAT A BND-19/1c, 
Tgb.-Nr. 99/14 geheim, Anl. 02, Ordner 281) geben so-
wie über die dabei getroffenen Sicherungsmaßnahmen
und die im Organisationsbereich des Bundesnachrichten-
dienstes im Untersuchungszeitraum entstanden oder in
behördlichen Gewahrsam genommen worden sind, ge-
mäß § 18 Abs. 1 PUAG beim Bundeskanzleramt. 

26.02.2015 
MAT A BND-25 

 

BND-26 313 

Es wird Beweis erhoben zu den Abschnitten I. und II. des 
Untersuchungsauftrages (BT-Drs. 18/843) durch Beizie-
hung sämtlicher Akten, Dokumente, in Dateien oder auf 
andere Weise gespeicherter Daten und sonstiger sächli-
cher Beweismittel, die 
1. Auskunft darüber geben, welche Erkenntnisse beim 
Bundesnachrichtendienst darüber vorlagen oder vorlie-
gen, inwiefern die National Security Agency im Rahmen 
der Zusammenarbeit in der Joint SIGINT Activity Auf-
klärung gegen deutsche Ziele oder deutsche Interessen (d. 
h. gegen Menschen in Deutschland oder der EU; dortige 
deutsche oder europäische bi-, multi- bzw. supranationale 
Dienststellen oder entsprechend gegen Unternehmen,
beispielhaft seien genannt EADS, Eurocopter, französi-
sche Behörden, vgl. Süddeutsche Zeitung v. 4.10.2014, 
�Codewort Eikonal�) versucht oder tatsächlich betrieben 
hat und wie deutsche Behörden darauf reagierten oder die 
2. bei der Erstellung der Schriftstücke des Bundeskanz-
leramtes bzw. des Bundesnachrichtendienstes hinsicht-
lich der vorgenannten Thematik unter den folgenden 
Fundstellen zugrunde lagen: MAT A BK-7, Tgb.-
Nr. 05/14 streng geheim (auf geheim herabgestuft), 
Anl. 06, Ordner 135, Bl. 36, Bl. 41, Bl. 120 
und die im Organisationsbereich des Bundesnachrichten-
dienstes im Untersuchungszeitraum entstanden oder in
behördlichen Gewahrsam genommen worden sind, ge-
mäß § 18 Abs. 1 PUAG beim Bundeskanzleramt. 

26.02.2015 

MAT A BND-26 
MAT A BND-26/1 
MAT A BND-26/2 
MAT A BND-26/3 
MAT A BND-26/4 
MAT A BND-26/5 
MAT A BND-26/6 
MAT A BND-26/7 

 

BND-27 344 

Es wird Beweis erhoben zu den Abschnitten I. und II. des 
Untersuchungsauftrages (BT-Drs. 18/843) durch Beizie-
hung 
sämtlicher Akten, Dokumente, in Dateien oder auf son-
stige Weise gespeicherter Daten oder sonstiger sachlicher 
Beweismittel, die aus dem Untersuchungsauftrag die Fra-
gen 1.8 und 1.9 betreffen und die im Organisationsbe-
reich des Bundesnachrichtendienstes in der Zeit vom
01. Januar 2001 bis zum 30. Mai 2013 entstanden oder in 
behördlichen Gewahrsam genommen worden sind, ge-
mäß § 18 Abs. 1 PUAG beim Bundeskanzleramt. 

26.03.2015 

MAT A BND-27/1 
MAT A BND-27/2 
MAT A BND-27/3 
MAT A BND-27/4 
MAT A BND-27/5 
MAT A BND-27/6 
MAT A BND-27/7 
MAT A BND-27/8 

BND-28 350 Es wird die Beweiserhebung zum gesamten Untersu-
chungsauftrag (BT-Drs. 18/834) vorbereitet durch das 

23.04.2015 MAT A BND-28/1 
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Ersuchen um Benennung der Personen, die seit 2008 die 
BND-Außenstellen in Gablingen geleitet haben, das ge-
mäß § 18 Abs. 1 PUAG gerichtet wird an das Bundes-
kanzleramt. 

 

BND-29 351 

Es wird die Beweiserhebung zum gesamten Untersu-
chungsauftrag (BT-Drs. 18/834) vorbereitet durch das 
Ersuchen um Benennung der Personen, die im Untersu-
chungszeitraum das Referat oder die Referate im BND 
geleitet haben, dessen oder deren Aufgaben den Aufga-
ben des heutigen Referates "G10-Aufklärung strategisch" 
entsprechen, das gemäß § 18 Abs. 1 PUAG gerichtet 
wird an das Bundeskanzleramt. 

23.04.2015 
MAT A BND-29/1 

 

BND-30 352 

Es wird die Beweiserhebung zum gesamten Untersu-
chungsauftrag (BT-Drs. 18/834) vorbereitet durch das 
Ersuchen um Benennung der Personen, die im Untersu-
chungszeitraum das Referat oder die Referate im BND 
geleitet haben, dessen oder deren Aufgaben den Aufga-
ben des heutigen Referates "zentrales Justitiariat / Daten-
schutz" entsprechen, das gemäß § 18 Abs. 1 PUAG ge-
richtet wird an das Bundeskanzleramt. 

23.04.2015 
MAT A BND-30/1 

 

BND-33 - 

Es wird die Beweiserhebung zum gesamten Untersu-
chungsauftrag vorbereitet durch das Ersuchen um Benen-
nung aller Personen, die im BND im Untersuchungszeit-
raum mit Selektorenprüfung befasst waren (Zuständig-
keit oder tatsächliche Ausübung) unter Angabe 
- der Dienststelle, 
- der Dienstbezeichnung, 
- des Zeitraums der Ausübung der jeweiligen Aufgabe, 
- der Stellenkürzel, 
- der jeweiligen Verwendungen. 

23.04.2015 

MAT A BND-33/1 
MAT A BND-33/2 
MAT A BND-33/3 

 

BND-34 - 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Beiziehung aller beim 
BND vorhandenen Unterlagen und Daten, die sich auf die 
in der heutigen Veröffentlichung von SPIEGEL ONLINE 
(�Überwachung: Neue Spionageaffäre erschüttert BND�) 
angesprochenen Sachverhalte beziehen, gemäß § 18 
Abs. 1 PUAG beim Bundeskanzleramt. 

23.04.2015 
MAT A BND-34 

 

BND-35 355 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (Drucksache 18/843) durch das Ersuchen um 
Vorrangige Benennung sämtlicher Personen, die mit Ver-
nichtungsverhandlungen und -anordnungen von Akten 
und Dokumenten � oder entsprechenden Vorgängen bei 
Dateien oder auf andere Weise gespeicherten Daten � und
sonstigen sächlichen Beweismitteln von Nachweisen und 
Dokumentationen über den Einsatz von einem Nachrich-
tendienst der Five-Eyes-Staaten übermittelter und ausge-
sonderter Selektoren seit dem 01. Juni 2013 bis zum 
07. Mai 2015 im Organisationsbereich des Bundesnach-
richtendienstes befasst gewesen sind, das gemäß § 18 
Abs. 4 PUAG i. V. m. Art. 44 Abs. 3 GG gerichtet wird 
an das Bundeskanzleramt mit der Bitte um Beantwortung 
bis 18. Mai 2015.

07.05.2015 
MAT A BND-35 

MAT A BND-35/1 

 

BND-36 357 

Es wird Beweis erhoben zu den Abschnitten I und II des 
Untersuchungsauftrags (Drucksache 18/843) durch Vor-
rangige Beiziehung sämtlicher Akten, Dokumente, in Da-
teien oder auf andere Weise gespeicherte Daten und son-
stige sächliche Beweismittel, die zu Vernichtungsver-

07.05.2015 
MAT A BND-36 
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handlungen und -anordnungen von Akten und Dokumen-
ten � oder entsprechenden Vorgängen bei Dateien oder 
auf andere Weise gespeicherten Daten � und sonstigen 
sächlichen Beweismitteln von einem Nachrichtendienst 
der Five-Eyes-Staaten übermittelter und ausgesonderter 
Selektoren seit dem 01. Juni 2013 bis zum 07. Mai 2015 
im Organisationsbereich des Bundesnachrichtendienstes 
entstanden oder in behördlichen Gewahrsam genommen 
worden sind, gemäß § 18 Abs. 1 PUAG beim Bundes-
kanzleramt. 

BND-37 359 

Es wird Beweis erhoben zu den Abschnitten I. und II. des 
Untersuchungsauftrages  (Drucksache 18/843) im gestuf-
ten Verfahren zunächst durch das 
1. Ersuchen um Prioritäre Benennung sämtlicher einzel-
ner Maßnahmen oder Operationen zur Erfassung von Da-
ten aus Telekommunikationsverkehren, soweit dafür Se-
lektoren eingesetzt werden sollten oder wurden, die von 
einem Dienst der �Five-Eyes-Staaten� zur Verfügung ge-
stellt wurden und die vom Bundesnachrichtendienst seit 
dem 01.01.2001 konkret vorbereitet oder tatsächlich 
durchgeführt worden sind, das gemäß § 18 Abs. 4 PUAG 
i. V. m. Art. 44 Abs. 3 GG an das Bundeskanzleramt ge-
richtet wird mit der Bitte um Beantwortung bis zum 
18.05.2015; und sodann durch 
2. Prioritäre Beiziehung sämtlicher Akten, Dokumente, 
in Dateien oder auf andere Weise gespeicherter Daten 
und sonstiger sächlicher Beweismittel, die sich auf die 
benannten Maßnahmen oder Operationen beziehen und 
seit dem 01.01.2001 im Organisationsbereich des Bun-
desnachrichtendienstes entstanden oder in behördlichen 
Gewahrsam genommen worden sind, 
gemäß § 18 Abs. 1 PUAG beim Bundeskanzleramt. 

07.05.2015 
MAT A BND-37 

MAT A BND-37/1 

 

BND-38 363 

Es wird � im Anschluss an die Ergebnisse der Beweisauf-
nahme am 07.05.2015 � Beweis erhoben zu den Ab-
schnitten I und II des Untersuchungsauftrags (Drucksa-
che 18/843) durch Vorrangige Beiziehung 
1. sämtlicher Akten, Dokumente, in Dateien oder auf an-
dere Weise gespeicherter Daten und sonstiger sächlicher 
Beweismittel, die zur sogenannten �Ablehnungsdatei� 
von einem Nachrichtendienst der Five-Eyes-Staaten 
übermittelter Selektoren seit dem 01.01.2001 im Organi-
sationsbereich des Bundesnachrichtendienstes entstan-
den oder in behördlichen Gewahrsam genommen worden 
sind, 
2. sämtlicher Akten, Dokumente, in Dateien oder auf an-
dere Weise gespeicherter Daten und sonstiger sächlicher 
Beweismittel, die zu den seit dem 01.06.2013 vorgenom-
menen Prüfungen von einem Nachrichtendienst der Five-
Eyes-Staaten übermittelter Selektoren im Organisations-
bereich des Bundesnachrichtendienstes entstanden oder 
in behördlichen Gewahrsam genommen worden sind, 
3. aller untergesetzlichen Vorschriften oder allgemeinen, 
nicht nur für einen konkreten Einzelfall geltenden Wei-
sungen im Bundesnachrichtendienst zum Umgang mit 
von einem Nachrichtendienst der Five-Eyes-Staaten 
übermittelten Selektoren, die seit dem 01.01.2001 im Or-
ganisationsbereich des Bundesnachrichtendienstes ent-
standen oder in behördlichen Gewahrsam genommen 
worden sind, gem. § 18 Abs. 1 PUAG beim Bundeskanz-
leramt. 

21.05.2015 
MAT A BND-38 

 

BND-39 365 
Es wird Beweis erhoben zu den Abschnitten I und II des 
Untersuchungsauftrags (Drucksache 18/843) durch Vor-
rangige Beiziehung sämtlicher Akten, Dokumente, in Da-

21.05.2015 
MAT A BND-39 
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teien oder auf andere Weise gespeicherter Daten und son-
stiger sächlicher Beweismittel, die darüber Auskunft ge-
ben, wie (d. h. mit welchen Maßnahmen und Kriterien, 
von wem veranlasst, von wem kontrolliert und mit wel-
chem Ergebnis) im Bundesnachrichtendienst von einem 
Nachrichtendienst der Five-Eyes-Staaten übermittelte 
Selektoren darauf überprüft wurden, ob sie gegen deut-
sche Ziele oder deutsche Interessen gerichtet waren und 
wie letztere definiert wurden und die zwischen dem 
1.1.2001 und dem 30.5.2013 im Organisationsbereich des 
Bundesnachrichtendienstes entstanden oder in behördli-
chen Gewahrsam genommen worden sind, sofern sie 
nicht auf zuvor ergangene Beweisbeschlüsse vorgelegt 
wurden, gem. § 18 Abs. 1 PUAG beim Bundeskanzler-
amt. 

BND-40 376 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Beiziehung sämtlicher 
Akten, Dokumente, in Dateien oder auf andere Weise ge-
speicherter Daten und sonstiger sächlicher Beweismittel, 
aus denen hervorgeht, welche rechtlichen Überlegungen, 
Bewertungen, Begründungen und Entscheidungen hin-
sichtlich der Übermittlung von Metadaten bzw. Ver-
kehrsdaten aus Telekommunikationsüberwachungen 
durch den Bundesnachrichtendienst an Dienste der 5-
Eyes-Staaten von Bundesbehörden vorgenommen wur-
den und die im Bundesnachrichtendienst seit dem 1. Ja-
nuar 2001 entstanden oder in behördlichen Gewahrsam 
genommen worden sind und nicht bereits aufgrund frühe-
rer Beweisbeschlüsse vorgelegt wurden, gemäß § 18 
Abs. 1 PUAG beim Bundeskanzleramt. 

11.06.2015 
MAT A BND-40 

 

BND-41 389 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (Drucksache 18/843)  durch Beiziehung sämtli-
cher Akten, Dokumente, in Dateien oder auf andere 
Weise gespeicherter Daten und sonstiger sächlicher Be-
weismittel � einschließlich solcher, die von oder an Dritte 
bzw. andere Behörden übergeben bzw. anlässlich von 
Gesprächen, Besuchen oder Reisen hierzu angefertigt 
wurden �, die anlässlich des dem Artikel �Spionage-Af-
färe � NSA bespitzelte Mitarbeiter im Kanzleramt� in der 
Bild am Sonntag vom 01.05.2015 zugrunde liegenden 
Geschehens im Organisationsbereich des Bundesnach-
richtendienstes entstanden oder in behördlichen Gewahr-
sam genommen worden sind, gem. § 18 Abs. 1 PUAG 
beim Bundeskanzleramt. 

02.07.2015 
MAT A BND-41 

 

BND-42 410 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch das Ersuchen um Benen-
nung der Personen aus dem Bereich des Bundesnachrich-
tendienstes, die a) die für den in MAT A BND-9/10 bzw. 
BND-17/7, Tgb.-Nr. 165/15 geheim, Ordner 394, 
Blatt 190-191 genannten Materialaustausch zuständigen 
Referate zum Zeitpunkt der Erstellung des genannten Do-
kuments geleitet haben beziehungsweise ein entspre-
chend zuständiges Referat im Untersuchungszeitraum 
geleitet haben, b) ein Referat, ein Sachgebiet oder einen 
Stab im Untersuchungszeitraum geleitet haben, in dem 
Übermittlungen von Metadaten oder Rohdaten aus der 
Fernmeldeaufklärung an Nachrichtendienste der 5-Eyes-
Staaten (ohne Einzelfall-Übermittlungen) erfolgten oder 
das bzw. der für solche Übermittlungen zuständig war, 
das gemäß § 18 Abs. 4 PUAG in Verbindung mit Art. 44 
Abs. 3 GG gerichtet wird an das Bundeskanzleramt - mit 
der Bitte um Beantwortung bis 27.10.2015. Zudem wird 
die Beweiserhebung vorbereitet durch das Ersuchen um 

15.10.2015 

MAT A BND-42 
MAT A BND-42/1 
MAT A BND-42/2 
MAT A BND-42/3 
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Amtshilfe durch Angabe aller von den Benannten wäh-
rend des Untersuchungszeitraums im BND geführten 
Stellenkürzel und der Erläuterung ihrer Bedeutung, das 
gemäß § 18 Abs. 4 PUAG in Verbindung mit Art. 44 
Abs. 3 GG gerichtet wird an das Bundeskanzleramt. 

BND-43 424 

Es wird Beweis erhoben zu den Abschnitten I. und II. des 
Untersuchungsauftrages (Druck-sache 18/843) durch 
Beiziehung sämtlicher Akten, Dokumente, in Dateien 
oder auf andere Weise gespeicherter Daten und sonstiger
sächlicher Beweismittel, die im Zusammenhang mit den 
in der Unterlage MAT A BND-1/11m, Tgb.-Nr. 89/14 
geheim, Anlage 9, Ordner 268, Blatt 241-243, dort unter 
b) auf Blatt 241 angesprochenen Operationen mit Betei-
ligung des Bundesnachrichtendienstes, einschließlich der
daraus resultierenden Datenübermittlungen insbesondere 
an Dienste der 5-Eyes-Staaten im Organisationsbereich 
des Bundesnachrichtendienstes seit dem 1. Januar 2001 
entstanden oder in behördlichen Gewahrsam genommen 
worden sind, sofern sie nicht bereits zu den Beweisbe-
schlüssen BND-9, BND-17, BND-19 oder BND-21 dem 
Untersuchungsausschuss vorgelegt wurden, gemäß § 18 
Abs. 1 PUAG beim Bundeskanzleramt. 
Es wird darum gebeten, die Unterlagen bis zum 4. No-
vember 2015 vorzulegen und ggf. Teillieferungen vorab 
zu übermitteln. Darüber hinaus wird darum gebeten, VS-
Vertraulich oder höher eingestufte Unterlagen aus den je-
weiligen Aktenbeständen auszusondern, entsprechende 
Leerblätter in die Akten einzufügen und die eingestuften 
Unterlagen unter Angabe des ursprünglichen Aktenzu-
sammenhangs gesondert zu übermitteln. 

424 
MAT A BND-43 

MAT A BND-43/1 

 

BND-44 422 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Beiziehung sämtlicher 
Akten, Dokumente, in Dateien oder auf andere Weise ge-
speicherter Daten und sonstiger sächlicher Beweismittel, 
die im Zusammenhang mit den seit dem 1. Juni 2013 vor-
genommenen Überprüfungen und Aussonderungen bzw. 
Löschungen von Selektoren für das BND-eigene Such-
profil im Organisationsbereich des Bundesnachrichten-
dienstes entstanden oder in behördlichen Gewahrsam ge-
nommen worden sind, insbesondere auch Weisungen 
oder Erlasse z. B. des zuständigen Abteilungsleiters, des 
BND-Präsidenten bzw. des Bundeskanzleramtes für den 
Umgang mit Selektoren, die europäische Ziele oder deut-
sche Interessen betreffen, gem. § 18 Abs. 1 PUAG beim 
Bundeskanzleramt. Um Vorlage der Unterlagen bis zum 
4. November 2015 wird gebeten. Darüber hinaus wird 
darum gebeten, VS-Vertraulich oder höher eingestufte 
Unterlagen aus den jeweiligen Aktenbeständen auszu-
sondern, entsprechende Leerblätter in die Akten einzufü-
gen und die eingestuften Unterlagen unter Angabe des ur-
sprünglichen Aktenzusammenhangs gesondert zu über-
mitteln. 

15.10.2015 

MAT A BND-44 
MAT A BND-44/1 
MAT A BND-44/2 

 

BND-45 427 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT Drs.18/843) durch Beiziehung a) der Dienst-
vorschrift �Besondere Vorkommnisse� des Bundesnach-
richtendienstes 
b) aller weiteren Dienstvorschriften des Bundesnachrich-
tendienstes, in denen geregelt ist, unter welchen Umstän-
den besondere Ereignisse, die den Bereich der Fernmel-
deaufklärung bzw. Technischen Aufklärung des Bundes-
nachrichtendienstes betreffen oder aus diesem Bereich 
herrühren, an vorgesetzte Stellen und das Bundeskanzler-
amt gemeldet oder berichtet wer-den müssen, 

05.11.2015 
MAT A BND-45 
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in den jeweils gültigen Fassungen seit 2001 
gem. § 18 Abs. 1 PUAG beim Bundeskanzleramt. 

BND-46 429 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT Drs.18/843) durch Beiziehung sämtlicher 
Akten, Dokumente, in Dateien oder auf andere Weise ge-
speicherter Daten und sonstiger sächlicher Beweismittel, 
die die Fragestellungen der Abschnitte I. und II. des Un-
tersuchungsauftrags betreffen und im Organisationsbe-
reich des Bundesnachrichtendienstes entstanden sind 
oder in Gewahrsam genommen wurden, soweit sie der 
Beauftragten für den Datenschutz und die Informations-
freiheit (BfDI) anlässlich der Erstellung des (vorläufigen) 
Sachverhaltsberichts der BfDI (Stand 30.07.2015, vgl. 
MAT A BfDI 8/2 vom 21.09.2015) über die datenschutz-
rechtliche Beratung und Kontrolle gem. §§ 24, 26 BDSG 
in der Dienststelle des Bundesnachrichtendienstes in Bad 
Aibling am 2. und 3. Dezember 2013 (fortgesetzt am 20. 
und 23. Oktober 2014) zur Verfügung gestellt wurden 
oder zugegangen bzw. als Bezugsdokumente in diesem 
Bericht sowie im Schreiben der BfDI vom 21.09.2015 
(MAT A BfDI 8/2) erwähnt, aber nicht dem Untersu-
chungsausschuss vorgelegt worden sind (so u.a. die 
Schreiben des Bundesnachrichtendienstes an die BfDI 
vom 3. Februar und 18. August 2014), gemäß § 18 Abs. 1 
PUAG beim Bundeskanzleramt. Gebeten wird um Vor-
lage bis zum 09.11.2015 sowie darum, in einer Übersicht 
gegebenenfalls die Dokumente kenntlich zu machen, die 
dem Ausschuss bereits vorgelegt wurden, aber auch unter 
diesen Beweisbeschluss fallen. 

05.11.2015 

MAT A BND-46/1 
MAT A BND-46/2 
MAT A BND-46/3 

 

BND-47 431 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch das Ersuchen um Benen-
nung der Personen aus dem Bereich des Bundesnachrich-
tendienstes, die 
a)    als Befragerinnen oder Befrager im Rahmen des Re-
ferates EAC des BND bzw. der HBW jeweils in den Jah-
ren des Untersuchungszeitraumes die meisten Befragun-
gen gemeinsam mit Mitarbeitern von Diensten der �Five-
Eyes�-Staaten durchgeführt haben, 
b)   die Außenstellen der HBW bzw. des Referates EAC 
des BND geleitet haben, in deren Zuständigkeitsbereich 
jeweils am 31. Oktober der Jahre des Untersuchungszeit-
raums die meisten Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter von 
Nachrichtendiensten der �Five-Eyes�-Staaten in das Inte-
grierte Befragungswesen eingebunden waren, das gemäß 
§ 18 Abs. 4 PUAG in Verbindung mit Art. 44 Abs. 3 GG 
gerichtet wird an das Bundeskanzleramt � mit der Bitte 
um Beantwortung bis 09.11.2015. 

05.11.2015 
MAT A BND-47 

 

BND-48 437 

Es wird die Beweiserhebung zum gesamten Untersu-
chungsauftrag (Drucksache 18/843) vorbereitet durch das 
Ersuchen um Benennung der im gesamten Untersu-
chungszeitraum nach Maßgabe folgender Kriterien in 
Deutschland tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
von Angehörigen eines Nachrichtendienstes der Five-
Eyes-Staaten: Stellvertretende Leitung der Joint Sigint 
Activity in Bad Aibling, Leitung der Special US Liaison 
Activity Germany (SUSLAG), Kontaktbeamte und An-
sprechpartner in der Air Base Ramstein, Kontaktbeamte 
und Ansprechpartner der Leitung der Hauptstelle für Be-
fragungswesen bei AFRICOM in Stuttgart, Kontaktbe-
amte und Ansprechpartner für die derzeit so genannten 
Referate T2C und T2D und die jeweiligen Vorgängerre-
ferate des Bundesnachrichtendienstes beim ETC Wiesba-
den bzw. bei SUSLAG unter Angabe der jeweiligen 
Dienstbezeichnung, des Tätigkeitszeitraums bzw. der 

12.11.2015 
MAT A BND-48 
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weiteren Verwendung nach den dazu im Organisations-
bereich des Bundesnachrichtendienstes verfügbaren 
Kenntnissen, das gemäß § 18 Abs. 4 PUAG in Verbin-
dung mit Art. 44 Abs. 3 GG gerichtet wird an das Bun-
deskanzleramt. 

BND-49 440 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (Drucksache 18/843) durch Beiziehung sämtli-
cher Akten, Dokumente, in Dateien oder auf andere 
Weise gespeicherter Daten und sonstiger sächlicher Be-
weismittel, die die allgemeine Weisungslage für den 
BND im Untersuchungszeitraum ausweisen, nach der 
sich die Übermittlung von Metadaten, Verkehrsdaten, 
Geodaten oder sonstiger für die Lokalisierung von Perso-
nen bzw. ihren GSM-Mobiltelefonen geeigneten Daten 
an ausländische Stellen richtet, die im Organisationsbe-
reich des Bundesnachrichtendienstes entstanden oder in 
behördlichen Gewahrsam genommen worden sind und 
die nicht bereits aufgrund früherer Beweisbeschlüsse vor-
gelegt wurden, gem. § 18 Abs. 1 PUAG beim Bundes-
kanzleramt. 

12.11.2015 
MAT A BND-49/1 
MAT A BND-49/2 

 

BND-50 442 

Es wird Beweis erhoben zu den Abschnitten I. 14-17 des 
Untersuchungsauftrages (Drucksache 18/843) durch Bei-
ziehung sämtlicher Akten, Dokumente, in Dateien oder 
auf andere Weise gespeicherter Daten und sonstiger säch-
licher Beweismittel, die aus gemeinsamen Befragungen 
von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern aus Afgha-
nistan, Pakistan, Jemen oder Somalia durch Mitarbeiter 
der Hauptstelle für Befragungswesen und Angehörige ei-
nes Nachrichtendienstes der "Five-Eyes-Staaten" herrüh-
ren und im Organisationsbereich des Bundesnachrichten-
dienstes zwischen dem 01.01.2009 und 31.12.2013 ent-
standen sind, gem. § 18 Abs. 1 PUAG beim Bundeskanz-
leramt. Der Ausschuss ersucht darum, solche Beweismit-
tel prioritär vorzulegen, die sich auf Befragte beziehen, 
die Thema der Besprechungen mit den Partnerdiensten 
(Beispiele: MAT A BND-2/3f (Tgb.-Nr. 144/15 geheim), 
Ordner 373, S. 26 oder S. 59) waren. 

25.11.2015 

MAT A BND-50/1 
MAT A BND-50/2 
MAT A BND-50/3 
MAT A BND-50/4 
MAT A BND-50/5 
MAT A BND-50/6 
MAT A BND-50/7 

 

BND-51 443 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch prioritäre Beiziehung 
sämtlicher Akten, Dokumente, in Dateien oder auf andere 
Weise gespeicherter Daten und sonstiger sächlicher Be-
weismittel, die anlässlich von Übermittlungen bzw. Aus-
leitungen - automatisiert oder nicht automatisiert - von 
Metadaten, Verkehrsdaten, Rohdaten oder Rohnachrich-
ten an einen Nachrichtendienst der Five-Eyes-Staaten zu 
Dokumentationszwecken im Sinne von § 19 BVerfSchG 
angefertigt wurden und die im Organisationsbereich des 
Bundesnachrichtendienstes im Untersuchungszeitraum 
entstanden oder in behördlichen Gewahrsam genommen 
worden sind, gemäß § 18 Abs. 1 PUAG beim Bundes-
kanzleramt. Es wird darum gebeten, die beigezogenen 
Beweismittel bis zum 6. Januar 2016 vorzulegen und ge-
gebenenfalls Teillieferungen vorab vorzulegen. Darüber 
hinaus wird darum gebeten, VS-Vertraulich oder höher 
eingestufte Unterlagen aus den jeweiligen Aktenbestän-
den auszusondern, entsprechende Leerblätter in die Ak-
ten einzufügen und die eingestuften Unterlagen unter An-
gabe des ursprünglichen Aktenzusammenhangs geson-
dert zu übermitteln. Begründung: Die Zeugin Polzin hat 
anlässlich ihrer Einvernahme durch den 1. Untersu-
chungsausschuss am 12.11.2015 bekundet, dass nach ih-
rer Kenntnis die dem Bundesnachrichtendienst im Falle 
einer Übermittlung an ausländische Nachrichtendienste 
obliegenden Dokumentationspflichten erfüllt worden 

03.12.2015 
MAT A BND-51 
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seien (Vorläufiges Stenografischen Protokoll vom 
12.11.2015, Nr. 18/72 I, S. 155 f.).

BND-52 450 

Es wird Beweis erhoben zu den Abschnitten B.I. 14-17 
des Untersuchungsauftrages (Drucksache 18/843) durch 
Beiziehung sämtlicher Akten, Dokumente, in Dateien 
oder auf andere Weise gespeicherter Daten und sonstiger
Beweismittel des Bundesnachrichtendienstes, aus denen 
hervorgeht, ob und ggf. welche Informationen - ebenso 
die übermittelten Informationen selbst - Informationen 
der Bundesnachrichtendienst im Untersuchungszeitraum 
zu den Personen a) Bünyamin Erdogan b) Shabab Dashti 
(Shabab Dashti Sineh Sar) c) Ahmad B. (s. für alle drei 
Personen http://investigativ.welt.de/20013/04/11/der-
dschiadist aus-setterich) d) Samir H. bzw. Samir Hattour 
(s. http://www.taz.de/!5094714/, https://download.e-
books-helf.de/download/002/3120/71/L-X-0002312071-
0003183468.XHTML/index.xhtml) e) Patrick K. bzw. 
Patrick N. (s. http://www.moz.de/artikel-an-
sicht/dg/0/1/1234100) f) Qari Yusuf (s. Bild v. 30.4.2014, 
http://bild.de/politik/ausland/bundeswehr/und-bnd-hal-
fen-bei-toetung-der-taliban-isaf-todesliste-afghanistan-
39139920.bild.html) vor ihrem mutmaßlichen Tod un-
mittelbar oder mittelbar an Sicherheitsbehörden der 5-
Eyes-Staaten übermittelt hat, gem. § 18 Abs. 1 PUAG 
beim Bundeskanzleramt. Um Vorlage der Unterlagen bis 
zum 28.01.2016 wird gebeten. Darüber hinaus wird 
darum gebeten, VS-Vertraulich oder höher eingestufte 
Unterlagen aus den jeweiligen Aktenbeständen auszu-
sondern, entsprechende Leerblätter in die Akten einzufü-
gen und die eingestuften Unterlagen unter Angabe des ur-
sprünglichen Aktenzusammenhangs gesondert zu über-
mitteln. Begründung: Die genannten Personen sind nach 
Medienberichten durch den Einsatz von US-Drohnen ge-
tötet worden und hatten einen Bezug zu Deutschland, 
weil sie entweder (auch) die deutsche Staatsangehörig-
keit besaßen oder in Deutschland gelebt haben bzw. weil 
nach Medienberichten deutsche Behörden Daten zu ihnen 
an ausländische Behörden übermittelt haben sollen. Die 
Beiziehung der Unterlagen kann zur Aufklärung beitra-
gen, inwiefern Stellen des Bundes in irgendeiner Weise 
an gezielten Tötungen durch Kampfdrohneneinsätze US-
amerikanischer Stellen beteiligt waren. 

17.12.2015 
MAT A BND-52 

 

BND-53 456 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Beiziehung sämtlicher 
Akten, Dokumente, in Dateien oder auf andere Weise ge-
speicherter Daten und sonstiger sächlicher Beweismittel, 
die anlässlich und im Nachgang von Gesprächen zum In-
formationsaustausch, von Konsultationen oder Fachge-
sprächen zwischen dem Bundesnachrichtendienst und ei-
nem Nachrichtendienst der "Five-Eyes-Staaten" bzw. der 
Bundesregierung und Regierungen der "Five-Eyes-Staa-
ten" über Aufklärungsziele des Bundesnachrichtendien-
stes in den "Five-Eyes-Staaten" bzw. der Nachrichten-
dienste der "Five-Eyes-Staaten" in Deutschland und die 
im Organisationsbereich des Bundesnachrichtendienstes 
im Untersuchungszeitraum entstanden oder in behördli-
chen Gewahrsam genommen worden sind gemäß § 18 
Abs. 1 PUAG beim Bundeskanzleramt. Es wird darum 
gebeten, die beigezogenen Beweismittel bis zum 12. Fe-
bruar 2016 vorzulegen und gegebenenfalls Teillieferun-
gen vorab vorzulegen. Darüber hinaus wird darum gebe-
ten, VS-Vertraulich oder höher eingestufte Unterlagen 
aus den jeweiligen Aktenbeständen auszusondern, ent-
sprechende Leerblätter in die Akten einzufügen und die 

14.01.2016 
MAT A BND-53 
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eingestuften Unterlagen unter Angabe des ursprüngli-
chen Aktenzusammenhangs gesondert zu übermitteln. 

BND-54 458 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (Drucksache 18/843) durch Beiziehung sämtli-
cher Akten, Dokumente, in Dateien oder auf andere 
Weise gespeicherter Daten und sonstiger sächlicher Be-
weismittel, aus denen rekonstruierbar ist bzw. sich ergibt, 
auf welchen Strecken - im Bereich der Satelliten-, Richt-
funk- und Kabelerfassung - und zu welcher Zeit der Bun-
desnachrichtendienst Telekommunikationsdaten erfasst 
und Rohdaten, Rohnachrichten oder Metadaten an Dien-
ste der 5-Eyes-Staaten übermittelt (oder weiter- bzw. aus-
geleitet) hat und die im Untersuchungszeitraum im Bun-
desnachrichtendienst entstanden oder in behördlichen 
Gewahrsam genommen worden sind, gem. § 18 Abs. 1 
PUAG beim Bundeskanzleramt. Um Vorlage der Unter-
lagen bis zum 29.02.2016 wird gebeten. Darüber hinaus 
wird darum gebeten, VS-Vertraulich oder höher einge-
stufte Unterlagen aus den jeweiligen Aktenbeständen 
auszusondern, entsprechende Leerblätter in die Akten 
einzufügen und die eingestuften Unterlagen unter An-
gabe des ursprünglichen Aktenzusammenhangs geson-
dert zu übermitteln. 

28.01.2016 

MAT A BND-54 

MAT A BND-54/1 

 

BND-55 459 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (Drucksache 18/843) durch Beiziehung sämtli-
cher Akten, Dokumente, in Dateien oder auf andere 
Weise gespeicherter Daten und sonstiger sächlicher Be-
weismittel bezüglich des in der Akte MAT A BND-46/2, 
Tgb.-Nr. 212/15 geheim, Ordner 430, Bl. 171 genannten 
Transportsystems und das jeweilige tägliche/monatliche 
Volumen damit erfolgter Übermittlungen von Rohdaten, 
Rohnachrichten und Metadaten an Dienststellen von 5-
Eyes-Staaten - gegebenenfalls einschließlich Zeitpunkt 
der Einrichtung, Zweck, Funktionsweisen, (technische) 
Kapazitäten, eingerichtete Zugriffs- bzw. Nutzungsbe-
fugnisse für das Transportsystem - sowie über Aufsicht 
und Kontrolle des Systems, die im Untersuchungszeit-
raum im Bundesnachrichtendienst entstanden oder in be-
hördlichen Gewahrsam genommen worden sind, gem. 
§ 18 Abs. 1 PUAG beim Bundeskanzleramt. Um Vorlage 
der Unterlagen bis zum 29.02.2016 wird gebeten. Dar-
über hinaus wird darum gebeten, VS-Vertraulich oder hö-
her eingestufte Unterlagen aus den jeweiligen Aktenbe-
ständen auszusondern, entsprechende Leerblätter in die 
Akten einzufügen und die eingestuften Unterlagen unter 
Angabe des ursprünglichen Aktenzusammenhangs ge-
sondert zu übermitteln. 

28.01.2016 
MAT A BND-55 

 

BND-56 473 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Beiziehung sämtlicher 
Akten, Dokumente, in Dateien oder auf sonstige Weise 
gespeicherter Daten oder sonstiger sächlicher Beweismit-
tel, die anlässlich und zur Dokumentation der Transporte 
von erfassten Daten zwischen den Standorten Köln und 
Berlin des Bundesamtes für Verfassungsschutz für die 
Erprobung von XKeyscore im Bundesnachrichtendienst 
entstanden oder in behördlichen Gewahrsam genommen 
worden sind, inkl. Dienstreise-Anträge, Reisekostenab-
rechnungen und Fahrtenbücher der eingesetzten Kuriere, 
sowie durch das Ersuchen um Benennung der mit dem 
Transport betrauten Personen ggf. unter Angabe der 
Dienstnamen oder Kürzel und mit Angabe der jeweiligen 
Dienstbezeichnung gem. § 18 Abs. 1 PUAG bzw. gemäß 
§ 18 Abs. 4 PUAG in Verbindung mit Art. 44 Abs. 3 GG 
bei dem Bundeskanzleramt. Es wird darum gebeten, die 

28.04.2016 
MAT A BND-56 
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Beweismittel bis zum 19.05.2016 vorzulegen bzw. die 
Personen zu benennen und ggf. Teillieferungen vorab 
vorzulegen. Darüber hinaus wird darum gebeten, VS-
Vertraulich oder höher eingestufte Unterlagen aus den je-
weiligen Aktenbeständen auszusondern, entsprechende 
Leerblätter in die Akten einzufügen und die eingestuften 
Unterlagen unter Angabe des ursprünglichen Aktenzu-
sammenhangs gesondert zu übermitteln. 

BND-57 489 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Beiziehung sämtlicher 
Akten, Dokumente, in Dateien oder auf andere Weise ge-
speicherter Daten und sonstiger sächlicher Beweismittel, 
die sich mit den technischen Möglichkeiten zur Lokalisa-
tion bzw. Ortung von Personen unter Verwendung von 
diesen zugeordneten Daten wie Mobilfunknummern, 
IMEI-Nummern und vergleichbaren Daten befassen und 
im Bundesnachrichtendienst im Untersuchungszeitraum 
entstanden oder in behördlichen Gewahrsam genommen 
worden sind, gemäß § 18 Abs. 1 PUAG beim Bundes-
kanzleramt. Es wird darum gebeten, die beigezogenen 
Beweismittel bis zum 5. Juli 2016 vorzulegen und gege-
benenfalls Teillieferungen vorab vorzulegen. Darüber 
hinaus wird darum gebeten, VS-Vertraulich oder höher 
eingestufte Unterlagen aus den jeweiligen Aktenbestän-
den auszusondern, entsprechende Leerblätter in die Ak-
ten einzufügen und die eingestuften Unterlagen unter An-
gabe des ursprünglichen Aktenzusammenhangs geson-
dert zu übermitteln. 

09.06.2016 
MAT A BND-57 

 

BND-58 493 

Es wird die Beweiserhebung vorbereitet zum gesamten 
Untersuchungsauftrag (Drucksache 18/843) durch das 
Ersuchen um Benennung aller Personen, die als Verbin-
dungsbeamtin oder Verbindungsbeamter des BND zu 
ETC oder ECC eingesetzt oder mit einer vergleichbaren 
Aufgabe betraut waren, hilfsweise, falls eine so zu be-
zeichnende Funktion nicht wahrgenommen wurde, aller 
Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter des BND, die mit der 
Leitung eines Referats oder einer größeren Organisati-
onseinheit betraut waren und in dieser Funktion Kontakt 
zu ETC oder ECC hatten, unter Angabe der Funktion, des 
Zeitraums, der Gründe und des Umfangs dieser Kontakte, 
das gemäß § 18 Abs. 4 PUAG i. V. m. Art. 44 Abs. 3 GG 
gerichtet wird an das Bundeskanzleramt mit der Bitte um 
Beantwortung bis zum 27.06.2016 � beziehungsweise im 
Falle der Beantwortung des hilfsweise gestellten Ersu-
chens bis zum 26.08.2016. 

09.06.2016 
MAT A BND-58 

 

BND-59 494 

Es wird die Beweiserhebung vorbereitet zum Erweite-
rungsteil des Untersuchungsauftrags (Drucksache 
18/843) durch das Ersuchen um Benennung aller Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter des Bundesnachrichtendien-
stes, die mit der Fragestellung der mit Beschluss des 
Deutschen Bundestages vom 9. Juni 2016 erfolgten Er-
weiterung des Untersuchungsauftrags (Drucksache 
18/8683), der Herausnahme von Selektoren aus der 
BND-eigenen Erfassung insbesondere im August 2013, 
befasst waren, das gemäß § 18 Abs. 4 PUAG i. V. m. 
Art. 44 Abs. 3 GG gerichtet wird an das Bundeskanzler-
amt mit der Bitte um Beantwortung bis zum 27.06.2016. 

09.06.2016 
MAT A BND-59 

 

BND-60 495 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (Drucksache 18/843 und 18/8683) durch Beizie-
hung sämtlicher Akten, Dokumente, in Dateien oder auf 
andere Weise gespeicherter Daten und sonstiger sächli-
cher Beweismittel, die Informationen enthalten zu den 

09.06.2016 

MAT A BND-60 
MAT A BND-60/1 
MAT A BND-60/2 
MAT A BND-60/3 
MAT A BND-60/4 
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Fragestellungen der mit Beschluss des Deutschen Bun-
destages vom 9. Juni 2016 erfolgten Erweiterung des Un-
tersuchungsauftrags und die im dort genannten Untersu-
chungszeitraum (Drucksache 18/8683) im Organisations-
bereich des Bundesnachrichtendienstes entstanden oder 
in behördlichen Gewahrsam genommen worden sind, 
gem. § 18 Abs. 1 PUAG beim Bundeskanzleramt. Um 
Vorlage aller Unterlagen bis zum 26.08.2016 und gege-
benenfalls sukzessive Teillieferung vorab wird gebeten. 
Darüber hinaus wird darum gebeten, VS-Vertraulich oder 
höher eingestufte Unterlagen aus den jeweiligen Akten-
beständen auszusondern, entsprechende Leerblätter in die 
Akten einzufügen und die eingestuften Unterlagen unter 
Angabe des ursprünglichen Aktenzusammenhangs ge-
sondert zu übermitteln. 

MAT A BND-60/5 
MAT A BND-60/6 

 

BND-61 509 

Es wird die Beweiserhebung vorbereitet zum gesamten 
Untersuchungsauftrag (Drucksache 18/843) durch das 
Ersuchen um Auskunft ob Mitarbeiterinnen oder Mitar-
beiter des BND als Verbindungsbeamtin oder Verbin-
dungsbeamte zu einer oder mehreren US-Dienststellen 
der Airbase Ramstein eingesetzt oder mit einer vergleich-
baren Aufgabe betraut waren beziehungsweise mit einer 
oder mehreren US-Dienststellen der Airbase Ramstein in 
einem entsprechend regelmäßigen Kontakt standen, so-
wie gegebenenfalls durch das Ersuchen um Benennung 
der betreffenden Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter und 
der Zeiträume, in denen sie diese Aufgabe wahrnahmen 
oder diesen Kontakt hielten, die gemäß § 18 Abs. 4 
PUAG i. V. m. Art. 44 Abs. 3 GG gerichtet werden an 
das Bundeskanzleramt mit der Bitte um Beantwortung 
bis zum 27.06.2016. 

23.06.2016 
MAT A BND-61 

 

BND-62 517

Es wird Beweis erhoben zur Frage B.I.14 des Untersu-
chungsauftrages (BT-Drs. 18/843) durch Beiziehung 
sämtlicher Akten, Dokumente, in Dateien oder auf andere 
Weise gespeicherter Daten und sonstiger sächlicher Be-
weismittel, die im Zusammenhang mit den Befragungen 
von Ahmad Sidiqi in Bagram im Oktober 2010 (vgl. 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 11.10.2010 � 
�BND verhört deutschen Al-Quaida-Anhänger�) im Bun-
desnachrichtendienst entstanden oder in behördlichen 
Gewahrsam genommen worden sind, soweit sie die mög-
liche Beteiligung deutscher Stellen an der Vorbereitung 
oder Durchführung der gezielten Tötung durch Kampf-
drohneneinsatz zu Lasten der in BB BfV-17 genannten 
Personen betreffen, insbesondere durch eventuelle Er-
möglichung der Kenntniserlangung von US-Stellen bezo-
gen auf Daten über diese Personen, die zur Feststellung 
des Aufenthaltsortes der Getöteten geeignet gewesen sein 
können, gem. § 18 Abs. 1 PUAG beim Bundeskanzler-
amt. Um Vorlage der Unterlagen bis zum 22.8.2016 wird 
gebeten. Darüber hinaus wird darum gebeten, VS-Ver-
traulich oder höher eingestufte Unterlagen aus den jewei-
ligen Aktenbeständen auszusondern, entsprechende 
Leerblätter in die Akten einzufügen und die eingestuften 
Unterlagen unter Angabe des ursprünglichen Aktenzu-
sammenhangs gesondert zu übermitteln. 

07.07.2016 
MAT A BND-62 

MAT A BND-62 neu 

 

BND-63 529 

Es wird die Beweiserhebung vorbereitet zum gesamten 
Untersuchungsauftrag (BT-Drucksache 18/843 und 
18/8683) durch das Ersuchen um Benennung der Perso-
nen, die vorrangig und im Schwerpunkt der Fälle die Se-
lektoren aus der Datenbank oder aus der Erfassung ge-
nommen haben, die dem Ausschuss zu den Beweisbe-
schlüssen BND-60 und BK-32 in Ordner 473 vorgelegt 
wurden, das gemäß § 18 Abs. 4 PUAG i. V. m. Art. 44 

08.09.2016 
MAT A BND-63 
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Abs. 3 GG gerichtet wird an das Bundeskanzleramt mit 
der Bitte um Beantwortung bis zum 12.09.2016. 

BND-64 545 

Es wird im gestuften Verfahren zunächst die Beweiser-
hebung zum gesamten Untersuchungsauftrag (BT-
Drucksache 18/843 und 18/8683) vorbereitet durch das 
Ersuchen um Benennung einer Mitarbeiterin oder eines 
Mitarbeiters der BND-Außenstelle Rheinhausen, die oder 
der als Nachrichtenbearbeiterin oder Nachrichtenbearbei-
ter Entscheidungen über die Aktivierung von Selektoren 
getroffen hat, die unter den Erweiterungsauftrag fallen � 
gegebenenfalls der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters, 
der über die meisten solcher Selektoren die genannte Ent-
scheidung getroffen hat, zu denen dem Ausschuss ange-
forderte erläuternde Aktenstücke vorgelegt werden sollen 
oder bereits vorgelegt sind, das gemäß § 18 Abs. 4 PUAG 
in Verbindung mit Art. 44 Abs. 3 GG gerichtet wird an 
das Bundeskanzleramt mit der Bitte um Beantwortung 
bis zum 31.10.2016, und sodann Beweis erhoben zum ge-
samten Untersuchungsauftrag (BT-Drs. 18/6330 und 
18/6601) durch Vernehmung der benannten Person  als 
Zeugin oder Zeuge. 

20.10.2016 
MAT A BND-64 

 

BND-65 546 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (Drucksache 18/843, 18/8683) durch Beiziehung 
sämtlicher Akten, Dokumente, in Dateien oder auf son-
stige Weise gespeicherter Daten oder sonstiger sächlicher 
Beweismittel zu dem im Artikel �Fern bedient� des Ma-
gazins Der Spiegel vom 1. Dezember 2014 sowie im Bei-
trag �BND findet Spionage-Zugang in Überwachungssy-
stem � und schweigt� des Fernseh-Magazins FAKT vom 
27. September 2016 geschilderten Vorgang, die im Un-
tersuchungszeitraum im Bundesnachrichtendienst ent-
standen oder in behördlichen Gewahrsam genommen 
worden sind � so-weit sie nicht bereits auf andere Be-
weisbeschlüsse vorgelegt wurden �,gem. § 18 Abs. 1
PUAG beim Bundeskanzleramt. Es wird darum gebeten, 
die Beweismittel bis zum 15.11.2016 vorzulegen und ggf. 
Teillieferungen vorab vorzulegen. Darüber hinaus wird 
darum gebeten, VS-Vertraulich oder höher eingestufte 
Unterlagen aus den jeweiligen Aktenbeständen auszu-
sondern, entsprechende Leerblätter in die Akten einzufü-
gen und die eingestuften Unterlagen unter Angabe des ur-
sprüngli-chen Aktenzusammenhangs gesondert zu über-
mitteln. 

20.10.2016 
MAT A BND-65 

 

BND-66 553 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (Drucksache 18/843, 18/8683) durch Beiziehung 
sämtlicher Akten, Dokumente, in Dateien oder auf son-
stige Weise gespeicherter Daten oder sonstiger sächlicher 
Beweismittel, die darüber Auskunft geben, welche 
Kenntnis die Spitze des Bundesnachrichtendienstes (Prä-
sident, Vizepräsidenten, Leitungsstab) über die Steue-
rung von Telekommunikationsmerkmalen von Einrich-
tungen der Vereinten Nationen, der Europäischen Union 
sowie von Regierungsstellen der EU-Mitgliedstaaten bei 
der strategischen Fernmeldeaufklärung des Bundesnach-
richtendienstes hatte und die seit 2001 im Bundesnach-
richtendienst entstanden oder in behördlichen Gewahr-
sam genommen worden sind � soweit sie nicht bereits auf 
andere Beweisbeschlüsse vorgelegt wurden �,gem. § 18 
Abs. 1 PUAG beim Bundeskanzleramt. Es wird darum 
gebeten, die Beweismittel bis zum 15.11.2016 vorzule-
gen und ggf. Teillieferungen vorab vorzulegen. Darüber 
hinaus wird darum gebeten, VS-Vertraulich oder höher 
eingestufte Unterlagen aus den jeweiligen Aktenbestän-

20.10.2016 
MAT A BND-66 
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den auszusondern, entsprechende Leerblätter in die Ak-
ten einzufügen und die eingestuften Unterlagen unter An-
gabe des ursprünglichen Aktenzusammenhangs geson-
dert zu übermitteln. 

BND-67 554 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (Drucksache 18/843, 18/8683) durch Beiziehung 
sämtlicher Akten, Dokumente, in Dateien oder auf son-
stige Weise gespeicherter Daten oder sonstiger sächlicher 
Beweismittel, die darüber Auskunft geben, 1. welche 
Kenntnis das Bundeskanzleramt über die Steuerung von 
Telekommunikationsmerkmalen von Einrichtungen der 
Vereinten Nationen, der Europäischen Union sowie von 
Regierungsstellen der EU-Mitgliedstaaten bei der strate-
gischen Fernmeldeaufklärung des Bundesnachrichten-
dienstes hatte 2. zur Weisungslage für eine Steuerung 
derartiger Telekommunikationsmerkmale und die seit 
2001 im Bundesnachrichtendienst entstanden oder in be-
hördlichen Gewahrsam genommen worden sind � soweit 
sie nicht bereits auf andere Beweisbeschlüsse vorgelegt 
wurden �,gem. § 18 Abs. 1 PUAG beim Bundeskanzler-
amt. Es wird darum gebeten, die Beweismittel bis zum 
15.11.2016 vorzulegen und ggf. Teillieferungen vorab 
vorzulegen. Darüber hinaus wird darum gebeten, VS-
Vertraulich oder höher eingestufte Unterlagen aus den je-
weiligen Aktenbeständen auszusondern, entsprechende 
Leerblätter in die Akten einzufügen und die eingestuften 
Unterlagen unter Angabe des ursprünglichen Aktenzu-
sammenhangs gesondert zu übermitteln. 

20.10.2016 
MAT A BND-67 

 

BND-68 556 

Es wird Beweis erhoben zu Ziffer B.I.14 des Untersu-
chungsauftrags (Drucksache 18/843) durch Beiziehung 
sämtlicher Akten, Dokumente, in Dateien oder auf son-
stige Weise gespeicherter Daten oder sonstiger sächlicher 
Beweismittel, die aufgrund oder anlässlich des Einsatzes 
mobiler WLAN- oder IMSI-Catcher in Afghanistan, Pa-
kistan, Jemen und Somalia durch den Bundesnachrich-
tendienst oder auf dessen Veranlassung im Untersu-
chungszeitraum im Organisationsbereich des Bundes-
nachrichtendienstes entstanden oder in behördlichen Ge-
wahrsam genommen worden sind, gem. § 18 Abs. 1 
PUAG beim Bundeskanzleramt. Es wird darum gebeten, 
die Beweismittel bis zum 15.11.2016 vorzulegen und ggf. 
Teillieferungen vorab vorzulegen. Darüber hinaus wird 
darum gebeten, VS-Vertraulich oder höher eingestufte 
Unterlagen aus den jeweiligen Aktenbeständen auszu-
sondern, entsprechende Leerblätter in die Akten einzufü-
gen und die eingestuften Unterlagen unter Angabe des ur-
sprünglichen Aktenzusammenhangs gesondert zu über-
mitteln. Begründung: 
Der Untersuchungsausschuss ist u.a. damit beauftragt zu 
untersuchen, ob deutsche Stellen an der Vorbereitung 
oder Durchführung bestimmter Maßnahmen US-ameri-
kanischer Stellen im Zusammenhang mit dem sogenann-
ten �Geheimen Krieg� beteiligt waren bzw. darüber 
Kenntnisse hatten (Ziffer B.I.14 Satz 3). Auf die Schrift-
liche Frage Nr. 8/56 der MdB Martina Renner erklärte die 
Bundesregierung am 

20.10.2016 
MAT A BND-68 

 

BND-69 558 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (Drucksache 18/843, 18/8683) durch Beiziehung 
des jeweiligen Tages-Auszugs aus dem Terminkalender 
des damaligen Präsidenten des Bundesnachrichtendien-
stes Gerhard Schindler im BND bezüglich der Tage, an 
denen im Zeitraum vom 1. Juli bis 31. Oktober 2013 
Treffen mit dem damaligen Chef des Bundeskanzleram-
tes, Ronald Pofalla, stattgefunden haben, gem. § 18 

20.10.2016 
MAT A BND-69 
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Abs. 1 PUAG beim Bundeskanzleramt. Es wird darum 
gebeten, die Beweismittel bis zum 15.11.2016 vorzule-
gen. 

BND-70 564 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (Drucksache 18/843, 18/8683) durch Beiziehung 
sämtlicher Akten, Dokumente, in Dateien oder auf son-
stige Weise gespeicherter Daten oder sonstiger sächlicher 
Beweismittel, die sich auf die in den Artikeln "Beifang 
im Netz" (Der Spiegel v. 18.08.2014) und "So ein Zufall 
aber auch" (Süddeutsche Zeitung v. 16.08.2014) darge-
stellten Sachverhalte im Zusammenhang mit der Erfas-
sung von Telekommunikation von US-Regierungsmit-
gliedern beziehen, einschließlich solcher zu etwaigen 
Sachstandsberichten und (An-)Weisungen des Bundes-
kanzleramtes und des Bundesnachrichtendienstes sowie 
solcher, die sich auf die Beantwortung der Kleinen An-
frage der Fraktion DIE LINKE. v. 02.09.2014 (Bun-
destagsdrucksache 18/2474)beziehen und die seit 2012 
im Bundesnachrichtendienst entstanden oder in behördli-
chen Gewahrsam genommen worden sind, gem. § 18 
Abs. 1 PUAG beim Bundeskanzleramt. Soweit Unterla-
gen dazu bereits vorgelegt wurden, wird gebeten, sie im 
Zusammenhang nochmals vorzulegen beziehungsweise 
auf im Zusammenhang vorgelegte Bestände zu verwei-
sen. Um Vorlage bim zum 30.11.2016 wird gebeten. Dar-
über hinaus wird darum gebeten, VS-vertraulich oder hö-
her eingestufte Unterlagen aus den jeweiligen Aktenbe-
ständen auszusondern, entsprechende Leerblätter in die 
Akten einzufügen und die eingestuften Unterlagen unter 
Angabe des ursprünglichen Aktenzusammenhangs ge-
sondert zu übermitteln. 

10.11.2016 
MAT A BND-70 

 

BND-71 567 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (Drucksache 18/843, 18/8683) durch Beiziehung 
sämtlicher Akten, Dokumente, in Dateien oder auf andere 
Weise gespeicherter Daten oder sonstiger sächlicher Be-
weismittel des Bundesnachrichtendienstes zu Besuchen 
des Chefs des Bundeskanzleramtes, des Beauftragten für
die Nachrichtendienste des Bundes, des Leiters der Ab-
teilung 6 im Bundeskanzleramt sowie dessen Ständigen 
Vertreter und von Referatsleitern aus der Abteilung 6 des 
Bundeskanzleramtes beim Bundesnachrichtendienst 
(Zentrale oder Außenstellen) seit Juni 2013, soweit diese 
Beweismittel Themen aus dem Bereich der Technischen 
Aufklärung betreffen, gem. § 18 Abs. 1 PUAG beim 
Bundeskanzleramt. Soweit Unterlagen dazu bereits vor-
gelegt wurden, wird gebeten, sie im Zusammenhang 
nochmals vorzulegen beziehungsweise auf im Zusam-
menhang vorgelegte Bestände zu verweisen. Um Vorlage 
bis zum 30.11.2016 wird gebeten. Darüber hinaus wird 
darum gebeten, VS-Vertraulich oder höher eingestufte 
Unterlagen aus den jeweiligen Aktenbeständen auszu-
sondern, entsprechende Leerblätter in die Akten einzufü-
gen und die eingestuften Unterlagen unter Angabe des ur-
sprünglichen Aktenzusammenhangs gesondert zu über-
mitteln. 

10.11.2016 
MAT A BND-71 

 

BND-72 568 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (Drucksache 18/843, 18/8683) durch Beiziehung 
sämtlicher Akten, Dokumente, in Dateien oder auf andere 
Weise gespeicherter Daten und sonstiger sächlicher Be-
weismittel des Bundesnachrichtendienstes zu Besuchen 
von Vertretern des Bundesnachrichtendienstes im Bun-
deskanzleramt seit Juni 2013, soweit diese Beweismittel 
Themen aus dem Bereich der Technischen Aufklärung 

10.11.2016 
MAT A BND-72 
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betreffen, gem. § 18 Abs. 1 PUAG beim Bundeskanzler-
amt. Soweit Unterlagen dazu bereits vorgelegt wurden, 
wird gebeten, sie im Zusammenhang nochmals vorzule-
gen beziehungsweise auf im Zusammenhang vorgelegte 
Bestände zu verweisen. Um Vorlage bis zum 30.11.2016 
wird gebeten. Darüber hinaus wird darum gebeten, VS-
Vertraulich oder höher eingestufte Unterlagen aus den je-
weiligen Aktenbeständen auszusondern, entsprechende 
Leerblätter in die Akten einzufügen und die eingestuften 
Unterlagen unter Angabe des ursprünglichen Aktenzu-
sammenhangs gesondert zu übermitteln. 

BND-73 570 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (Drucksache 18/843, 18/8683) 
1. in dem das Bundeskanzleramt im Wege der Amtshilfe 
gem. § 18 Abs. 4 PUAG in Verbindung mit Art. 44 
Abs. 3 GG ersucht wird, dem 1. Untersuchungsausschuss 
mitzuteilen, welche Personen wann an Gesprächen des 
Bundesnachrichtendienstes und/oder des Bundeskanzler-
amtes mit Vertretern der National Security Agency seit 
August 2013 teilgenommen haben, bei denen die Steue-
rung von Selektoren der NSA thematisiert wurde (nicht 
jedoch solcher Gespräche, bei denen es in Bezug auf 
NSA-Selektoren ausschließlich um die Frage der Vorlage 
der Selektoren gegenüber dem 1. Untersuchungsaus-
schuss ging). 
2. durch Beiziehung sämtlicher Akten, Dokumente, in 
Dateien oder auf sonstige Weise gespeicherter Daten oder 
sonstiger sächlicher Beweismittel, die im Zusammen-
hang der unter 1. genannten Gespräche seit 1. August 
2013 im Bundesnachrichtendienst entstanden oder in be-
hördlichen Gewahrsam genommen worden sind, insb. 
auch solche zu den unter B.Ia. Nr. 5 des Untersuchungs-
auftrages genannten Fragen, gem. § 18 Abs. 1 PUAG 
beim Bundeskanzleramt. Soweit Unterlagen dazu bereits 
vorgelegt wurden, wird gebeten, sie im Zusammenhang 
nochmals vorzulegen beziehungsweise auf im Zusam-
menhang vorgelegte Bestände unter Angabe der jeweili-
gen Fundstelle zu verweisen. Um Vorlage bis zum 
6.12.2016 wird gebeten. Darüber hinaus wird darum ge-
beten, VS-Vertraulich oder höher eingestufte Unterlagen 
aus den jeweiligen Aktenbeständen auszusondern, ent-
sprechende Leerblätter in die Akten einzufügen und die 
eingestuften Unterlagen unter Angabe des ursprüngli-
chen Aktenzusammenhangs gesondert zu übermitteln. 

24.11.2016 
MAT A BND-73 

 

BNetzA-
1 

13 

Es wird Beweis erhoben zu den Abschnitten I. und II. des 
Untersuchungsauftrags mit Ausnahme der Fragen I.13. 
bis I.15. und II.4 durch Beiziehung sämtlicher Akten, Do-
kumente, in Dateien oder auf andere Weise gespeicherter 
Daten und sonstiger sächlicher Beweismittel, die die Fra-
gestellungen der Abschnitte I. und II. des Untersuchungs-
auftrags mit Ausnahme der Fragen I.13. bis I.15. und II.4 
betreffen, und die in der Bundesnetzagentur nach dem 
1. Juni 2013 entstanden oder in behördlichen Gewahrsam 
genommen worden sind, gemäß § 18 Abs. 1 PUAG beim 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. 

10.04.2014 
MAT A BNetzA-1/1 
MAT A BNetzA-1/2 

 

BNetzA-
2 

23 

Es wird Beweis erhoben zu den Fragen I.13 bis II.4 durch 
Beiziehung sämtlicher Akten, Dokumente, in Dateien 
oder auf andere Weise gespeicherter Daten und sonstiger 
sächlicher Beweismittel, die die Fragen I.13 bis II.4 des 
Untersuchungsauftrags betreffen, und die in der Bundes-
netzagentur nach dem 1. Juni 2013 entstanden oder in be-
hördlichen Gewahrsam genommen worden sind, gemäß 
§ 18 Abs. 1 PUAG beim Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie. 

10.04.2014 
MAT A BNetzA-2/1 
MAT A BNetzA-2/2 
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BNetzA-
3 

39 

Es wird die Beweiserhebung zu den Abschnitten I. und 
II. des Untersuchungsauftrags vorbereitet durch Beizie-
hung sämtlicher Organigramme, Organisationspläne, Ak-
tenpläne und Dateienverzeichnisse aller Organisations-
einheiten der Bundesnetzagentur, die von den Abschnit-
ten I. und II. des Untersuchungsauftrags erfasste Aufga-
ben wahrnehmen, aus dem gesamten Untersuchungszeit-
raum seit dem 01.01.2001 gemäß § 18 Abs. 1 PUAG 
beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. 

10.04.2014 
MAT A BNetzA-3 

 

BNetzA-
4 

170 

Es wird Beweis erhoben zu den Abschnitten I. und II. des 
Untersuchungsauftrages (Drucksache 18/843) durch 
Prioritäre Beiziehung sämtlicher Leitungsvorlagen für 
den Präsidenten und Vizepräsidenten sowie sämtlicher 
Sprechzettel für den Präsidenten und den Vizepräsiden-
ten für Präsidentenrunden, nachrichtendienstliche Lagen 
und Staatssekretärsrunden, die die Fragestellungen der 
Abschnitte I. und II. des Untersuchungsauftrages betref-
fen und bei der Bundesnetzagentur seit dem 1.1.2001 ent-
standen sind, gem. § 18 Abs. 1 PUAG beim Bundesmini-
sterium für Wirtschaft und Energie. 

03.07.2014 
MAT A BNetzA-4 

 

BNetzA-
5 

178 

Es wird Beweis erhoben zu den Abschnitten I und II des 
Untersuchungsauftrags (BT-Drs 18/843) durch Prioritäre 
Beiziehung sämtlicher Akten, Dokumente, in Dateien 
oder auf andere Weise gespeicherter Daten und sonstiger 
sächlicher Beweismittel, die sich auf den im Artikel �Ge-
dränge am Daten-Drehkreuz� (Süddeutsche Zeitung vom 
26. Juni 2014) geschilderten Sachverhalt des Zugriffs auf 
Daten im Bereich des Internetknotens Frankfurt durch 
den BND und eine etwaige Weitergabe dort gewonnener 
Daten an die NSA beziehen und die im Organisationsbe-
reich der Bundesnetzagentur (vormals Regulierungsbe-
hörde für Telekommunikation und Post) seit dem 1. Ja-
nuar 2001 entstanden oder in behördlichen Gewahrsam 
genommen worden sind, gemäß § 18 Abs. 1 PUAG beim 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. 

03.07.2014 

MAT A BNetzA-5 
MAT A BnetzA-5/1 
MAT A BNetzA-5/2 
MAT A BNetzA-5/3 

 

BNetzA-
6 

210 

Es wird Beweis erhoben zu den Abschnitten I und II des 
Untersuchungsauftrags (BT-Drs. 18/843) durch Beizie-
hung sämtlicher Akten, Dokumente, in Dateien oder auf 
andere Weise gespeicherter Daten und sonstiger sächli-
cher Beweismittel, die 
- die Fragestellungen der Abschnitte I. und II. des Unter-
suchungsauftrags betreffen und 
- sich auf Sachverhalte beziehen, die in den Links 
http://www.spiegel.de/media/media-34756.pdf 
http://www.spiegel.de/media/media-34757.pdf 
http://www.spiegel.de/media/media-34758.pdf gespei-
cherten und von Ausschuss gesicherten Dokumente an-
gesprochen sind und 
- die bei der Bundesnetzagentur im Untersuchungszeit-
raum entstanden oder in behördlichen Gewahrsam ge-
nommen worden sind, gemäß § 18 Abs. 1 PUAG beim 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. 

25.09.2014 
MAT A BNetzA-6 

 

BNetzA-
7 

265 neu 

Es wird Beweis erhoben zu den Abschnitten I und II des 
Untersuchungsauftrags (BT-Drs. 18/843) durch Priori-
täre Beiziehung sämtlicher Akten, Dokumente, in Da-
teien oder auf andere Weise gespeicherter Daten und son-
stiger sächlicher Beweismittel, die sich auf weitere Pro-
jekte kabelgestützter Erfassungsansätze des BND - neben 
"Eikonal" - bei Anbietern von Telekommunikations-
dienstleistungen in Deutschland beziehen, sofern dort ge-
wonnene Daten an einen Nachrichtendienst eines Five-

18.12.2014 
MAT A BNetzA-7 
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Eyes-Staates weitergegeben wurden, und die im Organi-
sationsbereich der Bundesnetzagentur (vormals Regulie-
rungsbehörde für Telekommunikation und Post) seit dem 
1. Januar 2001 entstandenen oder in behördlichen Ge-
wahrsam genommen worden sind, gemäß § 18 Abs. 1 
PUAG beim Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie. 

BNetzA-
8 

295 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Beiziehung sämtlicher 
Akten, Dokumente, in Dateien oder auf andere Weise ge-
speicherter Daten und sonstiger sächlicher Beweismittel, 
die Auskunft darüber geben, 
1. welche Kenntnis Behörden des Bundes über solche 
Vorhaben, Vorgehensweisen, Fähigkeiten und die 
Durchführung entsprechender Maßnahmen durch einen 
Nachrichtendienst der 5-Eyes-Staaten haben, oder 
2. ob und inwiefern Behörden des Bundes an solchen 
Vorhaben, Vorgehensweisen oder der Durchführung ent-
sprechender Maßnahmen durch einen Nachrichtendienst 
der 5-Eyes-Staaten in irgendeiner Form beteiligt waren 
oder entsprechende Soft- oder Hardware erhalten, erprobt 
oder genutzt haben, 
die in den unter dem Link 
http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/snowden-do-
kumente-nsa-attacken-auf-ssl-vpn-ssh-tor-a-
1010553.html 
gespeicherten und vom Ausschuss aufgrund von Beweis-
beschluss Sek-13 vom 15.1.2015 gesicherten Dokumen-
ten angesprochen sind � unabhängig von den dort ver-
wendeten Operations- oder Programmbezeichnungen, 
und die im Untersuchungszeitraum im Organisationsbe-
reich der Bundesnetzagentur entstanden oder in behörd-
lichen Gewahrsam genommen worden sind, gemäß § 18 
Abs. 1 PUAG beim Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie. 

29.01.2015 
MAT A BNetzA-8 

 

BNetzA-
9 

302 

Es wird Beweis erhoben zu den Fragen I.13 und II.4 des 
Untersuchungsauftrags (BT-Drs. 18/843) durch Beizie-
hung sämtlicher Akten, Dokumente, in Dateien oder auf 
andere Weise gespeicherter Daten und sonstiger sächli-
cher Beweismittel, die die Fragen I.13 und II.4 des Un-
tersuchungsauftrags betreffen, und die im Untersu-
chungszeitraum bis zum 31. Mai 2013 im Organisations-
bereich der Bundesnetzagentur entstanden oder in be-
hördlichen Gewahrsam genommen worden sind, 
gemäß § 18 Abs. 1 PUAG beim Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie. 

29.01.2015 
MAT A BNetzA-9 

 

Bot-1 9 

Es wird Beweis erhoben zu den Abschnitten I. und II. des 
Untersuchungsauftrags mit Ausnahme der Fragen I.13. 
bis I.15. und II.4 durch Beiziehung sämtlicher Akten, Do-
kumente, in Dateien oder auf andere Weise gespeicherter 
Daten und sonstiger sächlicher Beweismittel, die die Fra-
gestellungen der Abschnitte I. und II. des Untersuchungs-
auftrags mit Ausnahme der Fragen I.13. bis I.15. und II.4 
betreffen, und die in den deutschen Auslandsvertretungen 
in den Staaten der sogenannten "Five Eyes" nach dem 
1. Juni 2013 entstanden oder in behördlichen Gewahrsam 
genommen worden sind, gemäß § 18 Abs. 1 PUAG beim 
Auswärtigen Amt. 

10.04.2014 

MAT A Bot-1/1a-d 
MAT A Bot-1/2a-b 
MAT A Bot-1/3a-b 

MAT A Bot-1/4 

 

Bot-2 35 
Es wird die Beweiserhebung zu den Abschnitten I. und 
II. des Untersuchungsauftrags vorbereitet durch Beizie-
hung sämtlicher Organigramme, Organisationspläne, Ak-

10.04.2014 
MAT A Bot-2_Bd1-Bd36 
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tenpläne und Dateienverzeichnisse aller Organisations-
einheiten der deutschen Auslandsvertretungen in den 
Staaten der sogenannten "Five Eyes", die von den Ab-
schnitten I. und II. des Untersuchungsauftrags erfasste 
Aufgaben wahrnehmen, aus dem gesamten Untersu-
chungszeitraum seit dem 01.01.2001 gemäß § 18 Abs. 1 
PUAG beim Auswärtigen Amt. 

Bot-3 68 

Es wird die Beweiserhebung zum gesamten Untersu-
chungsauftrag (Drucksache 18/843) vorbereitet, indem 
das Auswärtige Amt im Wege der Amtshilfe ersucht 
wird, die deutschen Auslandsvertretungen in den Verei-
nigten Staaten von Amerika, dem Vereinigten König-
reich, Australien, Kanada und Neuseeland jeweils zu er-
suchen um eine Benennung der wichtigsten Akteure in 
Parlament, Regierung und sonstigen Behörden oder Gre-
mien sowie in Wissenschaft und Zivilgesellschaft, die 
sich mit den Themen des Untersuchungsauftrags, insbe-
sondere der Erfassung von Kommunikationsdaten durch
Nachrichtendienste, befassen (Abgeordnete, Behörden-
leiter, Kontrollgremien etc.), möglichst unter Beifügung 
etwaiger öffentlicher Äußerungen der jeweiligen Ak-
teure. 

08.05.2014 
MAT A Bot-3 

 

Bot-4 158 

Es wird Beweis erhoben zu den Abschnitten I und II des 
Untersuchungsauftrags (BT-Drs. 18/843) durch Beizie-
hung sämtlicher Akten, Dokumente, in Dateien oder auf 
andere Weise gespeicherter Daten und sonstiger sächli-
cher Beweismittel, die 
- die Fragestellungen der Abschnitte I. und II. des Unter-
suchungsauftrags betreffen und 
- sich auf Sachverhalte beziehen, die in den unter dem 
Link (A-Drs. 139) gespeicherten und vom Ausschuss ge-
sicherten Dokumente angesprochen sind und 
- die in den deutschen Auslandsvertretungen in den Staa-
ten der sogenannten "Five Eyes" im Untersuchungszeit-
raum entstanden oder in behördlichen Gewahrsam ge-
nommen worden sind, gem. § 18 Abs. 1 PUAG beim 
Auswärtigen Amt. 

03.07.2014 
MAT A Bot-4 

 

BPol-1 18 

Es wird Beweis erhoben zu den Fragen I.14 bis I.17 durch 
Beiziehung sämtlicher Akten, Dokumente, in Dateien 
oder auf andere Weise gespeicherter Daten und sonstiger 
sächlicher Beweismittel, die die Fragen I.14 bis I.17 des 
Untersuchungsauftrags betreffen, und die im Organisati-
onsbereich der Bundespolizei im gesamten Untersu-
chungszeitraum seit dem 01.01.2001 entstanden oder in 
behördlichen Gewahrsam genommen worden sind, ge-
mäß § 18 Abs. 1 PUAG beim Bundesministerium des In-
nern. 

10.04.2014 
MAT A BPol-1 

MAT A Bpol-1/1 

 

BPOL-2 30 

Es wird die Beweiserhebung zu den Abschnitten I. und 
II. des Untersuchungsauftrags vorbereitet durch Beizie-
hung sämtlicher Organigramme, Organisationspläne, Ak-
tenpläne und Dateienverzeichnisse aller Organisations-
einheiten der Bundespolizei, die von den Abschnitten I. 
und II. des Untersuchungsauftrags erfasste Aufgaben 
wahrnehmen, aus dem gesamten Untersuchungszeitraum 
seit dem 01.01.2001 gemäß § 18 Abs. 1 PUAG beim 
Bundesministerium des Innern. 

10.04.2014 
MAT A BPOL-2a 
MAT A BPOL-2b 

 

BPol-3 146 

Es wird Beweis erhoben zu den Abschnitten I und II des 
Untersuchungsauftrags (BT-Drs. 18/843) durch Beizie-
hung sämtlicher untergesetzlicher Vorschriften, die im 
Untersuchungszeitraum in der Bundespolizei zu Fragen 

03.07.2014 
MAT A BPol-3 
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galten, die im Untersuchungsauftrag angesprochen sind, 
gem. § 18 Abs. 1 PUAG beim Bundesministerium des In-
nern. 

BPol-4 153 

Es wird Beweis erhoben zu den Abschnitten I und II des 
Untersuchungsauftrags (BT-Drs. 18/843) durch Beizie-
hung sämtlicher Akten, Dokumente, in Dateien oder auf 
andere Weise gespeicherter Daten und sonstiger sächli-
cher Beweismittel, die 
- die Fragestellungen der Abschnitte I. und II. des Unter-
suchungsauftrags betreffen und 
- sich auf Sachverhalte beziehen, die in den unter dem 
Link (A-Drs. 139) gespeicherten und vom Ausschuss ge-
sicherten Dokumente angesprochen sind und 
- die im Organisationsbereich der Bundespolizei im Un-
tersuchungszeitraum entstanden oder in behördlichen 
Gewahrsam genommen worden sind, gem. § 18 Abs. 1 
PUAG beim Bundesministerium des Innern. 

03.07.2014 

MAT A BPol-4/1 
MAT A BPol-4/2 
MAT A BPol-4/3 

 

BSI-1 4 

Es wird Beweis erhoben zu den Abschnitten I. und II. des 
Untersuchungsauftrags mit Ausnahme der Fragen I.13. 
bis I.15. und II.4 durch Beiziehung sämtlicher Akten, Do-
kumente, in Dateien oder auf andere Weise gespeicherter 
Daten und sonstiger sächlicher Beweismittel, die die Fra-
gestellungen der Abschnitte I. und II. des Untersuchungs-
auftrags mit Ausnahme der Fragen I.13. bis I.15. und II.4 
betreffen, und die im Organisationsbereich des Bundes-
amtes für Sicherheit in der Informationstechnik nach dem 
1. Juni 2013 entstanden oder in behördlichen Gewahrsam 
genommen worden sind, gemäß § 18 Abs. 1 PUAG beim 
Bundesministerium des Innern. 

10.04.2014 

MAT A BSI-1/1 
MAT A BSI-1/2 
MAT A BSI-1/3 
MAT A BSI-1/4 
MAT A BSI-1/5 
MAT A BSI-1/6 

 

BSI-2 21 

Es wird Beweis erhoben zu den Fragen I.13 bis II.4 durch 
Beiziehung sämtlicher Akten, Dokumente, in Dateien 
oder auf andere Weise gespeicherter Daten und sonstiger
sächlicher Beweismittel, die die Fragen I.13 bis II.4 des 
Untersuchungsauftrags betreffen, und die im Organisati-
onsbereich des Bundesamtes für die Sicherheit in der In-
formationstechnik nach dem 1. Juni 2013 entstanden oder 
in behördlichen Gewahrsam genommen worden sind, ge-
mäß § 18 Abs. 1 PUAG beim Bundesministerium des In-
nern. 

10.04.2014 
MAT A BSI-2 

 

BSI-3 28 

Es wird die Beweiserhebung zu den Abschnitten I. und 
II. des Untersuchungsauftrags vorbereitet durch Beizie-
hung sämtlicher Organigramme, Organisationspläne, Ak-
tenpläne und Dateienverzeichnisse aller Organisations-
einheiten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informa-
tionstechnik, die von den Abschnitten I. und II. des Un-
tersuchungsauftrags erfasste Aufgaben wahrnehmen, aus 
dem gesamten Untersuchungszeitraum seit dem 
01.01.2001 gemäß § 18 Abs. 1 PUAG beim Bundesmini-
sterium des Innern. 

10.04.2014 
MAT A BSI-3a-f 

 

BSI-4 144 

Es wird Beweis erhoben zu den Abschnitten I und II des 
Untersuchungsauftrags (BT-Drs. 18/843) durch Beizie-
hung sämtlicher untergesetzlicher Vorschriften, die im 
Untersuchungszeitraum im Bundesamt für Sicherheit in 
der Informationstechnik zu Fragen galten, die im Unter-
suchungsauftrag angesprochen sind, gem. § 18 Abs. 1 
PUAG beim Bundesministerium des Innern. 

03.07.2014 
MAT A BSI-4 
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BSI-5 151 

Es wird Beweis erhoben zu den Abschnitten I und II des 
Untersuchungsauftrags (BT-Drs. 18/843) durch Beizie-
hung sämtlicher Akten, Dokumente, in Dateien oder auf 
andere Weise gespeicherter Daten und sonstiger sächli-
cher Beweismittel, die 
- die Fragestellungen der Abschnitte I. und II. des Unter-
suchungsauftrags betreffen und 
- sich auf Sachverhalte beziehen, die in den unter dem 
Link (A-Drs. 139) gespeicherten und vom Ausschuss ge-
sicherten Dokumente angesprochen sind und 
- die im Organisationsbereich des Bundesamtes für Si-
cherheit in der Informationstechnik im Untersuchungs-
zeitraum entstanden oder in behördlichen Gewahrsam ge-
nommen worden sind, gem. § 18 Abs. 1 PUAG beim 
Bundesministerium des Innern. 

03.07.2014 
MAT A BSI-5/1a-b 

MAT A BSI-5/2 

 

BSI-6 165 

Es wird Beweis erhoben zu den Abschnitten I. und II. des 
Untersuchungsauftrages (Drucksache 18/843) durch 
Prioritäre Beiziehung sämtlicher Leitungsvorlagen für 
den Präsidenten und Vizepräsidenten sowie sämtlicher 
Sprechzettel für den Präsidenten und den Vizepräsiden-
ten für Präsidentenrunden, nachrichtendienstliche Lagen 
und Staatssekretärsrunden, die die Fragestellungen der 
Abschnitte I. und II. des Untersuchungsauftrages betref-
fen und bei dem Bundesamt für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik seit dem 1.1.2001 entstanden sind, gem. 
§ 18 Abs. 1 PUAG beim Bundesministerium des Innern. 

03.07.2014 
MAT A BSI-6 

 

BSI-7 205 

Es wird Beweis erhoben zu den Abschnitten I und II des 
Untersuchungsauftrags (BT-Drs. 18/843) durch Beizie-
hung sämtlicher Akten, Dokumente, in Dateien oder auf 
andere Weise gespeicherter Daten und sonstiger sächli-
cher Beweismittel, die 
- die Fragestellungen der Abschnitte I. und II. des Unter-
suchungsauftrags betreffen und 
- sich auf Sachverhalte beziehen, die in den Links 
http://www.spiegel.de/media/media-34756.pdf 
http://www.spiegel.de/media/media-34757.pdf 
http://www.spiegel.de/media/media-34758.pdf gespei-
cherten und von Ausschuss gesicherten Dokumente an-
gesprochen sind und 
- die beim Bundesamt für Sicherheit in der Informations-
technik im Untersuchungszeitraum entstanden oder in be-
hördlichen Gewahrsam genommen worden sind, gemäß 
§ 18 Abs. 1 PUAG beim Bundesministerium des Innern. 

25.09.2014 
MAT A BSI-7 

 

BSI-8 234 

Es wird der Beweis erhoben zu den Abschnitten I. und II. 
des Untersuchungsauftrages (Drucksache 18/843) durch 
Prioritäre Beiziehung sämtlicher Akten, Dokumente, in 
Dateien oder auf andere Weise gespeicherter Daten und 
sonstiger sächlicher Beweismittel, die sich auf den im Ar-
tikel "Gedränge am Daten-Drehkreuz" (Süddeutsche Zei-
tung vom 26. Juni 2014) geschilderten Sachverhalt des 
Zugriffs auf Daten im Bereich des Internetknotens Frank-
furt durch den BND und eine etwaige Weitergabe dort 
gewonnener Daten an die NSA beziehen und die im Bun-
desamt für Sicherheit in der Informationstechnik seit dem 
1. Januar 2001 entstanden oder in behördlichen Gewahr-
sam genommen worden sind, gemäß § 18 Abs. 1 PUAG 
beim Bundesministerium des Innern. 

09.10.2014 
MAT A BSI-8 

 

BSI-9 267 neu 

Es wird Beweis erhoben zu den Abschnitten I und II des 
Untersuchungsauftrags (BT-Drs. 18/843) durch Priori-
täre Beiziehung sämtlicher Akten, Dokumente, in Da-
teien oder auf andere Weise gespeicherter Daten und son-

18.12.2014 
MAT A BSI-9 
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stiger sächlicher Beweismittel, die sich auf weitere Pro-
jekte kabelgestützter  Erfassungsansätze des BND - ne-
ben "Eikonal" - bei Anbietern von Telekommunikations-
dienstleistungen in Deutschland beziehen, sofern dort ge-
wonnene Daten an einen Nachrichtendienst eines Five-
Eyes-Staates weitergegeben wurden, und die im Bundes-
amt für Sicherheit in der Informationstechnik seit dem 
1. Januar 2001 entstandenen oder in behördlichen Ge-
wahrsam genommen worden sind, gemäß § 18 Abs. 1 
PUAG beim Bundesministerium des Innern. 

BSI-10 291 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Beiziehung sämtlicher 
Akten, Dokumente, in Dateien oder auf andere Weise ge-
speicherter Daten und sonstiger sächlicher Beweismittel, 
die Auskunft darüber geben, 
1. welche Kenntnis Behörden des Bundes über solche 
Vorhaben, Vorgehensweisen, Fähigkeiten und die 
Durchführung entsprechender Maßnahmen durch einen 
Nachrichtendienst der 5-Eyes-Staaten haben, oder 
2. ob und inwiefern Behörden des Bundes an solchen 
Vorhaben, Vorgehensweisen oder der Durchführung ent-
sprechender Maßnahmen durch einen Nachrichtendienst 
der 5-Eyes-Staaten in irgendeiner Form beteiligt waren 
oder entsprechende Soft- oder Hardware erhalten, erprobt 
oder genutzt haben, die in den unter dem Link 
http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/snowden-do-
kumente-nsa-attacken-auf-ssl-vpn-ssh-tor-a-
1010553.html 
gespeicherten und vom Ausschuss aufgrund von Beweis-
beschluss Sek-13 vom 15.1.2015 gesicherten Dokumen-
ten angesprochen sind � unabhängig von den dort ver-
wendeten Operations- oder Programmbezeichnungen, 
und die im Untersuchungszeitraum im Organisationsbe-
reich des Bundesamtes für Sicherheit in der Informati-
onstechnik 
entstanden oder in behördlichen Gewahrsam genommen 
worden sind, gemäß § 18 Abs. 1 PUAG beim Bundesmi-
nisterium des Innern. 

29.01.2015 
MAT A BSI-10 

 

BSI-11 299

Es wird Beweis erhoben zu den Fragen I.13 und II.4 des 
Untersuchungsauftrags (BT-Drs. 18/843) durch Beizie-
hung sämtlicher Akten, Dokumente, in Dateien oder auf 
andere Weise gespeicherter Daten und sonstiger sächli-
cher Beweismittel, die die Fragen I.13 und II.4 des Un-
tersuchungsauftrags betreffen, und die im Untersu-
chungszeitraum bis zum 31. Mai 2013 im Organisations-
bereich des Bundesamtes für Sicherheit in der Informati-
onstechnik entstanden oder in behördlichen Gewahrsam 
genommen worden sind, gemäß § 18 Abs. 1 PUAG beim 
Bundesministerium des Innern. 

29.01.2015 
MAT A BSI-11/1 
MAT A BSI-11/2 

 

BSI-12 332 neu 

Es wird Beweis erhoben zu den Abschnitten I. und II. des 
Untersuchungsauftrages (BT-Drs. 18/843) durch Beizie-
hung sämtlicher Akten, Dokumente, in Dateien oder auf 
sonstige Weise gespeicherter Daten oder sonstiger sach-
licher Beweismittel, die den Bereich der Spionageabwehr 
und insbesondere auch die Fragestellungen der Fragen 
I.10. und I.11. und II. mit Ausnahme der Fragen I.13. und 
II.4. des Untersuchungsauftrages betreffen und die im Or-
ganisationsbereich des Bundesamtes für Sicherheit in der 
Informationstechnik nach dem 01. Januar 2001 und bis 
zum 30.05.2013 entstanden oder in behördlichen Ge-
wahrsam genommen worden sind, gemäß § 18 Abs. 1 
PUAG beim Bundesministerium des Innern. 

26.03.2015 
MAT A BSI-12/1a-b 

MAT A BSI-12/2 
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BSI-13 336 neu 

Es wird Beweis erhoben zu den Abschnitten I. und II. des 
Untersuchungsauftrages (BT-Drs. 18/843) durch Beizie-
hung sämtlicher Akten, Dokumente, in Dateien oder auf 
sonstige Weise gespeicherter Daten oder sonstiger sach-
licher Beweismittel, die den Bereich der Spionageabwehr 
und insbesondere auch die Fragestellungen der Fragen 
I.8. und I.9. des Untersuchungsauftrages betreffen und 
die im Organisationsbereich des Bundesamtes für Sicher-
heit in der Informationstechnik nach dem 01. Januar 2001 
und bis zum 30.05.2013 entstanden oder in behördlichen 
Gewahrsam genommen worden sind, gemäß § 18 Abs. 1 
PUAG beim Bundesministerium des Innern. 

26.03.2015 
MAT A BSI-13 

 

BSI-14 487 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Beiziehung sämtlicher 
Akten, Dokumente, in Dateien oder auf andere Weise ge-
speicherter Daten und sonstiger sächlicher Beweismittel, 
die sich mit den technischen Möglichkeiten zur Lokalisa-
tion bzw. Ortung von Personen unter Verwendung von 
diesen zugeordneten Daten wie Mobilfunknummern, 
IMEI-Nummern und vergleichbaren Daten befassen und 
im Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 
im Untersuchungszeitraum entstanden oder in behördli-
chen Gewahrsam genommen worden sind, gemäß § 18 
Abs. 1 PUAG beim Bundesministerium des Innern. Es 
wird darum gebeten, die beigezogenen Beweismittel bis 
zum 5. Juli 2016 vorzulegen und gegebenenfalls Teillie-
ferungen vorab vorzulegen. Darüber hinaus wird darum 
gebeten, VS-Vertraulich oder höher eingestufte Unterla-
gen aus den jeweiligen Aktenbeständen auszusondern, 
entsprechende Leerblätter in die Akten einzufügen und 
die eingestuften Unterlagen unter Angabe des ursprüng-
lichen Aktenzusammenhangs gesondert zu übermitteln. 

09.06.2016 
MAT A BSI-14 

 

CAN-1 78 neu 

Es wird die Beweiserhebung zum gesamten Untersu-
chungsauftrag vorbereitet, indem die kanadische Regie-
rung auf diplomatischem Wege höflichst ersucht wird, 
Personen zu benennen, die im Rahmen einer Befragung 
oder Anhörung durch den Ausschuss Auskunft zum ge-
samten Untersuchungsauftrag geben können, insbeson-
dere 
1. zu Art und Ausmaß einer Erfassung und Speicherung 
auf Vorrat von Daten über Kommunikationsvorgänge 
und deren Inhalte durch Programme der Nachrichten-
dienste der Staaten der sog. �Five Eyes� oder durch Un-
ternehmen in ihrem Auftrag, soweit Kommunikations-
vorgänge von, nach und in Deutschland betroffen sind, 
2. zu Art und Ausmaß derartiger Maßnahmen, soweit in 
Deutschland ansässige Wirtschaftsunternehmen betrof-
fen sind, 
3. zu Art und Ausmaß einer Erfassung und Auswertung 
von Daten über Kommunikationsvorgänge und deren In-
halte, soweit Mitglieder der Bundesregierung, Be-
dienstete des Bundes, Mitglieder des Deutschen Bun-
destages oder anderer Verfassungsorgane der Bundesre-
publik Deutschland betroffen sind,
4. zu etwaigen Rechtsgrundlagen für derartige Maßnah-
men, 
5. zur Nutzung diplomatischer Vertretungen in Deutsch-
land für derartige Maßnahmen, 
6. zur Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen Da-
ten, die aus in Nr. 1 bis 3 genannten Maßnahmen stam-
men, an deutsche Stellen weitergegeben wurden und ob 
diese dafür Gegenleistungen erbracht haben, 
7. zur Frage, welche nachrichtendienstliche Priorität 
Deutschland und deutsche Regierungsstellen für Kanada 

08.05.2014 
MAT A CAN-1 

MAT A CAN-1/1 

 

V
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als Aufklärungsziele haben und wer diese Priorisierung 
anhand welcher Kriterien vornimmt. 

CAN-2 79 neu II 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag, indem die kanadische Regierung auf diplomati-
schem Wege höflichst ersucht wird, Akten, Dokumente, 
in Dateien oder auf andere Weise gespeicherte Daten und 
sonstige sächliche Beweismittel zum gesamten Untersu-
chungsauftrag zu übersenden, insbesondere 
1. zu Art und Ausmaß einer Erfassung und Speicherung 
auf Vorrat von Daten über Kommunikationsvorgänge 
und deren Inhalte durch Programme der Nachrichten-
dienste der Staaten der sog. �Five Eyes� oder durch Un-
ternehmen in ihrem Auftrag, soweit Kommunikations-
vorgänge von, nach und in Deutschland betroffen sind, 
2. zu Art und Ausmaß derartiger Maßnahmen, soweit in 
Deutschland ansässige Wirtschaftsunternehmen betrof-
fen sind, 
3. zu Art und Ausmaß einer Erfassung und Auswertung 
von Daten über Kommunikationsvorgänge und deren In-
halte, soweit Mitglieder der Bundesregierung, Be-
dienstete des Bundes, Mitglieder des Deutschen Bun-
destages oder anderer Verfassungsorgane der Bundesre-
publik Deutschland betroffen sind,
4. zu etwaigen Rechtsgrundlagen für derartige Maßnah-
men, 
5. zur Nutzung diplomatischer Vertretungen in Deutsch-
land für derartige Maßnahmen, 
6. zur Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen Da-
ten, die aus in Nr. 1 bis 3 genannten Maßnahmen stam-
men, an deutsche Stellen weitergegeben wurden und ob 
diese dafür Gegenleistungen erbracht haben, 
7. zur Frage, welche nachrichtendienstliche Priorität 
Deutschland und deutsche Regierungsstellen für Kanada 
als Aufklärungsziele haben und wer diese Priorisierung 
anhand welcher Kriterien vornimmt. 

08.05.2014 
MAT A CAN-2 

MAT A CAN-2/1 

 

D-2 237 neu 

Es wird Beweis erhoben � durch Verlangen auf Heraus-
gabe des zwischen XXXXXXXX und dem Bundesnach-
richtendienst geschlossenen Geschäftsbesorgungsvertra-
ges Transit vom 1.3.2004 sowie sämtlicher Akten, Doku-
mente, in Dateien oder auf andere Weise gespeicherter 
Daten und sonstiger sächlicher Beweismittel, die unter 
dem Geschäftszeichen zu diesem Vertrag abgelegt sind,
gemäß § 29 Abs. 1 PUAG bei XXXXXXX. 

16.10.2014 
MAT A D-2 

 

GBA-1 11 

Es wird Beweis erhoben zu den Abschnitten I. und II. des 
Untersuchungsauftrags mit Ausnahme der Fragen I.13. 
bis I.15. und II.4 durch Beiziehung sämtlicher Akten, Do-
kumente, in Dateien oder auf andere Weise gespeicherter 
Daten und sonstiger sächlicher Beweismittel, die die Fra-
gestellungen der Abschnitte I. und II. des Untersuchungs-
auftrags mit Ausnahme der Fragen I.13. bis I.15. und II.4 
betreffen, und die im Organisationsbereich des General-
bundesanwalts nach dem 1. Juni 2013 entstanden oder in 
behördlichen Gewahrsam genommen worden sind, ge-
mäß § 18 Abs. 1 PUAG beim Bundesministerium der Ju-
stiz und für Verbraucherschutz. 

10.04.2014 
MAT A GBA-1 

 

GBA-2 37 

Es wird die Beweiserhebung zu den Abschnitten I. und 
II. des Untersuchungsauftrags vorbereitet durch Beizie-
hung sämtlicher Organigramme, Organisationspläne, Ak-
tenpläne und Dateienverzeichnisse aller Organisations-
einheiten des Generalbundesanwalts, die von den Ab-
schnitten I. und II. des Untersuchungsauftrags erfasste 

10.04.2014 
MAT A GBA-2a-d 

 

V
orabfassung - w
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Aufgaben wahrnehmen, aus dem gesamten Untersu-
chungszeitraum seit dem 01.01.2001 gemäß § 18 Abs. 1 
PUAG beim Bundesministerium der Justiz und für Ver-
braucherschutz. 

GBA-3 172 

Es wird Beweis erhoben zu den Abschnitten I. und II. des 
Untersuchungsauftrages (Drucksache 18/843) durch 
Prioritäre Beiziehung sämtlicher Leitungsvorlagen für 
den Generalbundesanwalt und seinen Ständigen Vertreter 
sowie sämtlicher Sprechzettel für den Generalbundesan-
walt und seinen Ständigen Vertreter für Präsidentenrun-
den, nachrichtendienstliche Lagen und Staatssekre-
tärsrunden, die die Fragestellungen der Abschnitte I. und 
II. des Untersuchungsauftrages betreffen und bei dem 
Generalbundesanwalt seit dem 1.1.2001 entstanden sind, 
gem. § 18 Abs. 1 PUAG beim Bundesministerium der Ju-
stiz und für Verbraucherschutz. 

03.07.2014 
MAT A GBA-3 

 

GBA-4 194 neu 

Es wird Beweis erhoben zu den Abschnitten I. und II. des 
Untersuchungsauftrages (BT-Drs. 18/843) durch priori-
täre Beiziehung aller die Arbeit des 1. Untersuchungsaus-
schusses der 18. Wahlperiode des Deutschen Bundesta-
ges oder dessen Untersuchungsauftrag betreffenden Do-
kumente und Daten, die bei dem Mitarbeiter des Bundes-
nachrichtendienstes Marcus R. sichergestellt wurden 
oder bei denen Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
dass Marcus R. sie an unbefugte Dritte weitergegeben hat 
bzw. weitergeben wollte gem. § 18 Abs. 1 PUAG beim 
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucher-
schutz. 

11.09.2014 
MAT A GBA-4 

 

GBA-5 197 

Es wird Beweis erhoben zu den Fragen I.14. bis I.17 des 
Untersuchungsauftrags (BT-Drs. 18/843) durch Beizie-
hung sämtlicher Akten, Dokumente, in Dateien oder auf 
andere Weise gespeicherter Daten und sonstiger sächli-
cher Beweismittel, die die Fragen I.14 bis I.17 des Unter-
suchungsauftrags betreffen, und die im Organisationsbe-
reich des Generalbundesanwalts im gesamten Untersu-
chungszeitraum seit dem 01.01.2001 entstanden oder in 
behördlichen Gewahrsam genommen worden sind gem. 
§ 18 Abs. 1 PUAG beim Bundesministerium der Justiz 
und für Verbraucherschutz. 

25.09.2014 
MAT A GBA-5 

 

GBA-6 293 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Beiziehung sämtlicher 
Akten, Dokumente, in Dateien oder auf andere Weise ge-
speicherter Daten und sonstiger sächlicher Beweismittel, 
die Auskunft darüber geben, 
1. welche Kenntnis Behörden des Bundes über solche 
Vorhaben, Vorgehensweisen, Fähigkeiten und die 
Durchführung entsprechender Maßnahmen durch einen 
Nachrichtendienst der 5-Eyes-Staaten haben, oder 
2. ob und inwiefern Behörden des Bundes an solchen 
Vorhaben, Vorgehensweisen oder der Durchführung ent-
sprechender Maßnahmen durch einen Nachrichtendienst 
der 5-Eyes-Staaten in irgendeiner Form beteiligt waren 
oder entsprechende Soft- oder Hardware erhalten, erprobt 
oder genutzt haben, 
die in den unter dem Link http://www.spiegel.de/netz-
welt/netzpolitik/snowden-dokumente-nsa-attacken-auf-
ssl-vpn-ssh-tor-a-1010553.html 
gespeicherten und vom Ausschuss aufgrund von Beweis-
beschluss Sek-13 vom 15.1.2015 gesicherten Dokumen-
ten angesprochen sind � unabhängig von den dort ver-
wendeten Operations- oder Programmbezeichnungen, 

29.01.2015 
MAT A GBA-6 
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und die im Untersuchungszeitraum im Organisationsbe-
reich des Generalbundesanwaltes entstanden oder in be-
hördlichen Gewahrsam genommen worden sind, gemäß 
§ 18 Abs. 1 PUAG beim Bundesministerium der Justiz 
und für Verbraucherschutz. 

GBA-7 330 neu 

Es wird Beweis erhoben zu den Abschnitten I. und II. des 
Untersuchungsauftrages (BT-Drs. 18/843) durch Beizie-
hung sämtlicher Akten, Dokumente, in Dateien oder auf 
sonstige Weise gespeicherter Daten oder sonstiger sach-
licher Beweismittel, die die Fragestellungen der Ab-
schnitte I. und II. des Untersuchungsauftrages mit Aus-
nahme der Fragen I.14-17. betreffen und die im Organi-
sationsbereich des Generalbundesanwaltes nach dem 
01. Januar 2001 und bis zum 30.05.2013 entstanden oder 
in behördlichen Gewahrsam genommen worden sind, ge-
mäß § 18 Abs. 1 PUAG beim Bundesministerium der Ju-
stiz und für Verbraucherschutz. 

26.03.2015 
MAT A GBA-7 

 

GBA-8 503 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (Drucksache 18/843 und 18/8683) durch Beizie-
hung sämtlicher Akten, Dokumente, in Dateien oder auf 
andere Weise gespeicherter Daten und sonstiger sächli-
cher Beweismittel, die Informationen enthalten zu den 
Fragestellungen der mit Beschluss des Deutschen Bun-
destages vom 9. Juni 2016  erfolgten Erweiterung des 
Untersuchungsauftrags und die im dort genannten Unter-
suchungszeitraum (Drucksache 18/8683) beim General-
bundesanwalt entstanden oder in behördlichen Gewahr-
sam genommen worden sind, gem. § 18 Abs. 1 PUAG 
beim Bundesministerium der Justiz und für Verbraucher-
schutz. Um Vorlage aller Unterlagen bis zum 26.08.2016 
und gegebenenfalls sukzessive Teillieferung vorab wird 
gebeten. Darüber hinaus wird darum gebeten, VS-Ver-
traulich oder höher eingestufte Unterlagen aus den jewei-
ligen Aktenbeständen auszusondern, entsprechende 
Leerblätter in die Akten einzufügen und die eingestuften 
Unterlagen unter Angabe des ursprünglichen Aktenzu-
sammenhangs gesondert zu übermitteln. 

09.06.2016 
MAT A GBA-8 

 

GBA-9 551 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (Drucksache 18/843, 18/8683) durch Beiziehung 
sämtlicher Akten, Dokumente, in Dateien oder auf son-
stige Weise gespeicherter Daten oder sonstiger sächlicher 
Beweismittel zu dem im Artikel �Fern bedient� des Ma-
gazins Der Spiegel vom 1. Dezember 2014 sowie im Bei-
trag �BND findet Spionage-Zugang in Überwachungssy-
stem � und schweigt� des Fernseh-Magazins FAKT vom 
27. September 2016 geschilderten Vorgang, die im Un-
tersuchungszeitraum beim Generalbundesanwalt entstan-
den oder in behördlichen Gewahrsam genommen worden 
sind � soweit sie nicht bereits auf andere Beweisbe-
schlüsse vorgelegt wurden �, gem. § 18 Abs. 1 PUAG 
beim Bundesministerium der Justiz und für Verbraucher-
schutz. Es wird darum gebeten, die Beweismittel bis zum 
15.11.2016 vorzulegen und ggf. Teil-lieferungen vorab 
vorzulegen. Darüber hinaus wird darum gebeten, VS-
Vertraulich oder höher eingestufte Unterlagen aus den je-
weiligen Aktenbeständen auszusondern, entsprechende 
Leerblätter in die Akten einzufügen und die eingestuften 
Unterlagen unter Angabe des ursprünglichen Aktenzu-
sammenhangs gesondert zu übermitteln. 

20.10.2016 
MAT A GBA-9 

 

MAD-1 7 Es wird Beweis erhoben zu den Abschnitten I. und II. des 
Untersuchungsauftrags mit Ausnahme der Fragen I.13. 

10.04.2014 MAT A MAD-1/1a-f 
MAT A MAD-1/2a-l 

V
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bis I.15. und II.4 durch Beiziehung sämtlicher Akten, Do-
kumente, in Dateien oder auf andere Weise gespeicherter 
Daten und sonstiger sächlicher Beweismittel, die die Fra-
gestellungen der Abschnitte I. und II. des Untersuchungs-
auftrags mit Ausnahme der Fragen I.13. bis I.15. und II.4 
betreffen, und die bei der Bundesbeauftragten für den Da-
tenschutz und die Informationsfreiheit nach dem 1. Juni 
2013 entstanden oder in behördlichen Gewahrsam ge-
nommen worden sind, gemäß § 18 Abs. 1 PUAG beim 
Bundesministerium des Innern. 

MAT A MAD-1/3a-c 
MAT A MAD-1/4a-b 

 

MAD-2 33 

Es wird die Beweiserhebung zu den Abschnitten I. und 
II. des Untersuchungsauftrags vorbereitet durch Beizie-
hung sämtlicher Organigramme, Organisationspläne, Ak-
tenpläne und Dateienverzeichnisse aller Organisations-
einheiten des Militärischen Abschirmdienstes, die von 
den Abschnitten I. und II. des Untersuchungsauftrags er-
fasste Aufgaben wahrnehmen, aus dem gesamten Unter-
suchungszeitraum seit dem 01.01.2001 gemäß § 18 
Abs. 1 PUAG beim Bundesministerium der Verteidi-
gung. 

10.04.2014 
MAT A MAD-2a-c 

 

MAD-3 115 neu 

Es wird Beweis erhoben zum Untersuchungsauftrag (BT-
Drs. 18/843) durch Beiziehung der Dienstvorschriften 
des Militärischen Abschirmdienstes, in denen die Über-
mittlung von personenbezogenen Daten an ausländische 
Stellen oder Dienststellen der Stationierungskräfte gere-
gelt ist, in den jeweils gültigen Fassungen seit 2001 beim
Bundesministerium der Verteidigung. 

22.05.2014 
MAT A MAD-3/1a-b 

MAT A MAD-3/2 

 

MAD-4 116 neu 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Beiziehung der Abkom-
men über die Zusammenarbeit des Militärischen Ab-
schirmdienstes mit einem Nachrichtendienst der sog. 5-
Eyes-Staaten (USA, Großbritannien, Kanada, Australien, 
Neuseeland), jeweils in ihrer gültigen Fassung im Zeit-
raum 2001 bis heute beim Bundesministerium der Vertei-
digung. 

22.05.2014 
MAT A MAD-4 

 

MAD-5 147 

Es wird Beweis erhoben zu den Abschnitten I und II des 
Untersuchungsauftrags (BT-Drs. 18/843) durch Beizie-
hung sämtlicher untergesetzlicher Vorschriften, die im 
Untersuchungszeitraum im Militärischen Abschirm-
dienst zu Fragen galten, die im Untersuchungsauftrag an-
gesprochen sind, gem. § 18 Abs. 1 PUAG beim Bundes-
ministerium der Verteidigung. 

03.07.2014 
MAT A MAD-5 

 

MAD-6 156 

Es wird Beweis erhoben zu den Abschnitten I und II des 
Untersuchungsauftrags (BT-Drs. 18/843) durch Beizie-
hung sämtlicher Akten, Dokumente, in Dateien oder auf 
andere Weise gespeicherter Daten und sonstiger sächli-
cher Beweismittel, die 
- die Fragestellungen der Abschnitte I. und II. des Unter-
suchungsauftrags betreffen und 
- sich auf Sachverhalte beziehen, die in den unter dem 
Link (A-Drs. 139) gespeicherten und vom Ausschuss ge-
sicherten Dokumente angesprochen sind und
- die im Organisationsbereich des Militärischen Ab-
schirmdienstes im Untersuchungszeitraum entstanden 
oder in behördlichen Gewahrsam genommen worden 
sind, gem. § 18 Abs. 1 PUAG beim Bundesministerium 
der Verteidigung. 

03.07.2014 
MAT A MAD-6/1 
MAT A MAD-6/2 

 

V
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MAD-7 174 

Es wird Beweis erhoben zu den Abschnitten I. und II. des 
Untersuchungsauftrages (Drucksache 18/843) durch 
Prioritäre Beiziehung sämtlicher Leitungsvorlagen für 
Präsidenten und Ständige Vertreter des Präsidenten sowie 
sämtlicher Sprechzettel für Präsidenten und Ständige 
Vertreter des Präsidenten für Präsidentenrunden, nach-
richtendienstliche Lagen und Staatssekretärsrunden, die 
die Fragestellungen der Abschnitte I. und II. des Unter-
suchungsauftrages betreffen und bei dem Militärischen 
Abschirmdienst seit dem 1.1.2001 entstanden sind, gem. 
§ 18 Abs. 1 PUAG beim Bundesministerium der Vertei-
digung. 

03.07.2014 

MAT A MAD-7/1a-d 
MAT A MAD-7/2 
MAT A MAD-7/3 

 

MAD-8 208 

Es wird Beweis erhoben zu den Abschnitten I und II des 
Untersuchungsauftrags (BT-Drs. 18/843) durch Beizie-
hung sämtlicher Akten, Dokumente, in Dateien oder auf 
andere Weise gespeicherter Daten und sonstiger sächli-
cher Beweismittel, die 
- die Fragestellungen der Abschnitte I. und II. des Unter-
suchungsauftrags betreffen und 
- sich auf Sachverhalte beziehen, die in den Links 
http://www.spiegel.de/media/media-34756.pdf 
http://www.spiegel.de/media/media-34757.pdf 
http://www.spiegel.de/media/media-34758.pdf gespei-
cherten und von Ausschuss gesicherten Dokumente an-
gesprochen sind und 
- die beim Militärischen Abschirmdienst im Untersu-
chungszeitraum entstanden oder in behördlichen Ge-
wahrsam genommen worden sind, gemäß § 18 Abs. 1 
PUAG beim Bundesministerium der Verteidigung. 

25.09.2014 
MAT A MAD-8 

 

MAD-9 297 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Beiziehung sämtlicher 
Akten, Dokumente, in Dateien oder auf andere Weise ge-
speicherter Daten und sonstiger sächlicher Beweismittel, 
die Auskunft darüber geben, 
1. welche Kenntnis Behörden des Bundes über solche 
Vorhaben, Vorgehensweisen, Fähigkeiten und die 
Durchführung entsprechender Maßnahmen durch einen 
Nachrichtendienst der 5-Eyes-Staaten haben, oder 
2. ob und inwiefern Behörden des Bundes an solchen 
Vorhaben, Vorgehensweisen oder der Durchführung ent-
sprechender Maßnahmen durch einen Nachrichtendienst 
der 5-Eyes-Staaten in irgendeiner Form beteiligt waren 
oder entsprechende Soft- oder Hardware erhalten, erprobt 
oder genutzt haben, 
die in den unter dem Link 
http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/snowden-do-
kumente-nsa-attacken-auf-ssl-vpn-ssh-tor-a-
1010553.html 
gespeicherten und vom Ausschuss aufgrund von Beweis-
beschluss Sek-13 vom 15.1.2015 gesicherten Dokumen-
ten angesprochen sind � unabhängig von den dort ver-
wendeten Operations- oder Programmbezeichnungen, 
und die im Untersuchungszeitraum im Organisationsbe-
reich des Militärischen Abschirmdienstes entstanden 
oder in behördlichen Gewahrsam genommen worden 
sind, gemäß § 18 Abs. 1 PUAG beim Bundesministerium 
der Verteidigung. 

29.01.2015 
MAT A MAD-9/1 
MAT A MAD-9/2 

 

MAD-10 500 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (Drucksache 18/843 und 18/8683) durch Beizie-
hung sämtlicher Akten, Dokumente, in Dateien oder auf 
andere Weise gespeicherter Daten und sonstiger sächli-
cher Beweismittel, die Informationen enthalten zu den 
Fragestellungen der mit Beschluss des Deutschen Bun-

09.06.2016 
MAT A MAD-10 
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destages vom 9. Juni 2016 erfolgten Erweiterung des Un-
tersuchungsauftrags und die im dort genannten Untersu-
chungszeitraum (Drucksache 18/8683) im Organisations-
bereich des Militärischen Abschirmdienstes entstanden 
oder in behördlichen Gewahrsam genommen worden 
sind, gem. § 18 Abs. 1 PUAG beim Bundesministerium 
der Verteidigung. Um Vorlage aller Unterlagen bis zum 
26.08.2016 und gegebenenfalls sukzessive Teillieferung 
vorab wird gebeten. Darüber hinaus wird darum gebeten, 
VS-Vertraulich oder höher eingestufte Unterlagen aus 
den jeweiligen Aktenbeständen auszusondern, entspre-
chende Leerblätter in die Akten einzufügen und die ein-
gestuften Unterlagen unter Angabe des ursprünglichen 
Aktenzusammenhangs gesondert zu übermitteln. 

NZL-1 82 neu II 

Es wird die Beweiserhebung zum gesamten Untersu-
chungsauftrag vorbereitet  indem die neuseeländische 
Regierung auf diplomatischem Wege höflichst ersucht 
wird, Personen zu benennen, die im Rahmen einer Befra-
gung oder Anhörung durch den Ausschuss Auskunft zum 
gesamten Untersuchungsauftrag geben können, insbe-
sondere 
1. zu Art und Ausmaß einer Erfassung und Speicherung 
auf Vorrat von Daten über Kommunikationsvorgänge 
und deren Inhalte durch Programme der Nachrichten-
dienste der Staaten der sog. �Five Eyes� oder durch Un-
ternehmen in ihrem Auftrag, soweit Kommunikations-
vorgänge von, nach und in Deutschland betroffen sind, 
2. zu Art und Ausmaß derartiger Maßnahmen, soweit in 
Deutschland ansässige Wirtschaftsunternehmen betrof-
fen sind, 
3. zu Art und Ausmaß einer Erfassung und Auswertung 
von Daten über Kommunikationsvorgänge und deren In-
halte, soweit Mitglieder der Bundesregierung, Be-
dienstete des Bundes, Mitglieder des Deutschen Bun-
destages oder anderer Verfassungsorgane der Bundesre-
publik Deutschland betroffen sind, 
4. zu etwaigen Rechtsgrundlagen für derartige Maßnah-
men, 
5. zur Nutzung diplomatischer Vertretungen in Deutsch-
land für derartige Maßnahmen, 
6. zur Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen Da-
ten, die aus in Nr. 1 bis 3 genannten Maßnahmen stam-
men, an deutsche Stellen weitergegeben wurden und ob 
diese dafür Gegenleistungen erbracht haben, 
7. zur Frage, welche nachrichtendienstliche Priorität 
Deutschland und deutsche Regierungsstellen für Neusee-
land als Aufklärungsziele haben und wer diese Priorisie-
rung anhand welcher Kriterien vornimmt. 

08.05.2014 
MAT A NZL-1 

 

NZL-2 83 neu II 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag, indem die neuseeländische Regierung auf diplo-
matischem Wege höflichst ersucht wird, Akten, Doku-
mente, in Dateien oder auf andere Weise gespeicherte 
Daten und sonstige sächliche Beweismittel zum gesam-
ten Untersuchungsauftrag zu übersenden, insbesondere 
1. zu Art und Ausmaß einer Erfassung und Speicherung 
auf Vorrat von Daten über Kommunikationsvorgänge 
und deren Inhalte durch Programme der Nachrichten-
dienste der Staaten der sog. �Five Eyes� oder durch Un-
ternehmen in ihrem Auftrag, soweit Kommunikations-
vorgänge von, nach und in Deutschland betroffen sind, 
2. zu Art und Ausmaß derartiger Maßnahmen, soweit in 
Deutschland ansässige Wirtschaftsunternehmen betrof-
fen sind, 
3. zu Art und Ausmaß einer Erfassung und Auswertung 
von Daten über Kommunikationsvorgänge und deren In-

08.05.2014 
MAT A NZL-2 
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halte, soweit Mitglieder der Bundesregierung, Be-
dienstete des Bundes, Mitglieder des Deutschen Bun-
destages oder anderer Verfassungsorgane der Bundesre-
publik Deutschland betroffen sind, 
4. zu etwaigen Rechtsgrundlagen für derartige Maßnah-
men, 
5. zur Nutzung diplomatischer Vertretungen in Deutsch-
land für derartige Maßnahmen, 
6. zur Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen Da-
ten, die aus in Nr. 1 bis 3 genannten Maßnahmen stam-
men, an deutsche Stellen weitergegeben wurden und ob
diese dafür Gegenleistungen erbracht haben, 
7. zur Frage, welche nachrichtendienstliche Priorität 
Deutschland und deutsche Regierungsstellen für Neusee-
land als Aufklärungsziele haben und wer diese Priorisie-
rung anhand welcher Kriterien vornimmt. 

NW-1 378 

Es wird Beweis erhoben zu den Abschnitten I. und II. des 
Untersuchungsauftrages (BT Drs. 18/843) durch Beizie-
hung sämtlicher Akten, Dokumente, in Dateien oder auf 
andere Weise gespeicherter Daten und sonstiger sächli-
cher Beweismittel, die die Fragestellungen der Ab-
schnitte I. (insb. Ziff. 14.) und II. des Untersuchungsauf-
trags betreffen und die beim Verwaltungsgericht Köln 
entstanden oder dort in behördlichen Gewahrsam genom-
men worden sind, soweit sie Gegenstand der am 27. Mai 
2015 abgewiesenen Klage von Faisal bin Ali Jaber, Ah-
med Saeed Abdallah bin Ali Jaber und Khaled Mohmed 
Naser bin Ali Jaber gegen die Bundesregierung, vertreten 
durch das Bundesministerium der Verteidigung, waren 
oder diese betreffen, im Wege des Ersuchens um Amts-
hilfe gemäß § 18 Abs. 4 PUAG i. V. m. Art. 44 Abs. 3 
GG über die Staatskanzlei des Landes Nordrhein Westfa-
len bei der zuständigen obersten Landesbehörde mit der 
Bitte um Übermittlung an den Untersuchungsausschuss. 

11.06.2015 
NW-1 - für erledigt erklärt (56. 

Sitzung) 

 

NW-2 387 

Es wird Beweis erhoben zu Abschnitt II. Nr. 14, 16 und 
17 des Untersuchungsauftrages (BT Drs.18/843) durch 
Beiziehung  
der gerichtlichen Prozessakten in dem Verfahren Faisal 
bin Ali Jaber, Ahmed Saeed Abdallah bin Ali Jaber und 
Khaled Mohmed Naser bin Ali Jaber gegen die Bundes-
republik Deutschland 
� Aktenzeichen: 3 K 5625/14 � im Wege des Ersuchens 
um Rechtshilfe gemäß § 18 Abs. 4 PUAG i. V. m. 
Art. 44 Abs. 3 GG bei der 3. Kammer des Verwaltungs-
gerichts Köln mit der Bitte um Übermittlung an den Un-
tersuchungsausschuss. 

02.07.2015 

MAT A NW-2/1 
MAT A NW-2/2a-c 

 

 

Sek-1 57 

Das Sekretariat des Untersuchungsausschusses wird ge-
beten, die auf folgenden Webseiten 
https://www.freesnowden.is/category/revealed-
documents/index.html 
https://www.aclu.org/nsa-documents-search 
www.buggedplanet.info 
https://firstlook.org/theintercept/documents/ 
frei zur Verfügung gestellten Dokumente sowie Informa-
tionen - unter Berücksichtigung der hierbei vorab zu klä-
renden Rechtsfragen hinsichtlich möglicher Rechte Drit-
ter an dem Material - für den Untersuchungsausschuss zu 
sichern. Hierbei sollen auch weitere Aktualisierungen in 
den Datenbeständen der vorgenannten Webseiten be-
rücksichtigt werden.  

10.04.2014 
MAT A Sek-1a-c 

 

Sek-2 126 Das Sekretariat des Untersuchungsausschusses wird ge-
beten, die folgenden Antworten und Stellungnahmen von 

22.05.2014 MAT A Sek-2 
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Herrn Edward J. Snowden 
- Interview im Guardian vom 17. Juni 2013 
- Statement am Sheremetjewo-Flughafen am 12. Juli 
2013 
- Zitate und Bericht der Washington Post vom 23. De-
zember 2013 
- Interview Q&A vom 23. Januar 2014 
- Statement für Munk-Debates Toronto vom 02. März
2014 
- Schriftliche Antworten auf Fragen des LIBE-Ausschus-
ses des EP, März 2014 
- Statement SXSW vom 10. März 2014 
- Zitate und Bericht vom 11. März 2014 
- Beitrag TED Blog vom 18. März 2014 
- Anhörung im Europarat vom 08. April 2014 
nach Maßgabe der folgenden Ersuchen und Aufträge die 
Erfüllung des Untersuchungsauftrags verfügbar zu ma-
chen: 
1. Sicherung der Filmdateien aus folgenden Internet-
Fundstellen: 
www.ted.com/talks/edward_snow-
den_here_s_how_we_take_back_the_internet 
http://clients.dbee.com/coe/webcast/in-
dex.php?id=20140408-1&lang=en 
2. Überprüfung der dem Ausschuss übergebenen Ab-
schriften oder Ausdrucke anhand von Bild-/Ton-Auf-
zeichnungen, falls solche durch die herausgebenden Stel-
len öffentlich zur Verfügung stehen, auf Vollständigkeit 
und Richtigkeit. 
3. anschließende Übersetzung der Texte gemäß Verfah-
rensbeschluss Nr. 9 ins Deutsche.  

 

Sek-3 127 

Das Sekretariat des Untersuchungsausschusses wird ge-
beten, die unter diesem Link verfügbaren Dokumente 
http://glenngreenwald.net/pdf/NoPlaceToHide-
Documents-Compressed.pdf 
für den Ausschuss nach folgenden Maßstäben verfügbar 
zu machen, 
1. Sicherung der Dokumente, 
2. anschließend Übersetzung der Dokumente gemäß Ver-
fahrensbeschluss Nr. 9.  

22.05.2014 
MAT A Sek-3 

 

Sek-4 139 

Der Untersuchungsausschuss möge beschließen: Das Se-
kretariat des Untersuchungsausschusses wird gebeten, 
die unter diesem Link verfügbaren Dokumente 
www.spiegel.de/netzwelt/web/snowdens-deutschland-
akte-alle-dokumente-als-pdf-a-97885.html für den Aus-
schuss verfügbar zu machen.  

25.06.2014 
MAT A Sek-4 

 

Sek-5 160 neu 

Der Untersuchungsausschuss möge beschließen: Das Se-
kretariat des Untersuchungsausschusses wird gebeten, er-
gänzend zu Beweisbeschluss Sek-2 die unter diesem Link 
verfügbare Statement 
http://assambly.coe.int/nw/xml/News/News-View-
EN.asp?newsid=5099&lang=2&cat=5 wie dort geregelt 
für den Ausschuss verfügbar zu machen.  

27.06.2014 
MAT A Sek-5 

 

Sek-6 175 

Der Untersuchungsausschuss möge beschließen. Das Se-
kretariat des Untersuchungsausschusses wird gebeten, 
die unter dem Link www.information.dk/datablog-
gen/501278 verfügbaren Dokumente für den Ausschuss 
� verfügbar zu machen.  

02.07.2014 
MAT A Sek-6 

 

Sek-7 191 Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (Drucksache 18/843), durch Beiziehung des auf 

02.09.2014 MAT A Sek-7 
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der Grundlage eines mit Herrn Edward J. Snowden ge-
führten Interviews in dem Magazin "Wired" erschiene-
nen Beitrags nach Maßgabe der folgenden Ersuchen und 
Aufträge. 
1. Sicherung der Datei aus folgender Internet-Fundstelle: 
http://www.wired.com/2014/08/edward-snowden/ 
2. anschließende Übersetzung des Textes gem. Verfah-
rensbeschluss Nr. 9 ins Deutsche.  

 

Sek-8 192 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (Drucksache 18/843), durch Beiziehung der auf 
der Plattform "the intercept" veröffentlichten Dokumente 
zu "ICReach" nach Maßgabe der folgenden Ersuchen und 
Aufträge: 
1. Sicherung der Datei aus folgender Internet-Fundstelle: 
https://firstlook.org/theintercept/2014/08/25/icreach-nsa-
cia-secret-google-crisscross-proton/ 
2. anschließende Übersetzung des Textes gem. Verfah-
rensbeschluss Nr. 9 ins Deutsche. 

02.09.2014 
MAT A Sek-8 

 

Sek-9 199 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (Drucksache 18/843) durch Beiziehung der im 
Zusammenhang mit dem Rechtsstreit des Unternehmens 
Yahoo bezüglich des PRISM-Programms durch das 
Office of the Director of National Intelligence entstuften 
und am 11. September 2014 veröffentlichten Dokumente 
durch Sicherung der Dateien aus dieser Internet-Fund-
stelle: http://www.dni.gov/index.php/newsroom/press-
releases/198-press-releases-2014/1109-statement-by-
the-office-of-the-director-of-national-intelligence-and-
the-u-s-department-of-justice-on-the-declassification-of-
documents-related-to-the-protect-america-act-litigation. 

18.09.2014 
MAT A Sek-9 

 

Sek-10 200 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (Drucksache 18/843) durch Beiziehung von Do-
kumenten aus dem Verfahren vor dem Investigatory 
Power Tribunal "Privacy International gg. GCHQ u.a." 
nach Maßgabe der folgenden Ersuchen und Aufträge. 
1. Sicherung der Dateien aus folgenden Internet-Fund-
stellen: https://www.privacyinternational.org/sites/pri-
vacyinternational.org/files/downloads/press-relea-
ses/witness_st_of_charles_blandford_farr.pdf 
https://www.privacyinternaitonal.org/sites/privacyinter-
national.org/files/downloads/press-releases/privacy_in-
ternational_ipt_grounds.pdf 
2. Übersetzung der Dokumente gem. Verfahrensbe-
schluss Nr. 9. 

18.09.2014 
MAT A Sek-10 

 

Sek-11 201 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (Drucksache 18/843) durch Beiziehung der aktu-
ellen Berichterstattung über Zugriffspunkte von Nach-
richtendiensten von Five-Eyes-Staaten bei mehreren 
deutschen Providern zugrundeliegenden Dokumente 
nach Maßgabe der folgenden Ersuchen und Aufträge: 
1. Sicherung der Dateien aus folgenden Internet-Fund-
stellen:  
http://www.spiegel.de/media/media-34756.pdf 
http://www.spiegel.de/media/media-34757.pdf 
http://www.spiegel.de/media/media-34758.pdf 
2. anschließende Übersetzung des Textes gemäß Verfah-
rensbeschluss Nr. 9 ins Deutsche.  

18.09.2014 
MAT A Sek-11 

 

Sek-12 244 
Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (Drucksache 18/843) durch Beiziehung des laut 
aktueller Berichterstattung vom Magazin "New Yorker" 

16.10.2014 
MAT A Sek-12 
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mit Herrn Edward J. Snowden geführtes Interviews nach 
Maßgabe der folgenden Ersuchen und Aufträge: 
1. Sicherung der Datei aus folgender Internet-Fundstelle: 
http://www.newyorker.com/newyorker-festival/live-
stream-edward-snowden 
2. Verschriftlichung des Interviews und anschließende 
Übersetzung des Textes gemäß Verfahrensbeschluss 
Nr. 9 ins Deutsche.  

Sek-13 285 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Beiziehung der der aktu-
ellen Berichterstattung über Möglichkeiten der Umge-
hung von Verschlüsselung zugrundeliegenden Doku-
mente nach Maßgabe der folgenden Ersuchen und Auf-
träge: 
1. Sicherung von Dateien aus folgender Internet-Fund-
stelle: http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/snow-
den-dokumente-nsa-attacken-auf-ssl-vpn-ssh-tor-a-
1010553.html 
2. Anschließende Übersetzung der Texte gemäß Verfah-
rensbeschluss Nr. 9 ins Deutsche. 

 
MAT A Sek-13 

 

Sek-14 287 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Beiziehung der der aktu-
ellen Berichterstattung über die Vorbereitung auf Cyber-
Feldzüge zugrundeliegenden Dokumente nach Maßgabe 
der folgenden Ersuchen und Aufträge: 
1. Sicherung der Dateien aus folgender Internet-Fund-
stelle: http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/snow-
den-dokumente-wie-die-nsa-digitale-kriege-vorbereitet-
a-1013521.html  
2. Anschließende Übersetzung der Texte gemäß Verfah-
rensbeschluss Nr. 9 ins Deutsche.  

23.01.2015 
MAT A Sek-14 

 

Sek-15 314 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Beiziehung der der aktu-
ellen Berichterstattung über die angebliche Zugriffsmög-
lichkeit von NSA und GCHQ auf Verschlüsselungscodes 
für SIM-Karten eines europäischen Unternehmens zu-
grundeliegen-den Dokumente nach Maßgabe der folgen-
den Ersuchen und Aufträge: 
1. Sicherung des Artikels �The Great SIM Heist� und der 
dort verlinkten Dateien aus folgen-der Internet-Fund-
stelle: https://firstlook.org/theinter-
cept/2015/02/19/great-sim-heist/  
2. Anschließende Übersetzung der Texte gemäß Verfah-
rensbeschluss Nr. 9 ins Deutsche.  

25.02.2015 
MAT A Sek-15 

 

Sek-16 315 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Beiziehung der Berichte 
des Privacy and Civil Liberties Oversight Board 
(PCLOB) vom 23. Januar 2014, vom 2. Juli 2014 sowie 
vom 29. Januar 2015, einschließlich abgegebener Son-
dervoten von Mitgliedern des PCLOB, nach Maßgabe der 
folgenden Ersuchen und Aufträge: 
1. Sicherung der unter folgendem Internetlink, dort unter 
der Rubrik �Oversight Reports� verfügbaren Dokumente: 
https://www.pclob.gov/library.html  
2. Anschließende Übersetzung der Texte gemäß Verfah-
rensbeschluss Nr. 9 ins Deutsche.  

25.02.2015 
MAT A Sek-16 

 

Sek-17 316 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Beiziehung der Entschei-
dung des Investigatory Powers Tribunal vom 6. Februar 
2015 im Verfahren Liberty (The National Council of 

25.02.2015 
MAT A Sek-17 
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Civil Liberties) & Others vs. The Secretary of State for 
Foreign and Commonwealth Affairs & Others nach 
Maßgabe der folgenden Ersuchen und Aufträge: 
1. Sicherung der Dateien aus folgenden Internet-Fund-
stellen: http://www.ipt-uk.com/docs/Li-
berty_Ors_Judgment_6Feb15.pdf / 
http://www.ipt-uk.com/docs/Liberty-Order6Feb15.pdf  
2. Anschließende Übersetzung der Texte gemäß Verfah-
rensbeschluss Nr. 9 ins Deutsche.  

Sek-18 317 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Beiziehung des Berichts 
des Unternehmens Kaspersky Lab zur sogenannten Equa-
tion Group nach Maßgabe der folgenden Ersuchen und 
Aufträge:  
1. Sicherung der Dateien aus folgenden Internet-Fund-
stellen: 
http://securelist.com/files/2015/02/Equa-
tion_group_questions_and_answers.pdf  
http://www.spiegel.de/media/media-35935.pdf 
http://www.spiegel.de/media/media-35934.pdf 
http://www.spiegel.de/media/media-35933.pdf 
http://www.spiegel.de/media/media-35925.pdf 
2. Anschließende Übersetzung der Texte  gemäß Verfah-
rensbeschluss Nr. 9 ins Deutsche, soweit das nicht im 
Einzelfall schon erfolgt ist.  

25.02.2015 
MAT A Sek-18 

 

Sek-19 323 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Beiziehung Der erläu-
ternden Darstellung zum Bericht �Inside the Equa-
tionDrug Espionage Platform�, auf die aktuelle Bericht-
erstattung � siehe etwa: http://www.spiegel.de/netz-
welt/web/equation-group-kaspersky-veroeffentlicht-be-
richt-a-1022960.html � über potentielle IT-Angriffs-
werkzeuge von Geheimdiensten westlicher Staaten Be-
zug nimmt, durch 
1. Sicherung des zum Bericht �Inside the EquationDrug 
Espionage Platform� publizierten Textes aus folgender 
Internet-Fundstelle: 
http://securelist.com/blog/research/69203/inside-the-
equationdrug-espionage-platform/  
2. anschließende Übersetzung der erläuternden Teile die-
ses Textes gemäß Verfahrensbe-schluss Nr. 9 ins Deut-
sche.  

13.03.2015 
MAT A Sek-19 

 

Sek-20 324 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Beiziehung des Berichts 
des Britischen Intelligence and Security Committee of 
Parliament vom 12. März 2015 mit dem Titel �Privacy 
and Security: A modern and transparent legal frame-
work�. Das Ausschusssekretariat wird gebeten, 
1. den Bericht �Privacy and Security: A modern and 
transparent legal framework� aus folgender Internet-
Fundstelle zu sichern: 
http://isc.indepen-
dent.gov.uk/files/20150312_ISC_P+S+Rpt(web).pdf 
(ggf. über http://isc.independent.gov.uk/news-ar-
chive/12march2015)  
2. den Bericht anschließend gemäß Verfahrensbeschluss 
Nr. 9 ins Deutsche übersetzen zu lassen.  

13.03.2015 
MAT A Sek-20 

 

Sek-21 379 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Beiziehung folgender 
Texte, die der Berichterstattung über den �Drohnenkrieg� 
zugrundeliegen: 
1. Sicherung des Beitrags �Germany is the Tell-Tale 

05.06.2015 
MAT A Sek-21 
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Beweismaterialien (sofern zu-
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Heart of America�s Drone War� aus fol-gender Internet-
Fundstelle: 
https://firstlook.org/theintercept/2015/04/17/ramstein/  
und anschließende Übersetzung des Textes ins Deutsche 
2. Sicherung des in diesem Beitrag zitierten Dokuments 
aus folgender Internet-Fundstelle: 
https://prod01-cdn02.cdn.firstlook.org/wp-uploads/si-
tes/1/2015/04/ramstein-final.pdf  
3. Sicherung des Beitrags aus folgender Internet-Fund-
stelle: 
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/us-drohnen-
krieg-von-ramstein-berlin-ignoriert-interne-dokumente-
a-1029596.html / 
4. Sicherung des Beitrags aus folgender Internet-Fund-
stelle: 
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/ramstein-air-
base-us-drohneneinsaetze-aus-deutschland-gesteuert-a-
1029264.html 

 386 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Beiziehung folgender 
Dokumente: 
1. Sicherung der Dokumente aus folgender Internet-
Fundstelle: 
https://firstlook.org/theintercept/2015/06/22/gchq-re-
verse-engineering-warrants/ 
2. Sicherung der Dokumente aus folgender Internet-
Fundstelle: 
https://firstlook.org/theintercept/2015/06/22/nsa-gchq-
targeted-kaspersky/ 
3. Sicherung der Dokumente aus folgender Internet-
Fundstelle: 
https://firstlook.org/theintercept/2015/06/22/controver-
sial-gchq-unit-domestic-law-enforcement-propaganda/ 

26.06.2015 Für erledigt erklärt 

Sek-23 447 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (Drucksache 18/843) durch Beiziehung der Inter-
viewpassagen von Michael V. Hayden in dem Film "Ter-
minal F" bzw. "Snowden's Great Escape" 
Das Sekretariat wird gebeten: 
1.diese Passagen aus dem Film, der im Internet unter 
https://www.youtube.com/watch?v=Nd6qN167wKo ab-
rufbar ist, zu sichern 
2. die dem Ausschuss übergebenen Abschriften oder 
Ausdrucke anhand von Bild-/Ton-Aufzeichnungen, falls 
solche durch die herausgebenden Stellen öffentlich zur 
Verfügung stehen, auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu 
überprüfen bzw. selbst Abschriften der Passagen anzufer-
tigen 
3. anschließend die Texte gemäß Verfahrensbeschluss 
Nr. 9 ins Deutsche übersetzen zu lassen.  

11.12.2015 
MAT A Sek-23 

 

Sek-24 454 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Beiziehung der Artikel - 
"NSA chief said NATO allies shared phone records with 
U.S. spy agency", veröffentlicht in der Washington Post 
vom 30.10.2013 - "Some Senior U.S.: Officials Not Com-
fortable With Obama´s Curbs on NSA Spying on Lea-
ders", veröffentlicht im "Wall Street Journal" am 
30.12.2015 nach Maßgabe der folgenden Maßgaben und 
Ersuchen 1. Die genannten Artikel aus folgenden Inter-
net-Fundstellen zu sichern: - https://www.washington-
post.com/world/national-security/top-intelligence-offici-
als-called-to-testify-on-nsa-surveillance-pro-
grams/2013/10/29/e9e9c250-40b7-11e3-
a751f032898f2dbc story.html 
- http://www.wsj.com/articles/some-senior-u-s-officials-

08.01.2016 
MAT A Sek-24 

 

V
orabfassung - w

ird durch die endgültige F
assung ersetzt.



Deutscher Bundestag � 18. Wahlperiode � 1751 � Drucksache 18/12850

Beweisbe-
schluss 

A-Drs. Inhalt des Beweisbeschlusses 
Datum des Be-
weisbeschlus-

ses 

Bezeichnung der vorgelegten 
Beweismaterialien (sofern zu-

treffend) 

not-comfortable-with-obamas-curbs-on-nsa-spying-on-
leaders-1451506801 2. die Artikel anschließend gemäß 
Verfahrensbeschluss Nr. 9 ins Deutsche übersetzen zu 
lassen.  

SV-1 53 

Es wird Beweis erhoben zur Einführung in die Thematik 
des Untersuchungsauftrags durch Einholung von Sach-
verständigengutachten gemäß § 28 PUAG zum Thema 
"Darlegung der technischen Gegebenheiten im Untersu-
chungszeitraum bei der Entstehung, Übertragung und 
Speicherung privater und behördlicher Telekommunika-
tions- und Internetnutzungsdaten aller Art sowie den Zu-
griffsmöglichkeiten (legalen wie illegalen, durch Hard- 
und Software) hierauf, möglichen technischen Konse-
quenzen aus in der Vergangenheit bekannt gewordenen 
Angriffen auf staatliche und private Informationsstruktu-
ren im Internet sowie der technischen Möglichkeiten der 
Abwehr von Datenerfassung auf Vorrat aus Kommunika-
tionsvorgängen (einschl. Inhalts-, Bestands- und Metada-
ten) von, nach und in Deutschland durch Nachrichten-
dienste der Staaten der sog. "Five Eyes" oder im Auftrag 
von Nachrichtendiensten der Staaten der sog. "Five 
Eyes", m. d. B. um möglichst baldige Übermittlung einer 
schriftl. Ausarbeitung spätestens bis 7 Werktage vor dem 
jeweiligen anberaumten Termin zur mündlichen Anhö-
rung des Sachverständigen an den UA. zu Sachverständi-
gen werden N. N. bestimmt.  

09.04.2014 

MAT A SV-1/1 
MAT A SV-1/2 
MAT A SV-1/3 

 

SV-2 54 

Es wird Beweis erhoben zur Einführung in die Thematik 
des Untersuchungsauftrags durch Einholung von Sach-
verständigengutachten gemäß § 28 PUAG zum Thema 
"Nationale Regelungslage in Deutschland im Untersu-
chungszeitraum zur Erhebung, Speicherung auf Vorrat 
und Weitergabe von Daten aus und über Telekommuni-
kationsvorgänge und Internetnutzung aller Art von Pri-
vatpersonen und öffentlichen Stellen des Bundes oder 
Stellen der Staaten der sog. Five Eyes bzw. in deren Auf-
trag handelnde Dritte, einschl. der Frage, welche verfas-
sungsrechtliche Schutzpflichten in diesem Zusammen-
hang bestehen", m. d. B. um möglichst baldige Übermitt-
lung einer schriftl. Ausarbeitung spätestens bis 7 Werk-
tage vor dem jeweiligen anberaumten Termin zur münd-
lichen Anhörung des Sachverständigen an den UA. zu 
Sachverständigen werden N. N. bestimmt.  

09.04.2014 

MAT A SV-2/1neu 
MAT A SV-2/2 
MAT A SV-2/3 

 

SV-3 55 

Es wird Beweis erhoben zur Einführung in die Thematik 
des Untersuchungsauftrags durch Einholung von Sach-
verständigengutachten gemäß § 28 PUAG zum Thema 
"Nationale Regelungslage in den Vereinigten Staaten von 
Amerika und in Großbritannien im Untersuchungszeit-
raum zur Erhebung, Speicherung auf Vorrat und Weiter-
gabe von Daten aus und über Telekommunikationsvor-
gänge und Internetnutzung aller Art von Privatpersonen 
und öffentlichen Stellen durch staatliche Stellen bzw. in 
deren Auftrag handelnde Dritte", m. d. B. um möglichst 
baldige Übermittlung einer schriftl. Ausarbeitung späte-
stens bis 7 Werktage vor dem jeweiligen anberaumten 
Termin zur mündlichen Anhörung des Sachverständigen 
an den UA. zu Sachverständigen werden N. N. bestimmt.  

09.04.2014 
MAT A SV-3/1 
MAT A SV-3/2 

 

SV-4 56 

Es wird Beweis erhoben zur Einführung in die Thematik 
des Untersuchungsauftrags durch Einholung von Sach-
verständigengutachten gemäß § 28 PUAG zum Thema 
"Regelungslage nach Europarecht und Völkerrecht (ein-
schl. EMRK und zwischenstaatlichen Abkommen) im 
Untersuchungszeitraum zur Erhebung, Speicherung auf 

09.04.2014 

MAT A SV-4/1 
MAT A SV-4/2 
MAT A SV-4/3 

 

V
orabfassung - w

ird durch die endgültige F
assung ersetzt.



Deutscher Bundestag � 18. Wahlperiode � 1752 � Drucksache 18/12850

Beweisbe-
schluss 
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Vorrat und Weitergabe von Daten aus und über Telekom-
munikationsvorgänge und Internetnutzung aller Art von 
Privatpersonen und öffentlichen Stellen durch staatliche 
Stellen des Bundes oder Stellen der Staaten der sog. Five 
Eyes bzw. in deren Auftrag handelnde Dritte, einschl. der 
Frage, aus welchen Regelungen sich Beschränkungen 
oder ein Verbot staatlicher Spionagetätigkeit ergeben 
können oder durch welche Regelungen derartige Tätig-
keiten ggf. legitimiert sind", m. d. B. um möglichst bal-
dige Übermittlung einer schriftl. Ausarbeitung spätestens 
bis 7 Werktage vor dem jeweiligen anberaumten Termin 
zur mündlichen Anhörung des Sachverständigen an den 
UA. zu Sachverständigen werden N. N. bestimmt.  

 61 
Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (Drucksache 18/843), durch Anhörung von Herrn 
Gerhard Karl Schmid als Sachverständiger.  

02.05.2014  

SV-6 69 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (Drucksache 18/843) durch Einholung eines 
Sachverständigengutachtens gemäß § 28 PUAG zum 
Thema  
�Eingehende Darstellung der parlamentarischen, öffent-
lichen und wissenschaftlichen Debatte in den USA zu den 
Fragen der Tätigkeit der eigenen Nachrichtendienste, de-
ren parlamentarischer Kontrolle und des Schutzes der Pri-
vatheit seit den Enthüllungen von Edward Snowden, ein-
schließlich Zusammenstellung wesentlicher Dokumente, 
Erklärungen oder sonstiger Veröffentlichungen von Re-
gierung, Parlament, NGOs oder anderen Akteuren in die-
sem Bereich.� 
Zum Sachverständigen wird N. N. bestellt.  

02.05.2014 
MAT A SV-6 

 

SV-7 70 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (Drucksache 18/843) durch Einholung eines 
Sachverständigengutachtens gemäß § 28 PUAG zum 
Thema  
�Eingehende Darstellung der parlamentarischen, öffent-
lichen und wissenschaftlichen Debatte im Vereinigten 
Königreich zu den Fragen der Tätigkeit der eigenen 
Nachrichtendienste, deren parlamentarischer Kontrolle 
und des Schutzes der Privatheit seit den Enthüllungen 
von Edward Snowden, einschließlich Zusammenstellung 
wesentlicher Dokumente, Erklärungen oder sonstiger 
Veröffentlichungen von Regierung, Parlament, NGOs 
oder anderen Akteuren in diesem Bereich.� 
Zum Sachverständigen wird N. N. bestellt.  

02.05.2014 

MAT A SV-7/1 
MAT A SV-7/2a 
MAT A SV-7/2b 
MAT A SV-7/2c 
MAT A SV-7/2d 
MAT A SV-7/2e 
MAT A SV-7/2f 
MAT A SV-7/2g 
MAT A SV-7/2h 
MAT A SV-7/2i 
MAT A SV-7/2j 

 

SV-8 71 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (Drucksache 18/843) durch Einholung eines
Sachverständigengutachtens gemäß § 28 PUAG zum 
Thema  
�Eingehende Darstellung der parlamentarischen, öffent-
lichen und wissenschaftlichen Debatte in Kanada zu den 
Fragen der Tätigkeit der eigenen Nachrichtendienste, de-
ren parlamentarischer Kontrolle und des Schutzes der Pri-
vatheit seit den Enthüllungen von Edward Snowden, ein-
schließlich Zusammenstellung wesentlicher Dokumente, 
Erklärungen oder sonstiger Veröffentlichungen von Re-
gierung, Parlament, NGOs oder anderen Akteuren in die-
sem Bereich.� 
Zum Sachverständigen wird N. N. bestellt.  

02.05.2014 
MAT A SV-8/a 
MAT A SV-8b 

 

SV-9 72 Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (Drucksache 18/843) durch Einholung eines 

02.05.2014 MAT A SV-9 
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Sachverständigengutachtens gemäß § 28 PUAG zum 
Thema  
�Eingehende Darstellung der parlamentarischen, öffent-
lichen und wissenschaftlichen Debatte in Australien zu 
den Fragen der Tätigkeit der eigenen Nachrichtendienste, 
deren parlamentarischer Kontrolle und des Schutzes der 
Privatheit seit den Enthüllungen von Edward Snowden, 
einschließlich Zusammenstellung wesentlicher Doku-
mente, Erklärungen oder sonstiger Veröffentlichungen 
von Regierung, Parlament, NGOs oder anderen Akteuren 
in diesem Bereich.� 
Zum Sachverständigen wird N. N. bestellt.  

 

 73 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (Drucksache 18/843) durch Einholung eines 
Sachverständigengutachtens gemäß § 28 PUAG zum 
Thema  
�Eingehende Darstellung der parlamentarischen, öffent-
lichen und wissenschaftlichen Debatte in Neuseeland zu 
den Fragen der Tätigkeit der eigenen Nachrichtendienste, 
deren parlamentarischer Kontrolle und des Schutzes der 
Privatheit seit den Enthüllungen von Edward Snowden, 
einschließlich Zusammenstellung wesentlicher Doku-
mente, Erklärungen oder sonstiger Veröffentlichungen 
von Regierung, Parlament, NGOs oder anderen Akteuren 
in diesem Bereich.� 
Zum Sachverständigen wird N. N. bestellt.  

02.05.2014  

SV-11 404 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch die Anhörung von Herrn 
Dr. Kurt Graulich 
als Sachverständiger.  

17.09.2015 

MAT A SV-11/1 
MAT A  SV-11/2 
MAT A SV-11/3 

 

 

SV-13 467 neu 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) 
durch Einholung von Sachverständigengutachten gemäß 
§ 28 PUAG zum Thema� Darstellung der technischen 
Gegebenheiten bei der paketvermittelten Übertragung 
von Telekommunikationsdaten auf der Ebene sogenann-
ter �Autonomer Systeme� (AS), die in einem sogenann-
ten globalen �Internet Exchange Point� (IXP) verbunden 
sind, einschließlich der technischen Hintergründe und der 
technischen Entwicklung der IP-Übertragungsverfahren 
sowie Darstellung der technischen Beschaffenheit der ge-
mäß § 27 Abs. 2 TKÜV bzw. zur strategischen Überwa-
chung von Ausland-Ausland-Telekommunikationsver-
kehren auszuleitenden Daten und der Möglichkeiten der 
regionalen Zuordnung dieser ausgeleiteten Kommunika-
tionsdaten�.  
Das Gutachten soll eine beispielhafte Darstellung des 
Verkehrs auf einem Glasfaserbündel in-nerhalb eines AS 
im Verbund eines IXP enthalten sowie insbesondere fol-
gende Fragen beantworten: 
1. Wie sind die in einem IXP verbundenen AS aufgebaut, 
aus wie vielen AS aus welchen Ländern besteht ein sol-
cher Verbund in der Regel (eventuell am Bespiel des DE-
CIX oder eines ähnlichen IXP) und auf welche Art und 
Weise erfolgt der Datentransfer (Routing) im Rahmen ei-
nes solchen Verbundes? 
2. Ob und wie kann der in einem solchen IXP anfallende 
Netzwerkverkehr nach Inhalten der jeweiligen Kommu-
nikation (z. B. E-Mail, VoIP, Instant Messaging, Websei-
ten, Video-Streams etc.) differenziert werden und ist es 
möglich, diese jeweiligen Kommunikationsarten zu 
quantifizieren (z. B. als Anteil am Gesamtverkehr)? 

13.04.2016 

MAT A SV-13/1 
MAT A SV-13/2 
MAT A SV-13/3 
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3. Welche Arten von Verkehrsdaten müssen erfasst wer-
den, um einzelne Datenpakete zu einem inhaltlich voll-
ständigen Kommunikationsvorgang zusammenzusetzen? 
4. Wie gestaltet sich das IP-Verkehrsrouting (Transit und 
Peering), welche Akteure bestimmen nach welchen Kri-
terien das Routing (bzw. die Streckenführung) der einzel-
nen Pakete und welche Parameter werden in welcher Art 
und Weise von Providern in den Routingtabellen bezogen 
auf die einzelnen AS erfasst? 
5. Ob und wie kann für einzelne Kommunikationsvor-
gänge Rückschluss auf Ursprungs- und/oder Zielort der 
übermittelten Kommunikation gezogen werden? 
6. Inwiefern kann man sich zur Auswahl konkreter Über-
tragungsstrecken für eine Ausleitung gemäß § 27 Abs. 2 
TKÜV bzw. zur strategischen Überwachung von Aus-
land-Ausland-Telekommunikationsverkehren auf Wahr-
scheinlichkeiten bestimmter regionaler Zuordnungen von 
Kommunikationsvorgängen auf diesen Strecken stützen 
und wie sind solche Wahrscheinlichkeiten gegebenen-
falls zu berechnen oder zu quantifizieren? 
7. Welche Charakteristika existieren im Rahmen des pa-
ketvermittelten Telekommunikationsverkehrs, die eine 
nationale Zuordnung von Kommunikationsvorgängen in, 
von und nach Deutschland innerhalb der AS erlauben und 
mit welchen Maßnahmen sowie mit wel-cher Genauig-
keit lassen sich solche Zuordnungen treffen? 
8. Welche praktisch erprobten und/oder wissenschaftlich 
anerkannten Methoden zur ländergenauen Geolokalisie-
rung von IP-Adressen bzw. IP-Datenpaketen gibt es (on-
line und offline) und wie zuverlässig sind diese Methoden 
für eine Zuordnung zum Standort �Deutschland�? 
9. Welche Aspekte der den einzelnen Kommunikations-
vorgängen zuzuordnenden Verkehrsdaten lassen darüber 
hinaus eventuell Rückschlüsse darauf zu, ob ein Teil-
nehmer des jeweiligen Kommunikationsvorgangs Deut-
scher ist? 
10. Welche Möglichkeiten gibt es für Dritte, d. h. Perso-
nen die nicht den Betreibern der AS zuzuordnen sind, den 
Regelbetrieb zu beeinflussen bzw. zu beeinträchtigen und 
welche Schutzmaßnahmen existieren ggf. gegen solche 
Manipulationen?  
Es wird um Übermittlung einer schriftlichen Ausarbei-
tung bis zum 30.09.2016 gebeten. 
Zu Sachverständigen werden Kay Rechthien 
und Prof. Dr. Gabi Dreo Rodosek bestimmt.  

SV-14 507 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843, 18/8683) durch Einholung eines 
Sachverständigengutachtens gemäß § 28 PUAG zum 
Thema Darstellung der Möglichkeiten, mithilfe von � 
ggf. auch personenbezogenen � Daten eine Lokalisierung 
bzw. Ortung von Personen durchzuführen unter besonde-
rer Berücksichtigung der folgenden Fragen: Welche Da-
ten sind dafür geeignet, unter den jeweils im Untersu-
chungszeitraum gegebenen technischen Möglichkeiten 
Personen in Regionen zu lokalisieren, in denen Tötungen 
mittels Drohnen stattfanden bzw. stattfinden. Wie unter-
scheiden sich diese technischen Gegebenheiten ggf. von 
den Bedingungen in Deutschland? Welche technischen 
Methoden wurden bzw. werden für die Lokalisierung von 
Personen beim Einsatz militärischer Drohnen von US-
Stellen benutzt? Es wird um Übermittlung einer schriftli-
chen Ausarbeitung bis zum 15.09.2016 gebeten. 
Zum Sachverständigen wird Prof. Dr. Hannes Federrath 
bestimmt.  

17.06.2016 
MAT A SV-14/1 
MAT A SV-14/2 
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SV-15 510 

Der 1. Untersuchungsausschuss möge beschließen: 
Es wird die Beweiserhebung vorbereitet zum gesamten 
Untersuchungsauftrag (Drucksachen 18/843 und 
18/8683) durch Anhörung von Sachverständigen zur par-
lamentarischen, öffentlichen und wissenschaftlichen De-
batte in den USA zu den Fragen der Tätigkeit der US-
Nachrichtendienste, deren parlamentarischer Kontrolle 
und des Schutzes der Privatheit seit den Enthüllungen 
von Edward Snowden, insbesondere zu relevanten Ände-
rungen der Rechtslage mit Blick auf 
- die Ermächtigungen zur Erhebung, Speicherung auf 
Vorrat und Weitergabe von Daten aus und über Telekom-
munikationsvorgänge und Internetnutzung und 
- den Schutz vor der Erhebung, Speicherung auf Vorrat 
und Weitergabe von Daten aus und über Telekommuni-
kationsvorgängen und Internetnutzung 
und deren Bewertung aus Sicht in den USA aktiver Nicht-
regierungsorganisationen. 
Die Anhörung soll am 8. September 2016 erfolgen. 
Zu Sachverständigen werden bestellt 
Marc Rotenberg 
Morton M. Halperin 
Ashley Gorsky 
Chris Soghoian 
Amie Stepanovich 
Um Vorlage eines schriftlichen Statements bis 05. Sep-
tember 2016 wird gebeten.  

30.06.2016 

MAT A SV-15/1 
MAT A SV-15/2 
MAT A SV-15/3 

 

SV-16 511 

Der 1. Untersuchungsausschuss möge beschließen: 
Es wird die Beweiserhebung vorbereitet zum gesamten 
Untersuchungsauftrag (Drucksachen 18/843 und 
18/8683) durch Anhörung von Sachverständigen zur par-
lamentarischen, öffentlichen und wissenschaftlichen De-
batte in den USA zu den Fragen der Tätigkeit der US-
Nachrichtendienste, deren parlamentarischer Kontrolle 
und des Schutzes der Privatheit seit den Enthüllungen 
von Edward Snowden, insbesondere zu relevanten Ände-
rungen der Rechtslage mit Blick auf 
- die Ermächtigungen zur Erhebung, Speicherung auf 
Vorrat und Weitergabe von Daten aus und über Telekom-
munikationsvorgänge und Internetnutzung und 
- den Schutz vor der Erhebung, Speicherung auf Vorrat 
und Weitergabe von Daten aus und über Telekommuni-
kationsvorgängen und Internetnutzung und deren Bewer-
tung aus Sicht in den USA tätiger Forschungs- und Bera-
tungsinstitutionen. 
Die Anhörung soll am 8. September 2016 erfolgen. 
Zu Sachverständigen werden bestellt 
James Lewis 
Timothy H. Edgar 
Jeffrey T. Richelson 
Richard A. Clarke 
Michael Morell 
Um Vorlage eines schriftlichen Statements bis 05. Sep-
tember 2016 wird gebeten.  

30.06.2016 
MAT A SV-16/1 
MAT A SV-16/2 

 

SV-17 542 

Es wird die Beweiserhebung vorbereitet zum gesamten 
Untersuchungsauftrag (Drucksachen18/843 und 
18/8683) durch Anhörung von Sachverständigen zur par-
lamentarischen, öffentlichen und wissenschaftlichen De-
batte im Vereinigten Königreich zu den Fragen der Tä-
tigkeit der Nachrichtendienste des Vereinigten Königrei-
ches im Bereich der Fernmeldeaufklärung (SIGINT), de-
ren parlamentarischer Kontrolle und des Schutzes der Pri-
vatheit insbesondere zu relevanten Änderungen der 
Rechtslage seit den Enthüllungen von Edward Snowden 
dem Jahre 2013 mit Blick auf 

28.09.2016 

MAT A SV-17 
MAT A SV-17/1 a 
MAT A SV-17/1 b 
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- die gesetzlichen Ermächtigungen im Vereinigten Kö-
nigreich zur Erhebung, Speicherung auf Vorrat und Wei-
tergabe von Daten aus und über Telekommunikationsvor-
gänge und Internetnutzung und 
- den rechtlichen Schutz im Vereinigten Königreich vor 
der Erhebung, Speicherung auf Vorrat und Weitergabe 
von Daten aus und über Telekommunikationsvorgängen 
und Internetnutzung 
und deren Bewertung aus Sicht im Vereinigten König-
reich tätiger Forschungs- und Beratungsinstitutionen. 
Zu Sachverständigen werden bestellt: Sir David Omand 
Mark Hughes 
Carolin Wilson Parlow 
Rachel Logan 
Richard Aldrich 
Ben Hayes 
Nigel Inkster 
David Anderson 
Eric King 
Dominic Grieve, MP 
Eine weitere Sachverständige oder ein weiterer Sachver-
ständiger kann im Einvernehmen mit den Obleuten be-
stellt und geladen werden. Um Vorlage eines schriftli-
chen Statements bis 14.11.2016 wird gebeten. Das Datum 
der Anhörung soll vorrangig der 01.12.2016 oder hilfs-
weise der 15.12.2016 sein.  

SV-18 573 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843 und 18/8683) durch Anhörung 
von Sachverständigen zur parlamentarischen, öffentli-
chen und wissenschaftlichen Debatte im Vereinigten Kö-
nigreich zu den Fragen der Tätigkeit der Nachrichten-
dienste des Vereinigten Königreiches im Bereich der 
Fernmeldeaufklärung (SIGINT), deren parlamentarischer 
Kontrolle und des Schutzes der Privatheit insbesondere 
zu relevanten Änderungen der Rechtslage seit den Ent-
hüllungen von Edward Snowden im Jahre 2013 mit Blick 
auf die gesetzlichen Ermächtigungen im Vereinigten Kö-
nigreich zur Erhebung, Speicherung auf Vorrat und Wei-
tergabe von Daten aus und über Telekommunikationsvor-
gänge und Internetnutzung und den rechtlichen Schutz im 
Vereinigten Königreich vor der Erhebung, Speicherung 
auf Vorrat und Weitergabe von Daten aus und über Tele-
kommunikationsvorgängen und Internetnutzung 
und deren Bewertung aus Sicht im Vereinigten König-
reich tätiger Forschungs- und Beratungsinstitutionen. 
Zu Sachverständigen werden bestellt:Silkie Carlo und 
Ben Jaffey Um Vorlage eines schriftlichen Statements 
wird gebeten. 
Die Anhörung soll am 1. Dezember 2016 erfolgen. 

23.11.2016
MAT A SV-18 

 

SV-19 574a 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843, 18/8683) durch Einholung eines 
Sachverständigengutachtens gemäß § 28 PUAG Zum 
Thema: �Wie bzw. auf welche unterschiedliche Art und 
Weise wird der Begriff der Verkehrs- und Nutzungsdaten 
wissenschaftlich im technischen und juristischen Kontext 
gebraucht? Wie ist dieser vom Begriff der Metadaten ab-
zugrenzen? Wobei fallen diese o.g. Daten an? Handelt es 
sich immer um Telekommunikationsereignisse von Per-
sonen? Ist auch eine maschinenbasierte Telekommunika-
tion hiervon erfasst? Wie wäre das Gesamtaufkommen 
von TK-Daten diesen Klassen anteilig zuzuordnen? Wel-
che Arten von Metadaten entstehen bei den verschiede-
nen Formen digitaler Telekommunikation und welche da-
tenschutzrechtlichen Schlüsse lassen sich aus ihrer Ana-
lyse ziehen?� Zunächst soll aus technischer sowie aus ju-
ristischer Sicht der Begriff Metadaten geklärt werden. 

28.02.2017 
MAT A SV-19a 

 

V
orabfassung - w

ird durch die endgültige F
assung ersetzt.



Deutscher Bundestag � 18. Wahlperiode � 1757 � Drucksache 18/12850

Beweisbe-
schluss 

A-Drs. Inhalt des Beweisbeschlusses 
Datum des Be-
weisbeschlus-

ses 

Bezeichnung der vorgelegten 
Beweismaterialien (sofern zu-

treffend) 

Dazu soll insbesondere geklärt werden, welche ggf. fest-
stehenden Indikatoren eine Einordnung eines einzelnen 
Datums als �personenbezogen� zulassen und inwiefern, 
unabhängig von einzelnen Datensätzen, Personenbezüge 
in der Zusammenschau verschiedener, für sich betrachtet 
nicht personenbezogener Einzeldaten möglich sind. In ei-
nem zweiten Schritt werden die Personenbeziehbarkeit 
und die Aussagekraft von Metadaten aus technischer und 
juristischer Sicht bewertet. Wer kann diese Personenbe-
ziehbarkeit mit ggf. welchen Schritten leisten? Welche 
unklaren Fälle gibt es, und welche maßgeblichen Krite-
rien entscheiden über die rechtliche Einstufung, so etwa 
im Falle der zum Teil so genannten �Maschinendaten�? 
Welche technischen und juristischen Aussagen bzw. Be-
wertungen können anhand der Betrachtung eines einzel-
nen Datums getroffen werden?� mit der Bitte um Über-
mittlung einer schriftlichen Ausarbeitung bis 1. März 
2017 an den Untersuchungsausschuss. 
Zu Sachverständigen werden Prof. Dr. Franziska Boehm 
Prof. Dr. Rainer Böhme bestimmt.  

 574b 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843, 18/8683) durch Einholung eines 
Sachverständigengutachtens gemäß § 28 PUAG Zum 
Thema: �Wie bzw. auf welche unterschiedliche Art und 
Weise wird der Begriff der Verkehrs- und Nutzungsdaten 
wissenschaftlich im technischen und juristischen Kontext 
gebraucht? Wie ist dieser vom Begriff der Metadaten ab-
zugrenzen? Wobei fallen diese o.g. Daten an? Handelt es 
sich immer um Telekommunikationsereignisse von Per-
sonen? Ist auch eine maschinenbasierte Telekommunika-
tion hiervon erfasst? Wie wäre das Gesamtaufkommen 
von TK-Daten diesen Klassen anteilig zuzuordnen? Wel-
che Arten von Metadaten entstehen bei den verschiede-
nen Formen digitaler Telekommunikation und welche da-
tenschutzrechtlichen Schlüsse lassen sich aus ihrer Ana-
lyse ziehen?� Zunächst soll aus technischer sowie aus ju-
ristischer Sicht der Begriff Metadaten geklärt werden. 
Dazu soll insbesondere geklärt werden, welche ggf. fest-
stehenden Indikatoren eine Einordnung eines einzelnen 
Datums als �personenbezogen� zulassen und inwiefern, 
unabhängig von einzelnen Datensätzen, Personenbezüge 
in der Zusammenschau verschiedener, für sich betrachtet 
nicht personenbezogener Einzeldaten möglich sind. In ei-
nem zweiten Schritt werden die Personenbeziehbarkeit 
und die Aussagekraft von Metadaten aus technischer und 
juristischer Sicht bewertet. Wer kann diese Personenbe-
ziehbarkeit mit ggf. welchen Schritten leisten? Welche 
unklaren Fälle gibt es, und welche maßgeblichen Krite-
rien entscheiden über die rechtliche Einstufung, so etwa 
im Falle der zum Teil so genannten �Maschinendaten�? 
Welche technischen und juristischen Aussagen bzw. Be-
wertungen können anhand der Betrachtung eines einzel-
nen Datums getroffen werden?� mit der Bitte um Über-
mittlung einer schriftlichen Ausarbeitung bis 1. März 
2017 an den Untersuchungsausschuss. 
Zu Sachverständigen werden Prof. Dr. Dieter Kranzlmül-
ler, Dr. Kurt Graulich bestimmt.  

28.02.2017 
MAT A SV-19b 

 

SV-20 575 neu 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (Drucksache 18/843, 18/8683) durch Einholung 
eines Sachverständigengutachtens gemäß § 28 PUAG zu 
den folgenden Fragestellungen: A. Einführend 
1. Welche eindeutigen Merkmale in einem Telekommu-
nikationsverkehr oder sonstige Möglichkeiten existieren, 
um die Teilnehmer an einer 
a. Paketvermittelten 

14.12.2016 aufgehoben 
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b. Leitungsvermittelten Telekommunikation identifizie-
ren zu können? 
2. Welche Aussage/ Rückschlüsse lassen diese Merkmale 
über die Identität der an der Kommunikation beteiligten 
juristischen oder natürlichen Personen zu? Ist die kom-
munizierende Person als solche, ihre tatsächlicher Staats-
angehörigkeit bzw. bei juristischen Personen die Staats-
zugehörigkeit oder ihr Standort ableitbar? 
3. Mit welcher Wahrscheinlichkeit lässt sich feststellen, 
ob ein inländischer Anschluss an einer Telekommunika-
tion beteiligt ist? 
4. Welche weiteren, ggf. technischen oder sonstigen 
Möglichkeiten auf den verschiedenen Ebenen des TK-
Vorgangs (wie Analyse von Verkehrs-, Nutzungs-, In-
haltsdaten) existieren, um eine Zuordnung zu Kommuni-
kationsbeteiligten zu ermöglichen? (Welche Maßnahmen 
und Mittel wären dafür nötig?) 
B. Im einzelnen 
I. Besteht nach dem gegenwärtigen Stand der Technik 
und Wissenschaft die Möglichkeit zwecks Fernmelde-
überwachung erfasste leitungsvermittelte oder paketver-
mittelte Telekommunikationsverkehre (via Internetkno-
tenpunkte/ Backbones; Satelliten; Server) nach den Ver-
kehrstypen Inlandsverkehre, Inland-Auslandsverkehre, 
Reine Transitverkehre, Binnenverkehre im Ausland zu 
verlässig automatisiert 
1) zu unterscheiden 
2) gezielt auszufiltern 
3) bzgl. der Teilnehmer an einer Telekommunikation zu 
identifizieren, a) deren Identität 
b) deren Nationalität als deutscher Staatsangehöriger 
oder Vertreter einer inländischen juristischen Person 
c) deren Standort zur Zeit der erfassten Kommunikation? 
II. Falls eine der Fragen unter I. zu beantworten ist: 
1) In welcher Phase des Erfassungs- und Analyse-Vor-
gangs besteht diese Möglichkeit? 
2) Falls ab Speicherung von Daten: welche Speicherdauer 
ist mindestens notwendig? 
3) Welche Form der Datenanalyse ist hierzu notwendig? 
Ist bei Analyse paketvermittelter Verkehre z. B. ein Zu-
griff auf Inhalte der Kommunikation zwingend? 
4) Mit welcher Wahrscheinlichkeit (ggf. auch als Schät-
zung in Prozent beantwortbar) können die oben unter I. 3 
genannten Kriterien erkannt bzw. nach diesen gefiltert 
werden?  
Es wird um Übermittlung einer schriftlichen Ausarbei-
tung bis zum 1. März 2017 an den Untersuchungsaus-
schuss gebeten. Zu Sachverständigen werden N. N. und 
N. N. bestimmt. Der Vorsitzende wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit allen Fraktionen die beiden Sachver-
ständigen zu bestellen.  

Z-1 41 
Es wird Beweis erhoben zum Untersuchungsauftrag (BT-
Drs. 18/843) durch Vernehmung von Edward J. Snowden 
als Zeugen.  

02.04.2014 

MAT A Z-1 
MAT A Z-1/1 
MAT A Z-1/2  
MAT A Z-1/3 
MAT A Z-1/4 
MAT A Z-1/5 

 

Z-2 60 
Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (Drucksache 18/843), durch Vernehmung von 
Herrn Glenn Greenwald als Zeuge.  

02.05.2014  
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Z-3 62 
Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (Drucksache 18/843), durch Vernehmung von 
Herrn William Binney als Zeuge.  

02.05.2014  

Z-4 63 
Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (Drucksache 18/843), durch Vernehmung von 
Herrn Brandon Bryant als Zeuge.  

02.05.2014  

Z-5 64 
Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (Drucksache 18/843), durch Vernehmung von 
Frau Dr. Angela Merkel, MdB als Zeugin.  

02.05.2014  

Z-6 65 
Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (Drucksache 18/843), durch Vernehmung von 
Herrn Gerhard Schröder als Zeugen.  

02.05.2014  

Z-7 66 
Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (Drucksache 18/843), durch Vernehmung von 
Herrn Dr. Guido Westerwelle als Zeuge.  

02.05.2014  

Z-8 67 
Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (Drucksache 18/843), durch Vernehmung von 
Herrn Joschka Fischer als Zeuge.  

02.05.2014  

Z-9 84 
Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (Drucksache 18/843), durch Vernehmung von 
Herrn Ronald Pofalla, MdB als Zeuge.  

02.05.2014  

Z-10 85 
Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (Drucksache 18/843), durch Vernehmung von 
Herrn Dr. Frank-Walter Steinmeier, MdB als Zeuge.  

02.05.2014  

Z-11 86 
Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (Drucksache 18/843), durch Vernehmung von 
Herrn Dr. Hans-Peter Friedrich, MdB als Zeuge.  

02.05.2014  

Z-12 87 
Es wird Beweis erhoben zu den Abschnitten I. und II. des 
Untersuchungsauftrags (Drucksache 18/843), durch Ver-
nehmung von Herrn Klaus-Dieter Fritsche als Zeuge.  

02.05.2014  

Z-13 88 
Es wird Beweis erhoben zu den Abschnitten I. und II. des 
Untersuchungsauftrags (Drucksache 18/843), durch Ver-
nehmung von Herrn Gerhard Schindler als Zeuge.  

02.05.2014  

Z-14 89 
Es wird Beweis erhoben zu den Abschnitten I. und II. des 
Untersuchungsauftrags (Drucksache 18/843), durch Ver-
nehmung von Herrn Dr. Hans-Georg Maaßen als Zeuge.  

02.05.2014 
MAT A Z-14/1 

 

Z-15 90 
Es wird Beweis erhoben zu den Abschnitten I. und II. des 
Untersuchungsauftrags (Drucksache 18/843), durch Ver-
nehmung von Herrn Klaus Landefeld als Zeugen.  

02.05.2014  

Z-16 91 neu 
Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (Drucksache 18/843), durch Vernehmung von 
Herrn Peter Altmaier, MdB als Zeuge.  

02.05.2014  
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Z-17 92 
Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (Drucksache 18/843), durch Vernehmung von 
Herrn Dr. Thomas de Maizière, MdB als Zeuge.  

02.05.2014 
MAT A Z-17/1 

 

Z-18 93 
Es wird Beweis erhoben zu den Abschnitten I. und II. des 
Untersuchungsauftrags (Drucksache 18/843), durch Ver-
nehmung von Herrn Ernst Uhrlau als Zeuge.  

02.05.2014  

Z-19 94 
Es wird Beweis erhoben zu den Abschnitten I. und II. des 
Untersuchungsauftrags (Drucksache 18/843), durch Ver-
nehmung von Herrn Günther Heiß als Zeuge.  

02.05.2014  

Z-20 95 
Es wird Beweis erhoben zu den Abschnitten I. und II. des 
Untersuchungsauftrags (Drucksache 18/843), durch Ver-
nehmung von Herrn Dr. August Hanning als Zeuge.  

02.05.2014  

Z-21 96 
Es wird Beweis erhoben zu den Abschnitten I. und II. des 
Untersuchungsauftrags (Drucksache 18/843), durch Ver-
nehmung von Frau Dr. Emily Haber als Zeugin.  

02.05.2014  

Z-22 97 
Es wird Beweis erhoben zu den Abschnitten I. und II. des 
Untersuchungsauftrags (Drucksache 18/843), durch Ver-
nehmung von Herrn Michael Hange als Zeuge.  

02.05.2014  

Z-23 98 
Es wird Beweis erhoben zu den Abschnitten I. und II. des 
Untersuchungsauftrags (Drucksache 18/843), durch Ver-
nehmung von Herrn Dr. Udo Helmbrecht als Zeuge.  

02.05.2014  

Z-24 99 
Es wird Beweis erhoben zu den Abschnitten I. und II. des 
Untersuchungsauftrags (Drucksache 18/843), durch Ver-
nehmung von Herrn Heinz Fromm als Zeuge.  

02.05.2014 
MAT A Z-24/1 

 

Z-25 100 
Es wird Beweis erhoben zu den Abschnitten I. und II. des 
Untersuchungsauftrags (Drucksache 18/843), durch Ver-
nehmung von Herrn Jochen Homann als Zeuge.  

02.05.2014  

Z-26 101 
Es wird Beweis erhoben zu den Abschnitten I. und II. des 
Untersuchungsauftrags (Drucksache 18/843), durch Ver-
nehmung von Herrn Matthias Kurth als Zeuge.  

02.05.2014  

Z-27 102 
Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (Drucksache 18/843), durch Vernehmung von 
Frau Andrea Voßhoff als Zeugin.  

02.05.2014  

Z-28 103 
Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (Drucksache 18/843), durch Vernehmung von 
Herrn Peter Schaar als Zeuge.  

02.05.2014  

Z-29 112 neu 
Es wird Beweis erhoben zum Untersuchungsauftrag (BT-
Drs. 18/843) durch Vernehmung von Thomas Drake als 
Zeuge.  

16.05.2014  

Z-30 113 neu 
Es wird Beweis erhoben zum Untersuchungsauftrag (BT-
Drs. 18/843) durch Vernehmung von Thomas Andrew 
Blake als Zeuge.  

16.05.2014 Aufgehoben 
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Z-31 114 neu 
Es wird Beweis erhoben zum Untersuchungsauftrag (BT-
Drs. 18/843) durch Vernehmung von J. Kirk Wiebe als 
Zeuge.  

16.05.2014 

 
 

Z-32 118 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843), durch Vernehmung des 
Chairman and Chief Executive Officer des Unterneh-
mens Facebook Mark Zuckerberg als Zeugen, insbeson-
dere zu den Fragen, 
1. in welcher Art und Weise, in welchem Umfang und auf 
welchen Rechtsgrundlagen das Unternehmen Facebook 
Nachrichtendiensten der Staaten der sog. �Five Eyes� ge-
gebenenfalls Daten seiner in Deutschland ansässigen 
Nutzerinnen und Nutzer zur Verfügung stellt, 
2. ob Erkenntnisse darüber vorliegen, dass Nachrichten-
dienste der Staaten der sog. �Five Eyes� sich Zugriff auf 
IT-Systeme, Server oder Softwareprogramme des Unter-
nehmens Facebook verschafft, diese beeinflusst oder ver-
ändert haben, so dass ein unmittelbarer Zugriff auf Daten 
der Nutzerinnen und Nutzer von Produkten und Dienst-
leistungen des Unternehmens Facebook durch Nachrich-
tendienste der Staaten der sog. �Five Eyes� oder von ih-
nen beauftragte Unternehmen möglich ist, 
3. in welcher Art und Weise Facebook sicherstellt, dass 
in Deutschland ansässige Nutzerinnen und Nutzer vor ei-
nem unberechtigten Zugriff auf ihre im Zusammenhang 
mit der Nutzung von Produkten und Dienstleistungen des 
Unternehmens Facebook gespeicherten Daten durch 
Nachrichtendienste oder sonstige Stellen geschützt wer-
den.  

16.05.2014 

 

MAT-A Z-32 

 

Z-33 119 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843), durch Vernehmung des Gene-
ral Counsel and Executive Vice President des Unterneh-
mens Microsoft Brad Smith als Zeugen, insbesondere zu 
den Fragen 
1. in welcher Art und Weise, in welchem Umfang und auf 
welchen Rechtsgrundlagen das Unternehmen Microsoft 
Nachrichtendiensten der Staaten der sog. �Five Eyes� ge-
gebenenfalls seiner in Deutschland ansässigen Nutzerin-
nen und Nutzer zur Verfügung stellt, 
2. ob Erkenntnisse darüber vorliegen, dass Nachrichten-
dienste der Staaten der sog. �Five Eyes� sich Zugriff auf 
IT-Systeme, Server oder Softwareprogramme des Unter-
nehmens Microsoft verschafft, diese beeinflusst oder ver-
ändert haben, so dass ein unmittelbarer Zugriff auf Daten 
der Nutzerinnen und Nutzer von Produkten und Dienst-
leistungen des Unternehmens Microsoft durch Nachrich-
tendienste der Staaten der sog. �Five Eyes� oder von ih-
nen beauftragte Unternehmen möglich ist. 
3. in welcher Art und Weise Microsoft sicherstellt, dass 
in Deutschland ansässige Nutzerinnen und Nutzer vor ei-
nem unberechtigten Zugriff auf ihre im Zusammenhang 
mit der Nutzung von Produkten und Dienstleistungen des 
Unternehmens Microsoft gespeicherten Daten durch 
Nachrichtendienste oder sonstige Stellen geschützt wer-
den.  

16.05.2014 

 
 

Z-34 120 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843), durch Vernehmung des Chief 
Executive Officer des Unternehmens Google Eric 
Schmidt als Zeugen, insbesondere zu den Fragen 
1. in welcher Art und Weise, in welchem Umfang und auf 
welchen Rechtsgrundlagen das Unternehmen Google 
Nachrichtendiensten der Staaten der sog. �Five Eyes� ge-
gebenenfalls Daten seiner in Deutschland ansässigen 
Nutzerinnen und Nutzer zur Verfügung stellt, 

16.05.2014 

 

MAT A Z-34 
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2. ob Erkenntnisse darüber vorliegen, dass Nachrichten-
dienste der Staaten der sog. �Five Eyes� sich Zugriff auf 
IT-Systeme, Server oder Softwareprogramme des Unter-
nehmens Google verschafft, diese beeinflusst oder verän-
dert haben, so dass ein unmittelbarer Zugriff auf Daten 
der Nutzerinnen und Nutzer von Produkten und Dienst-
leistungen des Unternehmens Google durch Nachrichten-
dienste der Staaten der sog. �Five Eyes� oder von ihnen 
beauftragte Unter-nehmen möglich ist. 
3. in welcher Art und Weise Google sicherstellt, dass in 
Deutschland ansässige Nutzerinnen und Nutzer vor ei-
nem unberechtigten Zugriff auf ihre im Zusammenhang 
mit der Nutzung von Produkten und Dienstleistungen des 
Unternehmens Google gespeicherten Daten durch Nach-
richtendienste oder sonstige Stellen geschützt werden.  

Z-35 121 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843), durch Vernehmung des Chief 
Executive Officers des Unternehmens Apple Tim Cook 
als Zeugen, insbesondere zu den Fragen 
1. in welcher Art und Weise, in welchem Umfang und auf 
welchen Rechtsgrundlagen das Unternehmen Apple 
Nachrichtendiensten der Staaten der sog. �Five Eyes� ge-
gebenenfalls Daten seiner in Deutschland ansässigen 
Nutzerinnen und Nutzer zur Verfügung stellt, 
2. ob Erkenntnisse darüber vorliegen, dass Nachrichten-
dienste der Staaten der sog. �Five Eyes� sich Zugriff auf 
IT-Systeme, Server oder Softwareprogramme des Unter-
nehmens Apple verschafft, diese beeinflusst oder verän-
dert haben, so dass ein unmittelbarer Zugriff auf Daten 
der Nutzerinnen und Nutzer von Produkten und Dienst-
leistungen des Unternehmens Apple durch Nachrichten-
dienste der Staaten der sog. �Five Eyes� oder von ihnen 
beauftragte Unternehmen möglich ist. 
3. in welcher Art und Weise Apple sicherstellt, dass in 
Deutschland ansässige Nutzerinnen und Nutzer vor ei-
nem unberechtigten Zugriff auf ihre im Zusammenhang 
mit der Nutzung von Produkten und Dienstleistungen des 
Unternehmens Apple gespeicherten Daten durch Nach-
richtendienste oder sonstige Stellen geschützt werden.  

16.05.2014 

 

MAT A Z-35 

 

Z-36 122

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843), durch Vernehmung des Chief 
Executive Officers des Unternehmens Zynga Mark 
Pincus als Zeugen, insbesondere zu den Fragen 
1. in welcher Art und Weise, in welchem Umfang und auf 
welchen Rechtsgrundlagen das Unternehmen Zynga 
Nachrichtendiensten der Staaten der sog. �Five Eyes� ge-
gebenenfalls Daten seiner in Deutschland ansässigen 
Nutzerinnen und Nutzer zur Verfügung stellt, 
2. ob Erkenntnisse darüber vorliegen, dass Nachrichten-
dienste der Staaten der sog. �Five Eyes� sich Zugriff auf 
IT-Systeme, Server oder Softwareprogramme des Unter-
nehmens Zynga verschafft, diese beeinflusst oder verän-
dert haben, so dass ein unmittelbarer Zugriff auf Daten 
der Nutzerinnen und Nutzer von Produkten und Dienst-
leistungen des Unternehmens Zynga durch Nachrichten-
dienste der Staaten der sog. �Five Eyes� oder von ihnen 
beauftragte Unternehmen möglich ist. 
3. in welcher Art und Weise Zynga sicherstellt, dass in 
Deutschland ansässige Nutzerinnen und Nutzer vor ei-
nem unberechtigten Zugriff auf ihre im Zusammenhang 
mit der Nutzung von Produkten und Dienstleistungen des 
Unternehmens Zynga gespeicherten Daten durch Nach-
richtendienste oder sonstige Stellen geschützt werden.  

16.05.2014 
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Z-37 123 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843), durch Vernehmung des Chief 
Executive Officers des Unternehmens Twitter Dick Co-
stolo als Zeugen, insbesondere zu den Fragen 
1. in welcher Art und Weise, in welchem Umfang und auf 
welchen Rechtsgrundlagen das Unternehmen Twitter 
Nachrichtendiensten der Staaten der sog. �Five Eyes� ge-
gebenenfalls Daten seiner in Deutschland ansässigen 
Nutzerinnen und Nutzer zur Verfügung stellt, 
2. ob Erkenntnisse darüber vorliegen, dass Nachrichten-
dienste der Staaten der sog. �Five Eyes� sich Zugriff auf 
IT-Systeme, Server oder Softwareprogramme des Unter-
nehmens Twitter verschafft, diese beeinflusst oder verän-
dert haben, so dass ein unmittelbarer Zugriff auf Daten 
der Nutzerinnen und Nutzer von Produkten und Dienst-
leistungen des Unternehmens Twitter durch Nachrichten-
dienste der Staaten der sog. �Five Eyes� oder von ihnen 
beauftragte Unternehmen möglich ist. 
3. in welcher Art und Weise Twitter sicherstellt, dass in 
Deutschland ansässige Nutzerinnen und Nutzer vor ei-
nem unberechtigten Zugriff auf ihre im Zusammenhang 
mit der Nutzung von Produkten und Dienstleistungen des 
Unternehmens Twitter gespeicherten Daten durch Nach-
richtendienste oder sonstige Stellen geschützt werden.  

16.05.2014 

 
 

Z-38 130 
Es wird Beweis erhoben zum Untersuchungsauftrag (BT-
Drs. 18/843) durch Vernehmung von Elmar Brok, MdEP 
als Zeuge.  

30.05.2014 

 
 

Z-39 189 
Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843), durch Vernehmung von Herrn 
R. U. als Zeuge.  

02.09.2014 

 

MAT A Z-39/1 

 

Z-40 190 
Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843), durch Vernehmung von Herrn 
N. N. als Zeuge.  

02.09.2014 

 

MAT A Z-40/1 

 

Z-41 214 neu 
Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Vernehmung von Herrn 
T. B. als Zeuge.  

24.09.2014 

 

MAT A Z-41/1 

 

Z-42 215 neu 
Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Vernehmung von Frau 
G. L. als Zeugin.  

24.09.2014 

 

MAT A Z-42/1 

 

Z-43 216 neu 
Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Vernehmung von Frau 
RD'n Dr. F. als Zeugin.  

24.09.2014

 

MAT A Z-43/1 
MAT A Z-43/3 

 

Z-44 217 neu 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) im gestuften Verfahren zu-
nächst durch das Ersuchen um Benennung der Person aus 
dem Bereich des Bundesnachrichtendienstes, die auf Re-
feratsleiterebene als letzte im Untersuchungszeitraum 
(Einsetzung des Ausschusses) verantwortlich war für die 
juristischen Fragen von G10-Anträgen und -Verfahren, 
das gem. § 18 Abs. 4 PUAG in Verbindung mit Art. 44 
Abs. 3 GG gerichtet wird an das Bundeskanzleramt - 
m. d. B. um Beantwortung bis 02. Oktober 2014 und so-
dann Vernehmung der benannten Person als Zeugin oder 
Zeuge.

24.09.2014 

 

MAT A Z-44/1 
MAT A Z-44/3 
MAT A Z-44/4 
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Z-45 218 neu 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Vernehmung des Vor-
standsvorsitzenden des Unternehmens Deutsche Tele-
kom AG Herrn Timotheus Höttges als Zeugen 

24.09.2014 

 
 

Z-46 219 neu 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Vernehmung des Leiters 
IT-Sicherheit der Deutschen Telekom AG Herrn Thomas 
Tschersich als Zeugen.  

24.09.2014  

Z-47 220 neu 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Vernehmung des Ge-
schäftsführers Netcologne GmbH Herrn Jost Hermanns 
als Zeugen.  

24.09.2014 

 
 

Z-48 221 neu 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Vernehmung des Ge-
schäftsführers des Unternehmens Stellar PCS GmbH 
Herrn Christian Steffen als Zeugen.  

24.09.2014 

 
 

Z-49 222 neu 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Vernehmung des Ge-
schäftsführers des Unternehmens Cetel GmbH Herrn 
Guido Neumann als Zeugen.  

24.09.2014 

 
 

Z-50 223 neu 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Vernehmung des Ge-
schäftsführers des Unternehmens IABG GmbH Herrn 
Prof. Dr. Rudolf F. Schwarz als Zeugen.  

24.09.2014 

 
 

Z-51 224 
Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Vernehmung des IT-
Chefs Stellar PCS GmbH Herrn Ali Fares als Zeugen.  

24.09.2014 

 
 

Z-52 226 neu 
Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Vernehmung von Herrn 
W. K. als Zeuge.  

29.09.2014 

 

MAT A Z-52 
MAT A Z-52/2 
MAT A Z-52/4 

 

Z-53 227 neu 
Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Vernehmung von Herrn 
Schowe als Zeuge.  

29.09.2014 

 

MAT A Z-53 

 

Z-54 228 neu 
Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Vernehmung von Herrn 
Breitfelder als Zeuge.  

29.09.2014 

 

MAT A Z-54 

 

Z-55 229 neu 
Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Vernehmung von Herrn 
Bless als Zeuge.  

29.09.2014 

 

MAT A Z-55 

 

  

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Vernehmung des ehema-
ligen Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens Deut-
sche Telekom AG Herrn Kai-Uwe Ricke als Zeugen.  
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Z-57 239 
Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Vernehmung von Herrn 
P. N. als Zeuge.  

16.10.2014 

 

MAT A Z-57 

 

Z-58 240 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) im gestuften Verfahren zu-
nächst durch das Ersuchen um Bennenung der Person 
oder Personen aus dem Bereich des Bundesnachrichten-
dienstes, die auf Referatsleiterebene in den Jahren 2005 
bis 2007 verantwortlich war oder waren für die juristi-
schen Fragen von G10-Anträgen und -Verfahren und die 
Prüfung sogenannter "Selektoren", das gemäß § 18 
Abs. 4 PUAG in Verbindung mit Art. 44 Abs. 3 GG ge-
richtet wird an das Bundeskanzleramt - mit der Bitte um 
Beantwortung bis 27. Oktober 2014 und sodann durch 
die Vernehmung der benannten Person bzw., wenn meh-
rere Personen benannt werden, der im größten Teil des 
genannten Zeitraums insbesondere für die Prüfung sog. 
�Selektoren� zuständige Person als Zeugin oder Zeuge. 
(=T. B.)  

16.10.2014 

 

MAT A Z-58 
MAT A Z-58/1 
MAT A Z-58/3 

 

Z-59 241 
Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Vernehmung von Herrn 
Dr. Urmann als Zeuge.  

16.10.2014 

 

MAT A Z-59 
MAT A Z-59/2 

 

Z-60 242 
Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Vernehmung von Herrn 
Dr. Fechner als Zeuge.  

16.10.2014 

 
MAT A Z-60 

MAT A Z-60/2 

Z-61 243 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) im gestuften Verfahren zu-
nächst durch das Ersuchen um Benennung der Person aus 
dem Bereich des Bundesnachrichtendienstes, die auf Re-
feratsleiterebene im Zeitraum 2003 bis 2008 zuständig 
war für die IT-Sicherheit insbesondere im Aufgabenbe-
reich der heutigen Abteilung Technische Aufklärung, das 
gemäß § 18 Abs. 4 PUAG in Verbindung mit Art. 44 
Abs. 3 GG gerichtet wird an das Bundeskanzleramt - mit 
der Bitte um Beantwortung bis 27. Oktober 2014 und so-
dann Vernehmung der benannten Person bzw., wenn 
mehrere Personen benannt werden, der im größten Teil 
des genannten Zeitraums zuständigen Person als Zeugin 
oder Zeuge.  

16.10.2014 

 

MAT A Z-61 

 

Z-62 251 
Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Vernehmung von Herrn 
W. P. als Zeuge.  

30.10.2014 

 

MAT A Z-62/1 

 

Z-63 252 
Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Vernehmung von Herrn 
Projektleiter L. als Zeuge.  

30.10.2014 

 

MAT A Z-63 
MAT A Z-63/2 

 

Z-64 253 
Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Vernehmung von Herrn 
Dr. Stefan Burbaum als Zeuge.  

30.10.2014 

 
 

Z-65 258 neu 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843), im gestuften Verfahren zu-
nächst das Ersuchen um Benennung der Person aus dem 
Bereich des Bundesnachrichtendienstes, die den in 
MAT A BND-9/2 (Tgb.-Nr. 15/14 VS-Streng Geheim) 

21.11.2014 

 

MAT A Z-65/1 
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vorgelegten Bericht vom 02.08.2007 verfasst hat, das ge-
mäß § 18 Abs. 4 PUAG in Verbindung mit Art. 44 Abs. 3 
GG gerichtet wird an das Bundeskanzleramt - mit der 
Bitte um Beantwortung bis 01. Dezember 2014 und so-
dann durch die Vernehmung der benannten Person als 
Zeugin oder Zeuge.  

Z-66 275 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Vernehmung von Herrn 
Martin Golke als Zeuge. Zudem wird die Beweiserhe-
bung vorbereitet durch das Ersuchen um Amtshilfe durch 
Angabe aller von dem Zeugen während des Untersu-
chungszeitraums im BSI wahrgenommenen Dienstposten 
und der Erläuterung ihrer Bedeutung, das gemäß § 18
Abs. 4 PUAG in Verbindung mit Art. 44 Abs. 3 GG ge-
richtet wird an das Bundesministerium des Innern.  

18.12.2014 

 

MAT A Z-66/1 
MAT A Z-66/2 

 

 

Z-67 276 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Vernehmung von Herrn 
A. S. als Zeuge. Zudem wird die Beweiserhebung vorbe-
reitet durch das Ersuchen von Amtshilfe durch Angabe 
aller von dem Zeugen während des Untersuchungszeit-
raums im BND geführten Stellenkürzel und der Erläute-
rung ihrer Bedeutung, das gemäß § 18. Abs. 4 PUAG in 
Verbindung mit Art. 44 Abs. 3 GG mit der Bitte um Be-
antwortung bis zum 05.01.2014 gerichtet wird an das 
Bundeskanzleramt.  

18.12.2014 

 

MAT A Z-67 

 

Z-68 277 
Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Vernehmung von Herrn 
H. als Zeuge.  

18.12.2014 

 
 

Z-69 278 
Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Vernehmung von Herrn 
A. als Zeuge.  

18.12.2014 

 
 

Z-70 279 
Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Vernehmung von Herrn 
L. als Zeuge.  

18.12.2014 

 
 

Z-71 280 
Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Vernehmung von Herrn 
Dr. K. als Zeuge.  

18.12.2014 

 
 

Z-72 281 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) im gestuften Verfahren zu-
nächst durch das Ersuchen um Benennung der Person aus 
dem Bereich des Bundesnachrichtendienstes, die wäh-
rend der oder gegebenenfalls während des überwiegen-
den Teils der Laufzeit für das in der Ausschusssitzung am 
04.12.2014 erstmals angesprochenen Projekts kabelge-
stützter Datenerfassung technisch leitend verantwortlich 
war, das gemäß § 18 Abs. 4 PUAG in Verbindung mit 
Art. 44 Abs. 3 GG gerichtet wird an das Bundeskanzler-
amt � mit der Bitte um Beantwortung bis 05. Januar 2015 
und sodann durch die Vernehmung der benannten Person 
als Zeugin oder Zeuge. Zudem wird die Beweiserhebung 
vorbereitet durch das Ersuchen um Amtshilfe durch An-
gabe aller von der oder dem Benannten während des Un-
tersuchungszeitraums im BND geführten Stellenkürzel 
und der Erläuterung ihrer Bedeutung, das gemäß § 18
Abs. 4 PUAG in Verbindung mit Art. 44 Abs. 3 GG ge-
richtet wird an das Bundeskanzleramt.  

18.12.2014 

 

MAT A Z-72 
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Z-73 282 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) im gestuften Verfahren zu-
nächst durch das Ersuchen um Benennung der Person aus 
dem Bereich des Bundesnachrichtendienstes, die wäh-
rend der oder gegebenenfalls während des überwiegen-
den Teils der Laufzeit des in der Ausschusssitzung am 
04.12.2014 erstmals angesprochenen Projekts kabelge-
stützter Datenerfassung die BND-Dienststelle Rheinhau-
sen geleitet hat, das gemäß § 18 Abs. 4 PUAG in Verbin-
dung mit Art. 44 Abs. 3 GG gerichtet wird an das Bun-
deskanzleramt � mit der Bitte um Beantwortung bis 
05. Januar 2015 und sodann durch die Vernehmung  der 
benannten Person als Zeugin oder Zeuge. Zudem wird die 
Beweiserhebung vorbereitet durch das Ersuchen um 
Amtshilfe durch Angabe aller von der oder dem Benann-
ten während des Untersuchungszeitraums im BND ge-
führten Stellenkürzel und der Erläuterung ihrer Bedeu-
tung, das gemäß § 18 Abs. 4 PUAG in Verbindung mit 
Art. 44 Abs. 3 GG gerichtet wird an das Bundeskanzler-
amt.  

18.12.2014 

 

MAT A Z-73 

 

Z-74 284 
Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Vernehmung von Herrn 
Dr. Hans de With als Zeuge.  

09.01.2015 

 

MAT A Z-74 

 

Z-75 307 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) im gestuften Verfahren zu-
nächst durch das Ersuchen um Benennung der Person aus 
dem Bereich des Bundesnachrichtendienstes, in deren 
Dienstzeit als Leiter der BND-Dienststelle Schöningen 
gegebenenfalls der in dem �Snowden-Dokument� vom 
31. Oktober 2006  angesprochene Sachverhalt � im Zwei-
fel zu seinem überwiegenden Anteil � fällt, 
das gemäß § 18 Abs. 4 PUAG in Verbindung mit Art. 44 
Abs. 3 GG gerichtet wird an das Bundeskanzleramt � mit 
der Bitte um Beantwortung bis 9. Februar 2015 und so-
dann durch die Vernehmung der benannten Person als 
Zeugin oder Zeuge. Zudem wird die Beweiserhebung 
vorbereitet durch das Ersuchen um Amtshilfe durch An-
gabe aller von der oder dem Benannten während des Un-
tersuchungszeitraums im BND geführten Stellenkürzel 
und der Erläuterung ihrer Bedeutung, das gemäß § 18
Abs. 4 PUAG in Verbindung mit Art. 44 Abs. 3 GG ge-
richtet wird an das Bundeskanzleramt.  

04.02.2015 

 

MAT A Z-75 
MAT A Z-75/2 

 

Z-76 308 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) im gestuften Verfahren zu-
nächst durch das Ersuchen um Benennung der Person aus 
dem Bereich des Bundesnachrichtendienstes, die eine ge-
gebenenfalls nach Aussagen der Zeugen in der Sitzung 
am 5. Februar 2015 bestehende Zuständigkeit für Daten-
weitergaben aus dem in der Ausschusssitzung am 4. De-
zember 2014 erstmals angesprochenen Projekt kabelge-
stützter Datenerfassung � im Zweifel im überwiegenden 
Teil seiner Laufzeit � wahrgenommen hat, das gemäß 
§ 18 Abs. 4 PUAG in Verbindung mit Art. 44 Abs. 3 GG 
gerichtet wird an das Bundeskanzleramt � mit der Bitte 
um Beantwortung bis 9. Februar 2015 und sodann durch
die Vernehmung der benannten Person als Zeugin oder 
Zeuge. 
Zudem wird die Beweiserhebung vorbereitet durch das 
Ersuchen um Amtshilfe durch Angabe aller von der oder 
dem Benannten während des Untersuchungszeitraums im 
BND geführten Stellenkürzel und der Erläuterung ihrer 
Bedeutung, das gemäß § 18 Abs. 4 PUAG in Verbindung 

04.02.2015 

 

MAT A Z-76 
MAT A Z-76/2 

 

V
orabfassung - w

ird durch die endgültige F
assung ersetzt.



Deutscher Bundestag � 18. Wahlperiode � 1768 � Drucksache 18/12850

Beweisbe-
schluss 

A-Drs. Inhalt des Beweisbeschlusses 
Datum des Be-
weisbeschlus-

ses 

Bezeichnung der vorgelegten 
Beweismaterialien (sofern zu-

treffend) 

mit Art. 44 Abs. 3 GG gerichtet wird an das Bundeskanz-
leramt.  

Z-77 318 

Es wird die Beweiserhebung zum gesamten Untersu-
chungsauftrag (BT-Drs. 18/843) vorbereitet durch das 
Ersuchen um Benennung des Mitarbeiters des betroffe-
nen Telekommunikationsdiensteanbieters, der an der Be-
sprechung am 03.07.2003 zur �Operation Glo� teilge-
nommen hat � siehe: MAT A BND-19/1c bzw. MAT A 
BND-21/1c, Tgb.-Nr. 99/15 geheim, Anl. 01, Ord-
ner 278, Bl. 37-39 (37), das gemäß § 18 Abs. 4 PUAG in 
Verbindung mit Art. 44 Abs. 3 GG gerichtet wird an das 
Bundes-kanzleramt � mit der Bitte um Beantwortung bis 
zum 02.03.2015.  

25.02.2015 

 

MAT A Z-77 
MAT A Z-77/1 
MAT  Z-77/2 

 

Z-78 319 

Es wird die Beweiserhebung zu den Abschnitten I. und 
II. des Untersuchungsauftrages (BT-Drs. 18/843) vorbe-
reitet, indem die Verizon Deutschland GmbH, Se-
brathweg 20, 44149 Dortmund, vertreten durch den Ge-
schäftsführer Detlef Eppig, gebeten wird, diejenigen Per-
sonen zu benennen, die in den Jahren 2004 bis 2006 in 
dem übernommenen Unternehmen MCI Deutschland 
GmbH (vormals MCI WorldCom Deutschland GmbH) 
sowie bei Verizon Deutschland GmbH für die Konzern-
sicherheit - gegebenenfalls insbesondere an Standorten 
im Bereich Düsseldorf - verantwortlich waren, gemäß 
§ 20 Abs. 1 PUAG in Verbindung mit § 29 Abs. 1 
PUAG.  

25.02.2015 

 

MAT A Z-78 

 

Z-79 338 
Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Vernehmung von Herrn 
Pauland als Zeuge.  

20.03.2015 

 

MAT A Z-79/1 
MAT A Z-79/2 
MAT A Z-79/3 

 

Z-80 339 
Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Vernehmung von Herrn 
MR a. D. Mewes als Zeuge.  

20.03.2015 

 
 

Z-81 340 
Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Vernehmung von Herrn 
MDgt a. D. Wenckebach als Zeuge.  

20.03.2015 

 
 

Z-82 341 
Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Vernehmung von Herrn 
MDgt Bartodziej als Zeuge.  

20.03.2015 

 
 

Z-83 342 
Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Vernehmung von Frau 
MR�in Polzin als Zeugin.  

20.03.2015 

 
 

Z-84 346 
Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Vernehmung von Herrn 
Oliver Matt als Zeuge.  

25.03.2015 

 
 

Z-85  
Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Vernehmung der Person, 
die im BND im Jahr 2013 das Referat �T2A�geleitet hat.  

23.04.2015 

 

MAT A Z-85 

 

Z-86  Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Vernehmung der Person, 

23.04.2015 
MAT A Z-86 

MAT A Z-86/3 

V
orabfassung - w

ird durch die endgültige F
assung ersetzt.



Deutscher Bundestag � 18. Wahlperiode � 1769 � Drucksache 18/12850

Beweisbe-
schluss 

A-Drs. Inhalt des Beweisbeschlusses 
Datum des Be-
weisbeschlus-

ses 

Bezeichnung der vorgelegten 
Beweismaterialien (sofern zu-

treffend) 

die im BND im Jahr 2013 die Unterabteilung �T2�gelei-
tet hat.  

  

Z-87 361 
Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Vernehmung von Herrn 
K. M. als Zeuge.  

06.05.2015 

 

MAT A Z-87/1  
MAT A Z-87/2 

 

Z-88 362 
Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Vernehmung von Herrn 
Dr. Heuser als Zeuge.  

06.05.2015 

 

MAT A Z-88/1 

 

Z-89 369 
Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Vernehmung von Herrn 
Dr. Thomas Kurz als Zeuge.  

21.05.2015 

 
 

Z-90 370 
Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Vernehmung von Herrn 
Guido Müller als Zeuge.  

21.05.2015 

 
 

Z-91 371 
Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Vernehmung von Herrn 
Hans Vorbeck als Zeuge.  

21.05.2015 

 
 

Z-93 380 
Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Vernehmung von Herrn 
Michael Capellas als Zeuge.  

05.06.2015 

 
 

Z-94 390 
Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch die Vernehmung von 
Herrn A. N. als Zeuge.  

01.07.2015 

 
 

Z-95 391 
Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch die Vernehmung von 
Herrn G. S. als Zeuge. 

01.07.2015 

 

MAT A Z-95 

 

Z-96 392 
Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch die Vernehmung von 
Herrn H. K. als Zeuge.  

01.07.2015 

 
 

Z-98 405 
Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch die Vernehmung von 
Frau LRD�in Renate Leistner-Rocca als Zeugin.  

17.09.2015 

 
 

Z-99 406 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) im gestuften Verfahren zu-
nächst durch das Ersuchen um Benennung der Person aus 
dem Bereich des Bundesnachrichtendienstes, in deren 
Dienstzeit als Leiter der zuständigen Arbeitseinheit das 
Ende der �Hauptstelle für Befragungswesen� fällt, das 
gemäß § 18 Abs. 4 PUAG in Verbindung mit Art. 44 
Abs. 3 GG gerichtet wird an das Bundeskanzleramt � mit 
der Bitte um Beantwortung bis 25.09.2015 und sodann 
durch die Vernehmung der benannten Person als Zeugin 
oder Zeuge.
Zudem wird die Beweiserhebung vorbereitet durch das 
Ersuchen um Amtshilfe durch Angabe aller von der oder 
dem Benannten während des Untersuchungszeitraums im 
BND geführten Stellenkürzel und der Erläuterung ihrer 
Bedeutung, das gemäß § 18 Abs. 4 PUAG in Verbindung 

18.09.2015 

 

MAT A Z-99 
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mit Art. 44 Abs. 3 GG gerichtet wird an das Bundeskanz-
leramt.  

Z-100 407 

Es wird die Beweiserhebung vorbereitet zum gesamten 
Untersuchungsauftrag (BT-Drs. 18/843) durch das Ersu-
chen um Benennung der Personen aus dem Bereich des 
Bundesnachrichtendienstes, die die Aufgabe des Leiters 
der für die �Hauptstelle für Befragungswesen� zuständi-
gen Arbeitseinheit � außer der Person, die diese Stelle als 
letzte innehatte � im Untersuchungszeitraum wahrge-
nommen haben, 
das gemäß § 18 Abs. 4 PUAG in Verbindung mit Art. 44 
Abs. 3 GG gerichtet wird an das Bundeskanzleramt � mit 
der Bitte um Beantwortung bis 02.10.2015. 
Zudem wird die Beweiserhebung vorbereitet durch das 
Ersuchen um Amtshilfe durch Angabe aller von den Be-
nannten während des Untersuchungszeitraums im BND 
geführten Stellenkürzel und der Erläuterung ihrer Bedeu-
tung, das gemäß § 18 Abs. 4 PUAG in Verbindung mit 
Art. 44 Abs. 3 GG gerichtet wird an das Bundeskanzler-
amt.  

18.09.2015 

 

MAT A Z-100 

 

Z-101 408 

Es wird die Beweiserhebung vorbereitet zum gesamten 
Untersuchungsauftrag (BT-Drs. 18/843) durch das Ersu-
chen um Benennung der Personen aus dem Bereich des 
Bundesnachrichtendienstes, die die Aufgabe des Leiters 
des nach der Ziffer 3 der Dienstvorschrift zur Übermitt-
lung von Informationen durch den Bundesnachrichten-
dienst (DV Übermittlung) vom 28.11.2005  in Zweifels-
fällen zuständigen Justitiariats in der Zentralabteilung des 
BND im Untersuchungszeitraum wahrgenommen haben, 
das gemäß § 18 Abs. 4 PUAG in Verbindung mit Art. 44 
Abs. 3 GG gerichtet wird an das Bundeskanzleramt � mit 
der Bitte um Beantwortung bis 25.09.2015. 
Zudem wird die Beweiserhebung vorbereitet durch das 
Ersuchen um Amtshilfe durch Angabe aller von den Be-
nannten während des Untersuchungszeitraums im BND 
geführten Stellenkürzel und der Erläuterung ihrer Bedeu-
tung, das gemäß § 18 Abs. 4 PUAG in Verbindung mit 
Art. 44 Abs. 3 GG gerichtet wird an das Bundeskanzler-
amt.  

18.09.2015 

 

MAT A Z-101 

 

Z-102 411 
Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Vernehmung von Frau 
MRn Löwnau als Zeugin.  

09.10.2015 

 
 

Z-103 412 
Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Vernehmung von Herrn 
Dr. W. A. als Zeuge.  

09.10.2015 

 
 

Z-104 413
Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Vernehmung von Herrn
MR Albert Karl als Zeuge.  

09.10.2015 

 

Z-105 414 
Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Vernehmung von Herrn 
Botschafter Brengelmann als Zeuge.  

09.10.2015 

 
 

Z-106 415 
Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Vernehmung von Herrn 
MDgt J. Schulz als Zeuge.  

09.10.2015 
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Z-107 416 
Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Vernehmung von Herrn 
Botschafter Dr. Ney als Zeuge.  

09.10.2015 

 
 

Z-108 417 
Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Vernehmung von Herrn 
MD Dr.M. Koch als Zeuge.  

09.10.2015 

 
 

Z-109 418 
Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Vernehmung von Herrn 
MR Stefan Sohm als Zeuge.  

09.10.2015 

 
 

Z-110 419 
Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Vernehmung von Herrn 
KAdm Hans-Christian Luther als Zeuge.  

09.10.2015 

 
 

Z-111 433 
Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Vernehmung von Herrn 
J. S. als Zeuge.  

04.11.2015 

 

MAT A Z-111/1 

 

Z-112 441 
Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Vernehmung von Herrn 
A. Sch. als Zeuge.  

20.11.2015 

 

MAT A Z-112 
MAT A Z-112/1 

 

Z-113 445 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843), indem im gestuften Verfahren 
zunächst das Bundesministerium des Innern gemäß § 18 
Abs. 4 PUAG in Verbindung mit Art. 44 Abs. 3 GG er-
sucht wird, die Personen aus dem Bundesamt für Verfas-
sungsschutz zu benennen, die die AG XKeyscore oder 
ihre Nachfolgeeinheit im Untersuchungszeitraum geleitet 
haben - mit der Bitte um Beantwortung bis 10. Dezember 
2015, und sodann durch die Vernehmung der benannten 
Personen als Zeugin oder Zeuge. Zudem wird die Be-
weiserhebung vorbereitet durch das Ersuchen um Amts-
hilfe durch Angabe aller von der oder dem Benannten 
während des Untersuchungszeitraums im BfV geführten 
Stellenkürzel und der Erläuterung ihrer Bedeutung, das 
gemäß § 18 Abs. 4 PUAG in Verbindung mit Art. 44 
Abs. 3 GG gerichtet wird an das Bundesministerium des 
Innern.  

27.11.2015 

 

MAT A Z-113 

 

Z-114  
Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Vernehmung von Frau 
Monika Genkova als Zeugin.  

in Sitzung be-
schlossen 

 

MAT A Z-114/1 

 

Z-115 462 

Der 1. Untersuchungsausschuss möge beschließen: Es 
wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungsauf-
trag (BT-Drs. 18/843) durch Vernehmung von Herrn 
Folker Berfuß als Zeuge. Zudem wird die Beweiserhe-
bung vorbereitet durch das Ersuchen um Amtshilfe durch 
Angabe aller von dem Zeugen während des Untersu-
chungszeitraums im BfV wahrgenommenen Dienstpo-
sten und der Erläuterung ihrer Bedeutung, das gemäß 
§ 18 Abs. 4 PUAG in Verbindung mit Art. 44 Abs. 3 GG 
gerichtet wird an das Bundesministerium des Innern, ver-
bunden mit der Bitte um Beantwortung bis zum 
07.03.2016.  

19.02.2016 

 

MAT A Z-115 
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Z-116 463 

Der 1. Untersuchungsausschuss möge beschließen: Es 
wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungsauf-
trag (BT-Drs. 18/843) durch Vernehmung von Herrn 
André Treuenfels als Zeuge. Zudem wird die Beweiser-
hebung vorbereitet durch das Ersuchen um Amtshilfe 
durch Angabe aller von dem Zeugen während des Unter-
suchungszeitraums im BfV wahrgenommenen Dienstpo-
sten und der Erläuterung ihrer Bedeutung, das gemäß 
§ 18 Abs. 4 PUAG in Verbindung mit Art. 44 Abs. 3 GG 
gerichtet wird an das Bundesministerium des Innern, ver-
bunden mit der Bitte um Beantwortung bis zum 
07.03.2016. 

19.02.2016 

 

MAT A Z-116 
MAT A Z-116/1 

 

Z-117 464 

Der 1. Untersuchungsausschuss möge beschließen: Es 
wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungsauf-
trag (BT-Drs. 18/843) durch Vernehmung von Herrn Ul-
rich Berzen als Zeuge. Zudem wird die Beweiserhebung 
durch das Ersuchen um Amtshilfe durch Angabe aller 
von dem Zeugen während des Untersuchungszeitraums 
im BfV wahrgenommenen Dienstposten und der Erläute-
rung ihrer Bedeutung, das gemäß § 18 Abs. 4 PUAG in 
Verbindung mit Art. 44 Abs. 3 GG gerichtet wird an das 
Bundesministerium des Innern, verbunden mit der Bitte 
um Beantwortung bis zum 07.03.2016.  

19.02.2016 

 

MAT A Z-117 
MAT A Z-117/1 

 

Z-118 465 

Der 1. Untersuchungsausschuss möge beschließen: Es 
wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungsauf-
trag (BT-Drs. 18/843) durch Vernehmung von Herrn Dr. 
Klaus Rogner als Zeuge. Zudem wird die Beweiserhe-
bung durch das Ersuchen um Amtshilfe durch Angabe al-
ler von dem Zeugen während des Untersuchungszeit-
raums im BfV wahrgenommenen Dienstposten und der 
Erläuterung ihrer Bedeutung, das gemäß § 18 Abs. 4 
PUAG in Verbindung mit Art. 44 Abs. 3 GG gerichtet 
wird an das Bundesministerium des Innern, verbunden 
mit der Bitte um Beantwortung bis zum 07.03.2016.  

19.02.2016 

 

MAT A Z-118 

 

Z-119 466 

Der 1. Untersuchungsausschuss möge beschließen: Es 
wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungsauf-
trag (BT-Drs. 18/843) durch Vernehmung von Herrn 
Dr. Burkhard Even als Zeuge. Zudem wird die Beweiser-
hebung durch das Ersuchen um Amtshilfe durch Angabe 
aller von dem Zeugen während des Untersuchungszeit-
raums im BfV wahrgenommenen Dienstposten und der 
Erläuterung ihrer Bedeutung, das gemäß § 18 Abs. 4 
PUAG in Verbindung mit Art. 44 Abs. 3 GG gerichtet 
wird an das Bundesministerium des Innern, verbunden 
mit der Bitte um Beantwortung bis zum 07.03.2016.  

19.02.2016 

 

MAT A Z-119 
MAT A Z-119/1  

 

Z-120 477 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Vernehmung von Herrn 
Frank Wingerath als Zeuge. Zudem wird die Beweiserhe-
bung vorbereitet durch das Ersuchen um Amtshilfe durch 
Angabe aller von dem Zeugen während des Untersu-
chungszeitraums im BfV wahrgenommenen Dienstpo-
sten und der Erläuterung ihrer Bedeutung, das gemäß 
§ 18 Abs. 4 PUAG in Verbindung mit Art. 44 Abs. 3 GG 
gerichtet wird an das Bundesministerium des Innern, ver-
bunden mit der Bitte um Beantwortung bis zum 
04.05.2016.  

22.04.2016 

 

MAT A Z-120/1 

 

Z-121 478 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Vernehmung von Herrn 
Henrik Isselburg als Zeuge. Zudem wird die Beweiserhe-
bung vorbereitet durch das Ersuchen um Amtshilfe durch 

28.04.2016 

 

MAT A Z-121 
MAT A Z-121/2 
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Angabe aller von dem Zeugen während des Untersu-
chungszeitraums im BfV wahrgenommenen Dienstpo-
sten und der Erläuterung ihrer Bedeutung, das gemäß 
§ 18 Abs. 4 PUAG in Verbindung mit Art. 44 Abs. 3 GG 
gerichtet wird an das Bundesministerium des Innern, ver-
bunden mit der Bitte um Beantwortung bis zum 
02.05.2016.  

Z-122 479 neu 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Vernehmung von Herrn 
Wilhelm Dettmer als Zeuge. Zudem wird die Beweiser-
hebung vorbereitet durch das Ersuchen um Amtshilfe 
durch Angabe aller von dem Zeugen während des Unter-
suchungszeitraums im BfV wahrgenommenen Dienstpo-
sten und der Erläuterung ihrer Bedeutung, das gemäß 
§ 18 Abs. 4 PUAG in Verbindung mit Art. 44 Abs. 3 GG 
gerichtet wird an das Bundesministerium des Innern, ver-
bunden mit der Bitte um Beantwortung bis zum 
23.05.2016.

11.05.2016 

 

MAT A Z-122 

 

Z-123 480 
Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Vernehmung von Herrn 
Dr. Dieter Romann als Zeuge.  

06.05.2016 

 

MAT A Z-123/1 

 

Z-124 482 
Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Vernehmung von Herrn 
Andreas Koenen als Zeuge.  

06.05.2016 

 

MAT A Z-124/1 

 

Z-125 483 
Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Vernehmung von Herrn 
Martin Schallbruch als Zeuge.  

06.05.2016 

 

MAT A Z-125/1 

 

Z-126 484 
Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843) durch Vernehmung von Herrn 
Stefan Kaller als Zeuge.  

06.05.2016 

 

MAT A Z-126/1 

 

Z-127 522 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843 und 18/8683) durch Verneh-
mung von Herrn U. P. als Zeuge. Zudem wird die Be-
weiserhebung vorbereitet durch das Ersuchen um Amts-
hilfe. Durch Angabe aller von dem Zeugen während des 
Untersuchungszeitraums im BND wahrgenommen 
Dienstposten und der Erläuterung ihrer Bedeutung, das 
gemäß § 18 Abs. 4 PUAG in Verbindung mit Art. 44 
Abs. 3 GG gerichtet wird an das Bundeskanzleramt.  

06.07.2016 

 

MAT A Z-127 
MAT A Z-127/1 

 

Z-128 523 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843 und 18/8683) durch Verneh-
mung von Herrn R. C. als Zeuge. Zudem wird die Be-
weiserhebung vorbereitet durch das Ersuchen um Amts-
hilfe. Durch Angabe aller von dem Zeugen während des 
Untersuchungszeitraums im BND wahrgenommen 
Dienstposten und der Erläuterung ihrer Bedeutung, das 
gemäß § 18 Abs. 4 PUAG in Verbindung mit Art. 44 
Abs. 3 GG gerichtet wird an das Bundeskanzleramt.  

06.07.2016 

 

MAT A Z-128 
MAT A Z-128/1 

 

Z-129 531 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843 und 18/8683 durch Vernehmung
von Herrn M. S. als Zeuge. Zudem wird die Beweiserhe-
bung vorbereitet durch das Ersuchen um Amtshilfe durch 
Angabe aller von dem zeugen während des Untersu-

15.09.2016 

 

MAT A Z-129 
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chungszeitraums im BND wahrgenommenen Dienstpo-
sten und der Erläuterung ihrer Bedeutung, das gemäß 
§ 18 Abs. 4 PUAG in Verbindung mit Art. 44 Abs. 3 GG 
gerichtet wird an das Bundeskanzleramt mit der Bitte um 
Beantwortung bis zum 23.09.2016.  

Z-130 532 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843 und 18/8683 durch Vernehmung 
von Herrn H. H. als Zeuge. Zudem wird die Beweiserhe-
bung vorbereitet durch das Ersuchen um Amtshilfe durch 
Angabe aller von dem zeugen während des Untersu-
chungszeitraums im BND wahrgenommenen Dienstpo-
sten und der Erläuterung ihrer Bedeutung, das gemäß 
§ 18 Abs. 4 PUAG in Verbindung mit Art. 44 Abs. 3 GG 
gerichtet wird an das Bundeskanzleramt mit der Bitte um 
Beantwortung bis zum 23.09.2016.  

15.09.2016 

 

MAT A Z-130 

 

Z-131 533 

Es wird die Beweiserhebung vorbereitet zum gesamten 
Untersuchungsauftrag (BT-Drs. 18/843 und 18/8683) 
durch das Ersuchen um Amtshilfe durch Angabe - ergän-
zend zu MAT A Z-63 - aller von dem Zeugen S. L. (Zeu-
genbeweisbeschluss Z-63 vom 6.11.2014) während des 
gesamten Untersuchungszeitraums im BND wahrgenom-
menen Dienstposten und der Erläuterung ihrer Bedeu-
tung, das gemäß § 18 Abs. 4 PUAG in Verbindung mit 
Art. 44 Abs. 3. GG gerichtet wird an das Bundeskanzler-
amt mit der Bitte um Beantwortung bis zum 23.09.2016.  

15.09.2016 

 

MAT A Z-131 

 

Z-132 534 

Es wird die Beweiserhebung vorbereitet zum gesamten 
Untersuchungsauftrag (BT-Drs. 18/843 und 18/8683) 
durch das Ersuchen um Amtshilfe durch Angabe aller 
von der Zeugin G. L. (Zeugenbeweisbeschluss Z-43 vom 
25.09.2014) während des gesamten Untersuchungszeit-
raums im BND wahrgenommenen Dienstposten und der 
Erläuterung ihrer Bedeutung, das gemäß § 18 Abs. 4 
PUAG in Verbindung mit Art. 44 Abs. 3. GG gerichtet 
wird an das Bundeskanzleramt mit der Bitte um Beant-
wortung bis zum 23.09.2016.  

15.09.2016 

 

MAT A Z-132 

 

Z-133 535 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843 und 18/8683 durch Vernehmung 
von Herrn B. R. als Zeuge. Zudem wird die Beweiserhe-
bung vorbereitet durch das Ersuchen um Amtshilfe durch 
Angabe aller von dem Zeugen während des Untersu-
chungszeitraums im BND wahrgenommenen Dienstpo-
sten und der Erläuterung ihrer Bedeutung, das gemäß 
§ 18 Abs. 4 PUAG in Verbindung mit Art. 44 Abs. 3 GG 
gerichtet wird an das Bundeskanzleramt mit der Bitte um 
Beantwortung bis zum 23.09.2016.  

15.09.2016 

 

MAT A Z-133/1 

 

Z-134 536 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843 und 18/8683 durch Vernehmung 
von Herrn R. G. als Zeuge. Zudem wird die Beweiserhe-
bung vorbereitet durch das Ersuchen um Amtshilfe durch 
Angabe aller von dem Zeugen während des Untersu-
chungszeitraums im BND wahrgenommenen Dienstpo-
sten und der Erläuterung ihrer Bedeutung, das gemäß 
§ 18 Abs. 4 PUAG in Verbindung mit Art. 44 Abs. 3 GG 
gerichtet wird an das Bundeskanzleramt mit der Bitte um 
Beantwortung bis zum 23.09.2016.  

15.09.2016 

 

MAT A Z-134 

 

Z-135 537 Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drs. 18/843 und 18/8683 durch Vernehmung 

15.09.2016 

 

MAT A Z-135 
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Beweisbe-
schluss 

A-Drs. Inhalt des Beweisbeschlusses 
Datum des Be-
weisbeschlus-

ses 

Bezeichnung der vorgelegten 
Beweismaterialien (sofern zu-

treffend) 

von Herrn C. K. als Zeuge. Zudem wird die Beweiserhe-
bung vorbereitet durch das Ersuchen um Amtshilfe durch 
Angabe aller von dem zeugen während des Untersu-
chungszeitraums im BND wahrgenommenen Dienstpo-
sten und der Erläuterung ihrer Bedeutung, das gemäß 
§ 18 Abs. 4 PUAG in Verbindung mit Art. 44 Abs. 3 GG 
gerichtet wird an das Bundeskanzleramt mit der Bitte um 
Beantwortung bis zum 23.09.2016.  

Z-136 540 
Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drucksache 18/843 und 18/8683) durch Ver-
nehmung von Frau Friederike Nökel als Zeugin.  

28.09.2016 

 
 

Z-137 541 
Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (BT-Drucksache 18/843 und 18/8683) durch Ver-
nehmung von Herrn Jan Bernard als Zeuge.  

28.09.2016 

 
 

BND-64 545 

Der 1. Untersuchungsausschuss möge beschließen: Es 
wird im gestuften Verfahren zunächst die Beweiserhe-
bung zum gesamten Untersuchungsauftrag (BT-Drucksa-
che 18/843 und 18/8683) vorbereitet durch das Ersuchen 
um Benennung einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbei-
ters der BND-Außenstelle Rheinhausen, die oder der als 
Nachrichtenbearbeiterin oder Nachrichtenbearbeiter Ent-
scheidungen über die Aktivierung von Selektoren getrof-
fen hat, die unter den Erweiterungsauftrag fallen � gege-
benenfalls der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters, der 
über die meisten solcher Selektoren die genannte Ent-
scheidung getroffen hat, zu denen dem Ausschuss ange-
forderte erläuternde Aktenstücke vorgelegt werden sollen 
oder bereits vorgelegt sind, das gemäß § 18 Abs. 4 PUAG 
in Verbindung mit Art. 44 Abs. 3 GG gerichtet wird an 
das Bundeskanzleramt mit der Bitte um Beantwortung 
bis zum 31.10.2016, und sodann Beweis erhoben zum ge-
samten Untersuchungsauftrag (BT-Drs. 18/6330 und 
18/6601) durch Vernehmung der benannten Person  als 
Zeugin oder Zeuge.  

14.10.2016 

 

MAT A BND-64 

 

Z-140 581 
Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungs-
auftrag (Drucksache 18/843, 18/8683) durch Verneh-
mung von Herrn Steffen Seibert als Zeuge. 

26.01.2017 
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II. Übersicht über die Beweismaterialien, die nicht auf Grund eines Beweisbeschlusses vor-
gelegt worden sind (B-Materialien) 

 

Bezeichnung der betreffen-
den Beweismaterialien 

Inhalt 
Übersendende bzw. beschaf-

fende Stelle 
Eingang 

MAT B BfDI-1 

Schreiben der BfDI vom 1. Juli 2017 an die Abg. Mar-
tina Renner betreffend eine Anfrage zur Erforderlichkeit 
einer Dateianordnung im Bundesamt für Verfassungs-
schutz 

BfDI 07.07.2016 

MAT B BMI-1 

Schreiben des Bundesministeriums des Innern vom 
24. Mai 2016 an den Ausschussvorsitzenden betreffend 
die Unterstützung der Delegationsreise des Ausschusses 
nach Washington 

BMI 24.05.2016 

MAT B BND-1 
Schreiben des Bundeskanzleramts vom 11. November 
2014 an die Geheimschutzstelle des Deutschen Bun-
destages betreffend Tgb.-Nr. 59/14 

BND 12.11.2014 

MAT B BND-2 
Schreiben des Bundeskanzleramts vom 2. Dezember 
2014 an den Ausschuss betreffend Tgb.-Nr. 72/14  

BND 03.12.2014 

MAT B BND-3a
Schreiben des Bundeskanzleramts vom 3. Dezember 
2014 an den Ausschuss betreffend Unterlagen zur Funk-
tionsträger-Theorie 

BND 04.12.2014

MAT B BND-3b 
Schreiben des Bundeskanzleramts vom 3. Dezember 
2014 an den Ausschuss betreffend Tgb.-Nr. 74/14 

BND 04.12.2014 

MAT B BND-4 
Schreiben des Bundeskanzleramts vom 15. Dezember 
2014 an die Geheimschutzstelle des Deutschen Bun-
destages betreffend Tgb.-Nr. 28/14 

BND 15.12.2014 

MAT B Sek-1 Übersicht WikiLeaks-Dokumente �Espionnage Élysée� Ausschusssekretariat 06.07.2015 

MAT B Sek-1a WikiLeaks-Dokument �Espionnage Élysée� Ausschusssekretariat 06.07.2015 

MAT B Sek-1b WikiLeaks-Dokument �Espionnage Élysée� Ausschusssekretariat 06.07.2015 

MAT B Sek-1c WikiLeaks-Dokument �Espionnage Élysée� Ausschusssekretariat 06.07.2015 

MAT B Sek-1d WikiLeaks-Dokument �Espionnage Élysée� Ausschusssekretariat 06.07.2015 

MAT B Sek-1e WikiLeaks-Dokument �Espionnage Élysée� Ausschusssekretariat 06.07.2015 

MAT B Sek-1f WikiLeaks-Dokument �Espionnage Élysée� Ausschusssekretariat 06.07.2015 

MAT B Sek-1g WikiLeaks-Dokument �Espionnage Élysée� Ausschusssekretariat 06.07.2015 
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Bezeichnung der betreffen-
den Beweismaterialien 

Inhalt 
Übersendende bzw. beschaf-

fende Stelle 
Eingang 

MAT B Sek-2a 
Andrew Fisman / Morgan Marquis-Boire, �Popular Se-
curity Software came under relentless NSA and GCHQ 
attacks� 

Ausschusssekretariat 06.07.2015 

MAT B Sek-2b 
The Intercept - Dokument betreffend �Kaspersky User-
Agent Strings� 

Ausschusssekretariat 06.07.2015 

MAT B Sek-2c 
The Intercept - Dokument betreffend �An Easy Win: 
Using SIGINT to Learn about New Viruses � Project 
CAMBERDADA� 

Ausschusssekretariat 06.07.2015 

MAT B Sek-2d 
The Intercept - Dokument betreffend �GCHQ�s devel-
oping Cyber Defence Mission� 

Ausschusssekretariat 06.07.2015 

MAT B Sek-2e 

The Intercept - Dokument betreffend �ISA-94: Applica-
tion for renewal of warrant GPW/1160 in respect of ac-
tivities which involve the modification of commercial 
software� 

Ausschusssekretariat 06.07.2015 

MAT B Sek-2f 
The Intercept - Dokument betreffend �Software Reverse 
Engineering� 

Ausschusssekretariat 06.07.2015 

MAT B Sek-2g 
The Intercept - Dokument betreffend �Reverse Enginee-
ring� 

Ausschusssekretariat 06.07.2015 

MAT B Sek- 2h 
The Intercept - Dokument �ACNO Skill 12: Malware 
Analysis & Reverse Engineering� 

Ausschusssekretariat 06.07.2015 

MAT B Sek-3a 
Glenn Greenwald / Andrew Fishman, �Controversial 
GCHQ unit engaged in domestic law enforcement, 
online propaganda, psychology research� 

Ausschusssekretariat 06.07.2015 

MAT B Sek-3b 
Mandeep K. Dhami, �Behavioural Science Support for 
JTRIG�s (Joint Threat Research and Intelligence 
Group�s) Effects and Online HUMINT Operations� 

Ausschusssekretariat 06.07.2015 

MAT B Sek-3c 
The Intercept - Dokument betreffend �GCHQ ministry 
stakeholder relationships� 

Ausschusssekretariat 06.07.2015 

MAT B Sek-4a 
Andrew Fishman / Glenn Greenwald, �Spies hacked 
computer thanks to sweeping secret warrants, aggres-
sively stretching U.K.� 

Ausschusssekretariat 06.07.2015 

MAT B Sek-4b 

The Intercept - Dokument betreffend �ISA-94: Applica-
tion for renewal of warrant GPW/1160 in respect of ac-
tivities which involve the modification of commercial 
software� 

Ausschusssekretariat 06.07.2015 

MAT B Sek-4c 
The Intercept - Dokument betreffend �GCHQ ministry 
stakeholder relationships� 

Ausschusssekretariat 06.07.2015 

MAT B Sek-4d 
The Intercept - Dokument betreffend �Foreign & Com-
menwealth Office Relationships & Goals� 

Ausschusssekretariat 06.07.2015 

MAT B Sek-4e 
The Intercept - Dokument betreffend �Software Reverse 
Engineering� 

Ausschusssekretariat 06.07.2015 
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Bezeichnung der betreffen-
den Beweismaterialien 

Inhalt 
Übersendende bzw. beschaf-

fende Stelle 
Eingang 

MAT B Sek-4f 
The Intercept - Dokument betreffend �Reverse Enginee-
ring� 

Ausschusssekretariat 06.07.2015 

MAT B Sek-4g 
The Intercept - Dokument betreffend �ACNO Skill 12: 
Malware Analysis & Reverse Engineering� 

Ausschusssekretariat 06.07.2015 

MAT B Sek-4h 
The Intercept - Dokument betreffend �TECA Product 
Centre� 

Ausschusssekretariat 06.07.2015 

MAT B Sek-4i 
The Intercept - Dokument betreffend �Intrusion analy-
sis/JeAC� 

Ausschusssekretariat 06.07.2015 

MAT B Sek-4j 
The Intercept - Dokumente betreffend �Legal authorisa-
tion flowchart TARGETING und �Legal authorisation 
flowchart COLLECTION� 

Ausschusssekretariat 06.07.2015 

MAT B Sek-4k 
The Intercept - Dokument betreffend �Operational lega-
lities� 

Ausschusssekretariat 06.07.2015 

MAT B Sek-5a 
WikiLeaks-Dokument betreffend �National SIGINT 
Requirements List: EEI: H - Foreign Contracts/Feasibil-
ity Studies/Negotiations� 

Ausschusssekretariat 06.07.2015 

MAT B Sek-5b 
WikiLeaks-Dokument betreffend �National SIGINT 
Requirements List: Information Need (IN) - France: 
Economic Developments� 

Ausschusssekretariat 06.07.2015 

MAT B Sek-6 
WikiLeaks-Dokument betreffend �The Euro Intercepts 
� Press release� 

Ausschusssekretariat 06.07.2015 

MAT B Sek-6a 
WikiLeaks-Dokument betreffend �The Euro Intercepts 
� NSA high priority targets for Germany� 

Ausschusssekretariat 06.07.2015 

MAT B Sek-6b 
WikiLeaks-Dokument betreffend �NSA Global SIGINT 
Highlights � Merkel Bugged While Pondering Greece 
Crisis� 

Ausschusssekretariat 06.07.2015 

MAT B Sek-6c 
WikiLeaks-Dokument betreffend �NSA Global SIGINT 
Highlights � US Bugs Germany Plotting BRICS Bailout 
for Greece� 

Ausschusssekretariat 06.07.2015 

MAT B Sek-7a 
WikiLeaks-Dokument betreffend �NSA high priority 
targets for Germany - All The Chancellor's Men� 

Ausschusssekretariat 09.07.2015 

MAT B Sek-7b 

WikiLeaks-Dokument betreffend �NSA Global SIGINT 
Highlights � US Intercepts Merkel Upset about Toxic 
Bank Assets and the U.S. Federal Reserve, wants China 
in the IMF� 

Ausschusssekretariat 09.07.2015 

MAT B Sek-7c 
WikiLeaks-Dokument betreffend �NSA Global SIGINT 
Highlights � US Intercepts Merkel and UAE Prince Dis-
cussing Obama's Message to Iran� 

Ausschusssekretariat 09.07.2015 

MAT B Sek-7d 
WikiLeaks-Dokument betreffend �NSA Global SIGINT 
Highlights � US Bugs Merkel Getting Advice on Euro-
pean Financial Stability Facility (EFSF)� 

Ausschusssekretariat 09.07.2015 
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Bezeichnung der betreffen-
den Beweismaterialien 

Inhalt 
Übersendende bzw. beschaf-

fende Stelle 
Eingang 

MAT B Sek-8a 
WikiLeaks-Dokument betreffend �NSA high priority 
targets for Germany � NSA Helped CIA Outmanoeuvre 
Europe on Torture� 

Ausschusssekretariat 22.07.2015 

MAT B Sek-8b 

WikiLeaks-Dokument betreffend �NSA Global SIGINT 
Highlights � NSA Intercepts German Foreign Minister 
Steinmeier After Meeting US Secretary of State Rice 
Over CIA Renditions� 

Ausschusssekretariat 22.07.2015 

MAT B Sek-9 Diverse The Intercept - Dokumente  Ausschusssekretariat 02.11.2015 

MAT B Sek-12a 
WikiLeaks-Dokument betreffend �NSA Targets World 
Leaders for US Geopolitical Interests: European Union� 

Ausschusssekretariat 24.02.2016 

MAT B Sek-12b 
WikiLeaks-Dokument betreffend �NSA Targets World 
Leaders for US Geopolitical Interests: European Union� 

Ausschusssekretariat 24.02.2016 

MAT B Sek-12c 
WikiLeaks-Dokument betreffend �NSA Targets World 
Leaders for US Geopolitical Interests: Italy� 

Ausschusssekretariat 24.02.2016 

MAT B Sek-12d 
WikiLeaks-Dokument betreffend �NSA Targets World 
Leaders for US Geopolitical Interests: Italy� 

Ausschusssekretariat 24.02.2016 

MAT B Sek-12e 
WikiLeaks-Dokument betreffend �NSA Targets World 
Leaders for US Geopolitical Interests: United Nations� 

Ausschusssekretariat 24.02.2016 

MAT B Sek-12f 
WikiLeaks-Dokument betreffend �NSA Targets World 
Leaders for US Geopolitical Interests: United Nations� 

Ausschusssekretariat 24.02.2016 

MAT B Sek-12g 
WikiLeaks-Dokument betreffend �NSA Targets World 
Leaders for US Geopolitical Interests � Press release� 

Ausschusssekretariat 24.02.2016 

MAT B Sek-13 

Schreiben des US-amerikanischen Office of the Deputy 
Assistant Attorney General vom 17. Mai 2002 an Judge 
Colleen Kollar-Kotelly am U.S. District Court for the 
District of Court 

Ausschusssekretariat 09.03.2016 

MAT B Sek-14a 
British � U.S. Communication Intelligence Agreement 
vom 5. März 1946 

Ausschusssekretariat 10.03.2016 

MAT B Sek-14b 
Amendment No. 4 to the appendices to the UKUSA 
Agreement (third edition) vom 10. Mai 1955 

Ausschusssekretariat 10.03.2016 

MAT B Sek-14c 
NSA Press release vom 24. Juni 2010 betreffend �De-
classified UKUSA Signals Intelligence Agreement 
Documents Available� 

Ausschusssekretariat 10.03.2016 

MAT B Sek-15a 

VN-GV � A/HRC/13/37, �Report of the Special Rap-
porteur on the promotion and protection of human rights 
and fundamental freedoms while countering terrorism, 
Martin Scheinin� 

Ausschusssekretariat 09.06.2016 

MAT B Sek-15b 

VN-GV � A/HRC/14/46, �Report of the Special Rap-
porteur on the promotion and protection of human rights 
and fundamental freedoms while countering terrorism, 
Martin Scheinin � Compilation of good practices on le-

Ausschusssekretariat 09.06.2016 
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Bezeichnung der betreffen-
den Beweismaterialien 

Inhalt 
Übersendende bzw. beschaf-

fende Stelle 
Eingang 

gal and institutional frameworks and measures that en-
sure respect for human rights by intelligence agencies 
while countering terrorism, including on their over-
sight� 

MAT B Sek-15c 
VN-GV � A/HRC/23/40, �Report of the Special Rap-
porteur on the promotion and protection of the right to 
freedom of opinion and expression, Frank La Rue� 

Ausschusssekretariat 09.06.2016 

MAT B Sek-15d 
VN-GV � A/HRC/27/37, �Report of the Office of the 
United Nations High Commissioner for Human Rights 
�The right to privacy in the digital age� 

Ausschusssekretariat 09.06.2016 

MAT B Sek-15e 

VN-GV � A/HRC/25/59, �Report of the Special Rap-
porteur on the promotion and protection of human rights 
and fundamental freedoms while countering terrorism, 
Ben Emmerson� 

Ausschusssekretariat 09.06.2016 

MAT B Sek-15f 
VN-GV � A/RES/68/167, �Resolution adopted by the 
General Assembly on 18 December 2013 � The right to 
privacy in the digital age� 

Ausschusssekretariat 09.06.2016 

MAT B Sek-15g 
VN-GV � A/69/397, �Promotion and protection of hu-
man rights and fundamental freedoms while countering 
terrorism� 

Ausschusssekretariat 09.06.2016 

MAT B Sek-16a 
The Intercept - Dokument betreffend �GCHQ � Auto-
mated NOC detection (2011)� 

Ausschusssekretariat 24.06.2016 

MAT B Sek-16b 
The Intercept - Dokument betreffend �GCHQ � Mobile 
Networks in MyNOC World (2011)� 

Ausschusssekretariat 24.06.2016 

MAT B Sek-16c 
The Intercept - Dokument betreffend �GCHQ � Making 
network sense of the encryption problem (2011)� 

Ausschusssekretariat 24.06.2016 

MAT B Sek-16d 
The Intercept - Dokument betreffend �GCHQ � Stargate 
CNE requirements� 

Ausschusssekretariat 24.06.2016 

MAT B Sek-16e 
The Intercept - Dokument betreffend �GCHQ NAC re-
view � October to December (2011)� 

Ausschusssekretariat 24.06.2016 

MAT B Sek-16f 
The Intercept - Dokument betreffend �GCHQ NAC re-
view � January to March (2011)� 

Ausschusssekretariat 24.06.2016 

MAT B Sek-16g 
The Intercept - Dokument betreffend �GCHQ NAC re-
view � April to June (2011)� 

Ausschusssekretariat 24.06.2016 

MAT B Sek-16h 
The Intercept - Dokument betreffend �GCHQ NAC re-
view � July to September (2011)� 

Ausschusssekretariat 24.06.2016 

MAT B Sek-16i 
The Intercept - Dokument betreffend �GCHQ NAC re-
view � January to March (2012)� 

Ausschusssekretariat 24.06.2016 

MAT B Sek-16j The Intercept - Dokument betreffend �Hopscotch� Ausschusssekretariat 24.06.2016 
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Bezeichnung der betreffen-
den Beweismaterialien 

Inhalt 
Übersendende bzw. beschaf-

fende Stelle 
Eingang 

MAT B Sek-16k 
The Intercept - Dokument betreffend �GCHQ � Belga-
com connections� 

Ausschusssekretariat 24.06.2016 

MAT B Sek-16l 
The Intercept - Dokument betreffend �Operation Social-
ist � The Inside Story of How British Spies Hacked Bel-
gium�s Largest Telco� 

Ausschusssekretariat 24.06.2016 

MAT B Sek-16m 
Spiegel-Online vom 17. November 2013 �Photo Gal-
lery: The GCHQ's Special Room Service�, S. 2 

Ausschusssekretariat 24.06.2016 

MAT B Sek-17 

US Department of Justice, Presidential Policy Guidance 
vom 22. Mai 2013 �Procedures for approving direct ac-
tion against terrorist targets located outside the United 
States and areas of active hostilities� 

Ausschusssekretariat 22.08.2016 

MAT B Sek-18 

Schreiben des U.S. House of Representatives, Perma-
nent Select Committee on Intelligence, vom 15. Sep-
tember 2016 an den damaligen US-amerikanischen Prä-
sidenten Barack Obama betreffend eine Begnadigung 
von Edward J. Snowden 

Ausschusssekretariat 21.09.2016 

III. Übersicht über die Beweismaterialien, die einen Bezug zum Untersuchungsauftrag ha-
ben, aber nicht direkt die zu untersuchenden Vorgänge dokumentieren (C-Materialien) 

Bezeichnung Betreff Eingang 

MAT C-1 Gastkommentar von Thilo Weichert vom 2. Mai 2014 �Weshalb Deutschland Edward 
Snowden um Einreise bitten muss� auf netzpolitik.org 

15.05.2014 

MAT C-2 Übersetzung des Textes "Bericht des UA des Senats Brasilien zur Überwachung" durch 
den Sprachendienst des Deutschen Bundestages 

04.06.2014 

MAT C-3 Europarat � CommDH(2015)20, Bericht von Nils Mui�nieks, Menschenrechtskommissar 
des Europarates, nach seinem Besuch in Deutschland am 24. April und vom 4. bis zum 
8. Mai 2015� 

14.11.2014 

MAT C-4 VN-GV � A/71/368, ��Report of the Special Rapporteur on the right to privacy� vom 
30. August 2016 

14.11.2016 
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C. Verzeichnis der Ausschusssitzungen 

 

Nr. Datum Art Gegenstand 
Dauer 

(Minuten) 

Protokoll-
umfang 
(Seiten) 

0 3. April 2014 öffentlich Konstituierung 30 5 

1 3. April 2014 nichtöffentlich Beratungssitzung 90 6 

2 10. April 2014 nichtöffentlich Beratungssitzung 260 11 

3 8. Mai 2014 nichtöffentlich Beratungssitzung 237 11 

4 22. Mai 2014 nichtöffentlich Beratungssitzung 57 6 

5 22. Mai 2014 öffentlich 

Vernehmung von Sachverständigen 

 Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier 
 Prof. Dr. Wolfgang Hoffmann-Riem 
 Prof. Dr. Matthias Bäcker 

258 109 

6 5. Juni 2014 nichtöffentlich Beratungssitzung 74 7 

7 5. Juni 2014 öffentlich 

Vernehmung von Sachverständigen 

 Prof. Dr. Stefan Talmon 
 Dr. Helmut Philipp Aust 
 Prof. Douwe Korff 
 Prof. Russell A. Miller  
 Prof. Dr. Ian Brown 

412 103 

8 26. Juni 2014 nichtöffentlich Beratungssitzung 133 9 

9 26. Juni 2014 öffentlich 

Vernehmung von Sachverständigen 

 Prof. Dr. Michael Waidner 
 Dr. Sandro Gaycken 
 Frank Rieger 

260 74 

10 3. Juli 2014 nichtöffentlich Beratungssitzung 42 5 

11 3. Juli 2014 
öffentlich/

GEHEIM 

Zeugenvernehmung 

 William Binney 
 Thomas Drake 

496 201 

12 11. September 2014 nichtöffentlich Beratungssitzung 165 12 

13 25. September 2014 nichtöffentlich Beratungssitzung 73 13 

14 25. September 2014 

öffentlich 

nichtöffentlich/ 

GEHEIM 

Zeugenvernehmung 

 R. U., BND 
 J. Z., BND 

490 147 
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Nr. Datum Art Gegenstand 
Dauer 

(Minuten) 

Protokoll-
umfang 
(Seiten) 

15 9. Oktober 2014 
nichtöffentlich/ 

GEHEIM 
Beratungssitzung 152 24 

16 9. Oktober 2014 

öffentlich 

nichtöffentlich/ 

GEHEIM 

Zeugenvernehmung 

Dr. H. F., BND 
411 138 

17 16. Oktober 2014 nichtöffentlich Beratungssitzung 131 9 

18 16. Oktober 2014 öffentlich 
Zeugenvernehmung 

T. B., BND 
52 19 

19 6. November 2014 nichtöffentlich Beratungssitzung 48 6 

20 6. November 2014 öffentlich 
Zeugenvernehmung 

 T. B., BND 
 G. L., BND 

357 158 

21 13. November 2014 nichtöffentlich Beratungssitzung 28 6 

22 13. November 2014 

öffentlich 

nichtöffentlich/ 

GEHEIM 

Zeugenvernehmung 

W. K., BND 
566 179 

23 27. November 2014 nichtöffentlich Beratungssitzung 28 7 

24 27. November 2014 
öffentlich 

nichtöffentlich/ 
GEHEIM 

Zeugenvernehmung 

 Dr. Stefan Burbaum 
 T.B., BND 
 G. L., BND 

754 223 

25 4. Dezember 2014 nichtöffentlich Beratungssitzung 68 6 

26 4. Dezember 2014 
Öffentlich 

nichtöffentlich/ 
GEHEIM 

Zeugenvernehmung 

 S. L., BND 
 Kai-Uwe Ricke 

608 181 

27 18. Dezember 2014 nichtöffentlich Beratungssitzung 89 10 

28 18. Dezember 2014 öffentlich 
Zeugenvernehmung 

 Reinhardt Breitfelder 
 K. L., BND 

505 150 

29 15. Januar 2015 nichtöffentlich 
Beratungssitzung 

 
18 5 

30 15. Januar 2015 
öffentlich 

nichtöffentlich/ 
GEHEIM 

Zeugenvernehmung 

 Harald Helfrich 
 Wolfgang Alster 

655 233 

31 16. Januar 2015 öffentlich Zeugenvernehmung 261 70 
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Nr. Datum Art Gegenstand 
Dauer 

(Minuten) 

Protokoll-
umfang 
(Seiten) 

nichtöffentlich/ 
GEHEIM 

Peter Schaar 

32 29. Januar 2015 nichtöffentlich Beratungssitzung 27 6 

33 29. Januar 2015 

öffentlich 

nichtöffentlich/ 

GEHEIM 

Zeugenvernehmung 

 Martin Golke 
 S., BND 
 Udo Laux 
 Dr. Bernd Köbele 

573 213 

34 5. Februar 2015 nichtöffentlich Beratungssitzung 25 6 

35
5. Februar 2015 

 

öffentlich 

nichtöffentlich/ 

GEHEIM 

Zeugenvernehmung 

 W. K., BND 
 J. F., BND 

433 160 

36 26. Februar 2015 nichtöffentlich Beratungssitzung 65 9 

37 26. Februar 2015 
öffentlich 

nichtöffentlich/ 
GEHEIM 

Zeugenvernehmung 

 E. B., BND 
 R. S., BND 

428 147 

38 5. März 2015 nichtöffentlich Beratungssitzung 98 11 

39 5. März 2015 

öffentlich 

nichtöffentlich/ 

GEHEIM 

Zeugenvernehmung 

Dr. Dieter Urmann 
469 137 

40 19. März 2015 nichtöffentlich Beratungssitzung 42 7 

41 19. März 2015 öffentlich 
Zeugenvernehmung 

 Dr. Harald Fechner 
 A. F., BND 

546 179 

42 26. März 2015 nichtöffentlich Beratungssitzung 83 8 

43 26. März 2015 

öffentlich 

nichtöffentlich/ 

GEHEIM 

Zeugenvernehmung 

 Klaus Landefeld 
 Dr. Hans de With 

550 185 

44 23. April 2015 nichtöffentlich 
Beratungssitzung 

 
42 9 

45 23. April 2015 öffentlich 
Zeugenvernehmung 

Dr. Peter Bartodziej 
40 25 

46 7. Mai 2015 
nichtöffentlich/ 

GEHEIM 
Beratungssitzung 198 51 

47 7. Mai 2015 öffentlich 
Zeugenvernehmung 

 R. U., BND 
472 175 
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Nr. Datum Art Gegenstand 
Dauer 

(Minuten) 

Protokoll-
umfang 
(Seiten) 

nichtöffentlich/ 
GEHEIM 

 D. B., BND 
 Dr. M. T., BND 

48 20. Mai 2015 

öffentlich 

nichtöffentlich/ 

GEHEIM 

Zeugenvernehmung 

 W. O., BND 
 W. K., BND 
 D. B., BND 

283 154 

49 21. Mai 2015 
nichtöffentlich/ 

VS-Vertraulich 
Beratungssitzung 104 18 

50 21. Mai 2015 öffentlich 
Zeugenvernehmung 

 Hartmut Pauland 
 Gerhard Schindler 

471 213 

51 11. Juni 2015 nichtöffentlich Beratungssitzung 49 8 

52 11. Juni 2015 
öffentlich 

nichtöffentlich/ 
GEHEIM 

Zeugenvernehmung 

 Dr. Thomas Kurz 
 Guido Müller 
 Hans Josef Vorbeck 

657 206 

53a 12. Juni 2015 nichtöffentlich Beratungssitzung 14 4 

53 12. Juni 2015 

öffentlich 

nichtöffentlich/ 

GEHEIM 

Zeugenvernehmung 

Ernst Uhrlau 
451 114 

54a 17. Juni 2015 nichtöffentlich Beratungssitzung 57 9 

54b 18. Juni 2015 nichtöffentlich Beratungssitzung 89 8 

54 17. Juni 2015 
öffentlich 

GEHEIM 

Zeugenvernehmung 

Gerhard Schindler 
363 107 

55 18. Juni 2015 
öffentlich 

GEHEIM 

Zeugenvernehmung 

 Klaus-Dieter Fritsche 
 Bundesminister Dr. Thomas de Maizière, MdB 

582 179 

56 2. Juli 2015 nichtöffentlich Beratungssitzung 118 12 

57a 2. Juli 2015 nichtöffentlich Beratungssitzung 24 6 

57b 2. Juli 2015 
nichtöffentlich/ 

VS-Vertraulich 
Beratungssitzung 18 6 

57c 2. Juli 2015 nichtöffentlich Beratungssitzung 20 5 

57 2. Juli 2015 öffentlich 
Zeugenvernehmung 

 Günter Heiß 
 Ronald Pofalla, Bundesminister a. D. 

674 173 
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Nr. Datum Art Gegenstand 
Dauer 

(Minuten) 

Protokoll-
umfang 
(Seiten) 

58 10. September 2015 nichtöffentlich Beratungssitzung 57 8 

59 10. September 2015 
öffentlich 

GEHEIM 

Zeugenvernehmung 

 W. O., BND 
 T. B., BND 
 Oliver Matt 

635 188 

60 11. September 2015 
öffentlich 

GEHEIM 

Zeugenvernehmung 

Günter Heiß 
265 87 

61 24. September 2015 nichtöffentlich Beratungssitzung 124 10 

62 24. September 2015 öffentlich 

Zeugenvernehmung 

 K. M., BND 
 D. B., BND 
 A. N., BND 

598 194 

63 1. Oktober 2015 nichtöffentlich Beratungssitzung 45 6 

64a 2. Oktober 2015 nichtöffentlich Beratungssitzung 3 2 

64 1. Oktober 2015 öffentlich 
Zeugenvernehmung 

 A. K., BND 
 Joachim Mewes 

586 164 

65 2. Oktober 2015 öffentlich 
Zeugenvernehmung 

Dr. August Hanning 
329 118 

66 15. Oktober 2015 nichtöffentlich Beratungssitzung 71 8 

67 15. Oktober 2015 öffentlich 
Zeugenvernehmung 

 Brandon Bryant 
 A. K., BND 

513 225 

68 5. November 2015 nichtöffentlich Beratungssitzung 62 8 

69 5. November 2015 öffentlich 

Vernehmung des Sachverständigen 

Dr. Kurt Graulich 

Zeugenvernehmung 

Dr. W. A., BND 

565 184 

70 Sitzung entfallen     

71 12. November 2015 nichtöffentlich Beratungssitzung 88 11 

72 12. November 2015 öffentlich 
Zeugenvernehmung 

 Gabriele Löwnau 
 Christina Polzin 

464 159 

73 25. November 2015 nichtöffentlich Beratungssitzung 92 7 
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Nr. Datum Art Gegenstand 
Dauer 

(Minuten) 

Protokoll-
umfang 
(Seiten) 

74 25. November 2015 
öffentlich 

GEHEIM 

Zeugenvernehmung 

 J. S., BND 
 A. N., BND 

408 120 

75 25. November 2015 nichtöffentlich Beratungssitzung 11 4 

75a 26. November 2015 nichtöffentlich Beratungssitzung 7 2 

76 26. November 2015 öffentlich 
Zeugenvernehmung 

 Renate Leistner-Rocca 
 Albert Karl 

439 149 

77 3. Dezember 2015 

öffentlich 

nichtöffentlich/ 

GEHEIM 

Zeugenvernehmung 

 H. K., BND, 
 Jürgen Schulz 
 A. Sch., BND 

625 210 

78 3. Dezember 2015 nichtöffentlich Beratungssitzung 50 7 

79 17. Dezember 2015 nichtöffentlich Beratungssitzung 45 5 

80 17. Dezember 2015 
öffentlich 

GEHEIM 

Zeugenvernehmung 

 H. K., BND 
 Dr. Michael Koch 

214 75 

81 14. Januar 2016 öffentlich 
Zeugenvernehmung 

 H. K., BND 
 Ernst Uhrlau 

348 117 

82 14. Januar 2016 nichtöffentlich Beratungssitzung 23 5 

83 28. Januar 2016 nichtöffentlich Beratungssitzung 13 5 

84 28. Januar 2016 
öffentlich 

GEHEIM 

Zeugenvernehmung 

 Dirk Brengelmann 
 D. B., BND 

466 133 

85 18. Februar 2016 nichtöffentlich Beratungssitzung 18 5 

86 18. Februar 2016 
öffentlich 

GEHEIM 

Zeugenvernehmung 

 Doreen Delmdahl 
 Stefan Sohm 
 Hans-Christian Luther 

593 213 

87 25. Februar 2016 GEHEIM 
Zeugenvernehmung 

H. K., BND 
118 38 

88 25. Februar 2016 nichtöffentlich Beratungssitzung 41 7 

89 25. Februar 2016 öffentlich 

Zeugenvernehmung 

 Dr. Martin Ney 
 Christina Polzin 
 Monika Genkova 

436 135 
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Nr. Datum Art Gegenstand 
Dauer 

(Minuten) 

Protokoll-
umfang 
(Seiten) 

90 17. März 2016 nichtöffentlich Beratungssitzung 39 10 

91 17. März 2016 öffentlich 
Zeugenvernehmung 

Bundesminister Dr. Frank-Walter Steinmeier, MdB 
393 102 

92 13. April 2016 öffentlich 
Zeugenvernehmung 

Dr. Dieter Urmann 
64 23 

93 14. April 2016 nichtöffentlich Beratungssitzung 20 6 

94 14. April 2016 
öffentlich 

GEHEIM 

Zeugenvernehmung 

 André Treuenfels 
 Ulrich Berzen 

472 143 

95 28. April 2016 nichtöffentlich Beratungssitzung 35 6 

96 28. April 2016 
öffentlich 

GEHEIM 

Zeugenvernehmung 

 Folker Berfuß 
 Dr. Klaus Rogner 

584 177 

97 12. Mai 2016 nichtöffentlich Beratungssitzung 22 6 

98 12. Mai 2016 
öffentlich 

GEHEIM 

Zeugenvernehmung 

 Frank Wingerath 
 Wilhelm Dettmer 

589 169 

99 2. Juni 2016 nichtöffentlich Beratungssitzung 9 4 

100 2. Juni 2016 
öffentlich 

GEHEIM 

Zeugenvernehmung 

 Dr. Burkhard Even 
 Henrik Isselburg 
 Dr. Dieter Romann 

563 172 

101 9. Juni 2016 nichtöffentlich Beratungssitzung 15 5 

102 9. Juni 2016 öffentlich
Zeugenvernehmung 

 Heinz Fromm 
 Dr. Hans-Georg Maaßen 

675 201

103 23. Juni 2016 
nichtöffentlich 

GEHEIM 
Beratungssitzung 43 12 

104 23. Juni 2016 
öffentlich 

GEHEIM 

Zeugenvernehmung 

 Andreas Könen 
 Martin Schallbruch 
 Dr. Burkhard Even 

455 39 

105 7. Juli 2016 
nichtöffentlich 

GEHEIM 
Beratungssitzung 110 30 

106 7. Juli 2016 
öffentlich 

GEHEIM 

Zeugenvernehmung 

Stefan Kaller 
257 78 

V
orabfassung - w

ird durch die endgültige F
assung ersetzt.



Deutscher Bundestag � 18. Wahlperiode � 1789 � Drucksache 18/12850

Nr. Datum Art Gegenstand 
Dauer 

(Minuten) 

Protokoll-
umfang 
(Seiten) 

107 8. September 2016 nichtöffentlich Beratungssitzung 93 8 

108 8. September 2016 öffentlich 

Vernehmung von Sachverständigen 

 Timothy H. Edgar 
 Ashley Gorski 
 Dr. Morton H. Halperin 
 Dr. Christopher Soghoian 
 Amie Stepanovich 

252 133 

109 22. September 2016 nichtöffentlich Beratungssitzung 65 7 

110 22. September 2016 
öffentlich 

GEHEIM 

Zeugenvernehmung 

 R. C., BND 
 U. P., BND 

453 169 

111 29. September 2016 nichtöffentlich Beratungssitzung 110 7 

112 29. September 2016 öffentlich 
Zeugenvernehmung 

 D. B., BND 
 B. R., BND 

578 199 

113 20. Oktober 2016 nichtöffentlich Beratungssitzung 45 7 

114 20. Oktober 2016 
öffentlich 

STRENG GE-
HEIM 

Zeugenvernehmung 

 Gabriele Löwnau 
 Dr. Friederike Nökel 
 Albert Karl 

552 189 

115 10. November 2016 nichtöffentlich Beratungssitzung 12 23 

116 10. November 2016 
öffentlich 

STRENG GE-
HEIM 

Zeugenvernehmung 

 R. U., BND 
 T. P., BND 

526 87 

117 24. November 2016 nichtöffentlich Beratungssitzung 45 14 

118 24. November 2016 
öffentlich 

STRENG GE-
HEIM 

Zeugenvernehmung 

 W. K., BND 
 Dr. Ansgar Heuser 

657 125 

119 1. Dezember 2016 nichtöffentlich Beratungssitzung 47 17 

120 1. Dezember 2016 öffentlich 

Vernehmung von Sachverständigen 

 Richard Aldrich 
 David Anderson 
 Silkie Carlo 
 Ben Jaffey 

131 68 

121 1. Dezember 2016 
öffentlich 

STRENG GE-
HEIM 

Zeugenvernehmung 

 Dr. H. F., BND 
 Guido Müller 

315 133 

122 15. Dezember 2016 öffentlich 
Vernehmung von Sachverständigen 

 Eric King 
103 53 
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Nr. Datum Art Gegenstand 
Dauer 

(Minuten) 

Protokoll-
umfang 
(Seiten) 

 Caroline Wilson Palow 

123 15. Dezember 2016 nichtöffentlich Beratungssitzung 52 7 

124 15. Dezember 2016 
öffentlich 

STRENG GE-
HEIM 

Zeugenvernehmung 

Hartmut Pauland 
304 39 

125 19. Januar 2017 nichtöffentlich Beratungssitzung 14 5 

126 19. Januar 2017 
öffentlich 

STRENG GE-
HEIM 

Zeugenvernehmung 

Gerhard Schindler  
571 121 

127 26. Januar 2017 nichtöffentlich Beratungssitzung 33 22 

128 26. Januar 2017
öffentlich/ 

nichtöffentlich 

Zeugenvernehmung 

 Günter Heiß 
 Ronald Pofalla, Bundesminister a. D. 

466 152

129 13. Februar 2017 nichtöffentlich Beratungssitzung 53 14 

130 13. Februar 2017 öffentlich 

Zeugenvernehmung 

 Klaus-Dieter Fritsche 
 Bundesminister Peter Altmaier, MdB 
 Steffen Seibert 

692 193 

131 16. Februar 2017 öffentlich 
Zeugenvernehmung 

Dr. Angela Merkel, Bundeskanzlerin 
400 126 

132 16. Februar 2017 nichtöffentlich Beratungssitzung 4 4 

133 18. Mai 2017 nichtöffentlich Beratungssitzung 30 6 

134 21. Juni 2017 nichtöffentlich Beratungssitzung 54 7 

135 23. Juni 2017 nichtöffentlich Beratungssitzung   
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D. Verzeichnisse der Anlagen  

I. Stenografische Protokolle 

 

Protokoll-Nr. Gegenstand der Sitzung 

5 I 
Vernehmung der Sachverständigen Prof. Dr. Dres. h. c. Hans-Jürgen Papier, Prof. Dr. Wolfgang Hoffmann-Riem und 
Dr. Matthias Bäcker. LL. M. am 22. Mai 2014 

7 I 
Vernehmung der Sachverständigen Prof. Dr. Stefan Talmon, Dr. Helmut Philipp Aust, Prof. Douwe Korff, Prof. Russell 
A. Miller und Prof. Dr. Ian Brown am 5. Juni 2014 

9 I Vernehmung der Sachverständigen Prof. Dr. Michael Waidner, Dr. Sandro Gaycken und Frank Rieger am 26. Juni 2014 

11 I Öffentliche Vernehmung der Zeugen Thomas Drake und William Binney am 3. Juli 2014 

14 I Öffentliche Vernehmung des Zeugen R. U., BND, am 25. September 2014 

14 II Nichtöffentliche Vernehmung der Zeugen R. U., BND und J. Z., BND am 25. September 2014 

16 I Öffentliche Vernehmung der Zeugin Dr. H. F., BND am 9. Oktober 2014 

16 II Nichtöffentliche Vernehmung der Zeugin Dr. H. F., BND am 9. Oktober 2014 

18 I Öffentliche Vernehmung des Zeugen T. B., BND am 16. Oktober 2014 

20 I Öffentliche Vernehmung der Zeugen T. B., BND und G. L., BND am 6. November 2014 

22 I Öffentliche Vernehmung des Zeugen W. K., BND am 13. November 2014 

22 II Nichtöffentliche Vernehmung des Zeugen W. K., BND am 13. November 2014 

22 III Nichtöffentliche Vernehmung des Zeugen W. K., BND am 13. November 2014 

24 I Öffentliche Vernehmung des Zeugen Dr. Stefan Burbaum am 27. November 2014 

24 II Nichtöffentliche Vernehmung der Zeugen Dr. Stefan Burbaum, T. B., BND und G. L., BND am 27. November 2014 

26 I Öffentliche Vernehmung des Zeugen S. L., BND am 4. Dezember 2014 

26 II Nichtöffentliche Vernehmung des Zeugen S. L, BND am 4. Dezember 2014 

28 I Öffentliche Vernehmung der Zeugen Reinhardt Breitfelder und K. L., BND am 18. Dezember 2014 

30 I Öffentliche Vernehmung der Zeugen Harald Helfrich und Wolfgang Alster am 15. Januar 2014 
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Protokoll-Nr. Gegenstand der Sitzung 

30 II Nichtöffentliche Vernehmung der Zeugen Wolfgang Alster, Reinhardt Breitfelder und K. L., BND am 15. Januar 2014 

31 I Öffentliche Vernehmung des Zeugen Peter Schaar am 16. Januar 2015 

31 II Nichtöffentliche Vernehmung des Zeugen Peter Schaar am 16. Januar 2015 

33 I Öffentliche Vernehmung der Zeugen Martin Golke, Udo Laux, A. S., BND und Dr. Bernd Köbele am 29. Januar 2015 

33 II Nichtöffentliche Vernehmung des Zeugen A. S., BND am 29. Januar 2015 

35 I Öffentliche Vernehmung der Zeugen W. K., BND und J. F., BND am 5. Februar 2015 

35 II Nichtöffentliche Vernehmung der Zeugen W. K., BND und J. F., BND am 5. Februar 2015 

37 I Öffentliche Vernehmung der Zeugen E. B., BND und R. S., BND am 26. Februar 2016 

37 II Nichtöffentliche Vernehmung der Zeugen E. B., BND und R. S., BND am 26. Februar 2015 

39 I Öffentliche Vernehmung des Zeugen Dr. Dieter Urmann am 5. März 2015 

39 II Nichtöffentliche Vernehmung des Zeugen Dr. Dieter Urmann am 5. März 2015 

41 I Öffentliche Vernehmung der Zeugen Dr. Harald Fechner und A. F., BND am 19. März 2015 

43 I Öffentliche Vernehmung der Zeugen Klaus Landefeld und Dr. Hans de With am 26. März 2015 

43 II Nichtöffentliche Vernehmung der Zeugen Klaus Landefeld und Dr. Hans de With am 26. März 2015 

45 I Öffentliche Vernehmung des Zeugen Dr. Peter Bartodziej am 24. April 2015 

47 I Öffentliche Vernehmung der Zeugen R. U., BND, D. B., BND und Dr. M. T., BND am 7. Mai 2015 

47 II Nichtöffentliche Vernehmung der Zeugen Dr. M. T., BND und D. B., BND am 7. Mai 2015 

48 I Öffentliche Vernehmung der Zeugen W. O., BND, W. K., BND und D. B., BND am 20. Mai 2015 

48 II Nichtöffentliche Vernehmung des Zeugen W. O., BND am 20. Mai 2015 

50 I Öffentliche Vernehmung der Zeugen Hartmut Pauland und Gerhard Schindler am 21. Mai 2015 

52 I Öffentliche Vernehmung der Zeugen Dr. Thomas Kurz, Guido Müller und Hans Josef Vorbeck am 11. Juni 2015 

52 II Nichtöffentliche Vernehmung der Zeugen Dr. Thomas Kurz, Guido Müller und Hans Josef Vorbeck am 11. Juni 2015 

53 I Öffentliche Vernehmung des Zeugen Ernst Uhrlau am 12. Juni 2015 

53 II Nichtöffentliche Vernehmung des Zeugen Ernst Uhrlau am 12. Juni 2015 

54 I Öffentliche Vernehmung des Zeugen Gerhard Schindler am 17. Juni 2015 
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Protokoll-Nr. Gegenstand der Sitzung 

54 II Nichtöffentliche Vernehmung des Zeugen Gerhard Schindler am 17. Juni 2015 

55 I 
Öffentliche Vernehmung der Zeugen Klaus-Dieter Fritsche und Bundesminister Dr. Thomas de Maizière, MdB am 
18. Juni 2015 

55 II Nichtöffentliche Vernehmung des Zeugen Bundesminister Dr. Thomas de Maizière, MdB am 18. Juni 2015 

57 I Öffentliche Vernehmung der Zeugen Günther Heiß und Ronald Pofalla, Bundesminister a. D. am 2. Juli 2015 

59 I Öffentliche Vernehmung der Zeugen W. O., BND, T. B., BND und Oliver Matt am 10. September 2015 

59 II Nichtöffentliche Vernehmung des Zeugen W. O., BND am 10. September 2015 

60 I Öffentliche Vernehmung des Zeugen Günther Heiß, am 11. September 2015 

60 II Nichtöffentliche Vernehmung des Zeugen Günther Heiß am 11. September 2015 

62 I Öffentliche Vernehmung der Zeugen K. M., BND, D. B., BND und A. N., BND am 24. September 2015 

64 I Öffentliche Vernehmung der Zeugen A. K., BND und Joachim Mewes am 1. Oktober 2015 

65 I Öffentliche Vernehmung des Zeugen Dr. August Hanning am 2. Oktober 2015 

67 I Öffentliche Vernehmung der Zeugen Brandon Bryant und A. K., BND am 15. Oktober 2015 

69 I 
Vernehmung des Sachverständigen Dr. Kurt Graulich und öffentliche Vernehmung des Zeugen W. A., BND am 5. No-
vember 2015 

72 I Öffentliche Vernehmung der Zeuginnen Gabriele Löwnau und Christina Polzin am 12. November 2015 

74 I Öffentliche Vernehmung der Zeugen J. S., BND und A. N., BND am 25. November 2015 

74 II Nichtöffentliche Vernehmung des Zeugen A. N., BND am 25. November 2015 

76 I Öffentliche Vernehmung der Zeugen Renate Leistner-Rocca und Albert Karl am 26. November 2015 

77 I Öffentliche Vernehmung der Zeugen H. K., BND und Jürgen Schulz am 3. Dezember 2015 

77 II Nichtöffentliche Vernehmung des Zeugen A. Sch., BND am 3. Dezember 2015 

77 III Nichtöffentliche Vernehmung des Zeugen A. Sch., BND am 3. Dezember 2015 

80 I Öffentliche Vernehmung der Zeugen H. K., BND und Dr. Michael Koch am 17. Dezember 2015 

80 II Nichtöffentliche Vernehmung des Zeugen H. K., BND am 17. Dezember 2015 

81 I Öffentliche Vernehmung der Zeugen H. K., BND und Ernst Uhrlau am 14. Januar 2016 

84 I Öffentliche Vernehmung der Zeugen Dirk Brengelmann und D. B., BND am 28. Januar 2016 
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84 II Nichtöffentliche Vernehmung des Zeugen D. B., BND am 28. Januar 2016 

86 I Öffentliche Vernehmung der Zeugen Doreen Delmdahl und Stefan Sohm am 18. Februar 2016 

86 II Nichtöffentliche Vernehmung der Zeugin Doreen Delmdahl am 18. Februar 2016 

87 II Nichtöffentliche Vernehmung des Zeugen H. K., BND am 25. Februar 2016 

89 I Öffentliche Vernehmung der Zeugen Dr. Martin Ney, Christina Polzin und Monika Genkova am 25. Februar 2016 

91 I Öffentliche Vernehmung des Zeugen Bundesminister Dr. Frank-Walter Steinmeier, MdB am 17. März 2016 

92 I Öffentliche Vernehmung des Zeugen Dr. Dieter Urmann am 17. März 2016 

94 I Öffentliche Vernehmung der Zeugen André Treuenfels und Ulrich Berzen am 14. April 2016 

94 II Nichtöffentliche Vernehmung der Zeugen André Treuenfels und Ulrich Berzen am 14. April 2016 

96 I Öffentliche Vernehmung der Zeugen Folker Berfuß und Dr. Klaus Rogner am 28. April 2016 

96 II Nichtöffentliche Vernehmung des Zeugen Dr. Klaus Rogner am 28. April 2016 

98 I Öffentliche Vernehmung der Zeugen Frank Wingerath und Wilhelm Dettmer am 12. Mai 2016 

98 II Nichtöffentliche Vernehmung des Zeugen Frank Wingerath am 12. Mai 2016 

100 I Öffentliche Vernehmung der Zeugen Dr. Burkhard Even, Henrik Isselburg und Dr. Dieter Romann am 2. Juni 2016 

100 II Nichtöffentliche Vernehmung des Zeugen Henrik Isselburg am 2. Juni 2016 

102 I Öffentliche Vernehmung der Zeugen Heinz Fromm und Dr. Hans-Georg Maaßen am 9. Juni 2016 

104 I Öffentliche Vernehmung der Zeugen Andreas Könen und Martin Schallbruch am 23. Juni 2016 

104 II Nichtöffentliche Vernehmung des Zeugen Andreas Könen und Dr. Burkhard Even am 23. Juni 2016 

106 I Öffentliche Vernehmung des Zeugen Stefan Kaller am 7. Juli 2016 

106 II Nichtöffentliche Vernehmung des Zeugen Stefan Kaller am 7. Juli 2016 

108 I 
Vernehmung der Sachverständigen Timothy H. Edgar, Ashley Gorski, Dr. Morton H. Halperin, Dr. Christopher So-
ghoian und Amie Stepanovich am 7. September 2016 

110 I Öffentliche Vernehmung der Zeugen R. C., BND und U. P., BND am 22. September 2016 

110 II Nichtöffentliche Vernehmung der Zeugen R. C., BND und U. P., BND am 22. September 2016 

112 I Öffentliche Vernehmung der Zeugen D. B., BND und B. R., BND am 29. September 2016 

V
orabfassung - w

ird durch die endgültige F
assung ersetzt.



Deutscher Bundestag � 18. Wahlperiode � 1795 � Drucksache 18/12850

Protokoll-Nr. Gegenstand der Sitzung 

114 I 
Öffentliche Vernehmung der Zeugen Gabriele Löwnau, Friederike Nökel, Albert Karl und Jan Bernard am 20. Okto-
ber 2016 

114 II Nichtöffentliche Vernehmung der Zeugin Friederike Nökel am 20. Oktober 2016 

116 I Öffentliche Vernehmung der Zeugen R. U., BND und T. P., BND am 10. November 2016 

116 II Nichtöffentliche Vernehmung der Zeugen R. U., BND und T. P., BND am 10. November 2016 

118 I Öffentliche Vernehmung der Zeugen W. K., BND und Dr. Ansgar Heuser am 24. November 2016 

118 II Nichtöffentliche Vernehmung der Zeugen W. K., BND, Dr. Ansgar Heuser und D. B., BND am 24. November 2016 

120 I Vernehmung der Sachverständigen Richard Aldrich, David Anderson, Silkie Carlo und Ben Jaffey am 1. Dezember 2016 

121 I Öffentliche Vernehmung der Zeugen Dr. H. F., BND und Guido Müller am 1. Dezember 2016 

121 II Nichtöffentliche Vernehmung der Zeugen Dr. H. F., BND und Guido Müller am 1. Dezember 2016 

122 I Vernehmung der Sachverständigen Eric King und Caroline Wilson Palow am 15. Dezember 2016 

124 I Öffentliche Vernehmung des Zeugen Hartmut Pauland am 15. Dezember 2016 

124 II Nichtöffentliche Vernehmung des Zeugen Hartmut Pauland am 15. Dezember 2016 

126 I Öffentliche Vernehmung des Zeugen Gerhard Schindler am 19. Januar 2017 

126 II Nichtöffentliche Vernehmung der Zeugen Gerhard Schindler, B. R., BND und K. M., BND am 19. Januar 2017 

128 I Öffentliche Vernehmung der Zeugen Günter Heiß und Ronald Pofalla, Bundesminister a. D. am 26. Januar 2017 

130 I 
Öffentliche Vernehmung der Zeugen Klaus-Dieter Fritsche, Bundesminister Peter Altmeier, MdB und Steffen Seibert 
am 13. Februar 2017 

131 I Öffentliche Vernehmung der Zeugin Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, MdB am 16. Februar 2017 
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II. Sachverständigengutachten

 

 Sachverständige/r Titel 
Beweisbe-

schluss 
Eingang schriftli-
ches Gutachten 

1.  Dr. Sandro Gaycken 
Sachverständigengutachten �IT-Infrastruktur" zur An-
hörung des 1. Untersuchungsausschusses 

SV-1 19. Juni 2014 

2.  Prof. Dr. Michael Waidner 
Stellungnahme zur Anhörung des NSA-Untersu-
chungsausschusses am 26. Juni 2014 

SV-1 20. Juni 2014 

3.  
Dr. Christopher  
Soghoian 

Written Remarks for the German Parliament Commit-
tee of Inquiry / Schriftliche Stellungnahme für den 
1. Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundesta-
ges 

SV-1 26. Juni 2014 

4.  
Prof. Dr. Wolfgang  
Hoffmann-Riem 

Stellungnahme zur Anhörung des NSA-Untersu-
chungsausschusses am 22. Mai 2014 

SV-2 16. Mai 2014 

5.  
Prof. em. Dr. Dres. h. c. Hans-
Jürgen Papier 

Gutachtliche Stellungnahme Beweisbeschluss SV-2 
des 1. Untersuchungsausschusses des Deutschen Bun-
destages der 18. Wahlperiode 

SV-2 16. Mai 2014 

6.  Prof. Dr. Matthias Bäcker 
Erhebung, Bevorratung und Übermittlung von Tele-
kommunikationsdaten durch die Nachrichtendienste 
des Bundes 

SV-2 16. Mai 2014 

7.  Prof. Dr. lan Brown 
Legal situation in the USA and the UK / Nationale Re-
gelungslage in den Vereinigten Staaten von Amerika 
und in Großbritannien 

SV-3 30. Mai 2014 

8.  Prof. Russell A. Miller 
Report on the Legal Situation in the United States / 
Gutachten zur Rechtslage in den Vereinigten Staaten 

SV-3 2. Juni 2014 

9.  Dr. Helmut Philipp Aust 
Stellungnahme zur Sachverständigenanhörung am 
5. Juni 2014 

SV-4 28. Mai 2014 

10.  Prof. Dr. Stefan Talmon 
Sachverständigengutachten gemäß Beweisbeschluss 
SV-4 des 1. Untersuchungsausschusses des Deut-
schen Bundestages der 18. Wahlperiode 

SV-4 3. Juni 2014 

11.  Prof. em. Douwe Korff 

Expert opinion prepared for the Committee of Inquiry 
of the Bundestag into the "5EYES" global surveillance 
systems revealed by Edward Snowden / Sachverstän-
digengutachten, erstellt für den 1. Untersuchungsauss-
chuss des Bundestages zu den von Edward Snowden 
aufgedeckten globalen Überwachungssystemen 
"5EYES" 

SV-4 4. Juni 2014 

12.  Dr. Dale Benjamin Scott Expert Statement / Sachverständigengutachten SV-6 16. Juli 2015 

13.  Dr. Ben Hayes 
The Public Debate in the United Kingdom / Die öffent-
liche Debatte im Vereinigten Königreich 

SV-7 16. Juli 2015 
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 Sachverständige/r Titel 
Beweisbe-

schluss 
Eingang schriftli-
ches Gutachten 

14.  
Prof. Richard J.  
Aldrich 

The UK intelligence community before and after 
Snowden 

SV-7 6. Oktober 2015 

15.  Prof. Dr. Peter A. Kraus 

Die parlamentarische, öffentliche und wissenschaftli-
che Debatte in Kanada zu den Fragen der Tätigkeit der 
kanadischen Nachrichtendienste, deren parlamentari-
scher Kontrolle und des Schutzes der Privatheit seit den 
Enthüllungen von Edward Snowden 

SV-8 7. Oktober 2015 

16.  Prof. Dr. Stephan Bierling 

Eingehende Darstellung der parlamentarischen, öffent-
lichen und wissenschaftlichen Debatte in Australien zu 
den Fragen der Tätigkeit der eigenen Nachrichtendien-
ste, deren parlamentarischer Kontrolle und des Schut-
zes der Privatheit seit den Enthüllungen von Edward 
Snowden, einschließlich Zusammenstellung wesentli-
cher Dokumente, Erklärungen und sonstiger Veröffent-
lichungen von Regierung, Parlament, NGOs oder an-
deren Akteuren in diesem Bereich 

SV-9 15. Juni 2015 

17.  
Prof. Robert G.  

Patman 
A Report on The Public Impact of the Snowden Reve-
lations in New Zealand 

SV-10 28. November 2014 

18.  Dr. Kurt Graulich 

Nachrichtendienstliche Fernmeldeaufklärung mit Se-
lektoren in einer transnationalen Kooperation � Prü-
fung und Bewertung von NSA-Selektoren nach Maß-
gabe des Beweisbeschlusses BND-26 

SV-11 29. Oktober 2015 

19.  Kay Rechthien 

Darstellung der technischen Gegebenheiten bei der pa-
ketvermittelten Übertragung von Telekommunikati-
onsdaten auf der Ebene sogenannter �Autonomer Sy-
steme� (AS), die in einem globalen �Internet Exchange 
Point� (IXP) verbunden sind, einschließlich der techni-
schen Hintergründe und der technischen Entwicklung 
der IP-Übertragungsverfahren sowie der Darstellung 
der technischen Beschaffenheit der gemäß § 27 Abs. 2 
TKÜV bzw. zur strategischen Überwachung von Aus-
land-Ausland-Telekommunikationsverkehren auszu-
leitenden Daten und der Möglichkeiten der regionalen 
Zuordnung dieser ausgeleiteten Kommunikationsda-
ten. 

SV-13 4. Oktober 2016 

20.  Prof. Dr. Gabi Dreo Rodosek 

Darstellung der technischen Gegebenheiten bei der pa-
ketvermittelten Übertragung von Telekommunikati-
onsdaten auf der Ebene sogenannter ,,Autonomer Sy-
steme� (AS), die in einem sogenannten globalen ,,In-
ternet Exchange Point�(IXP) verbunden sind, ein-
schließlich der technischen Hintergründe und der tech-
nischen Entwicklung der IP-Übertragungsverfahren 
sowie Darstellung der technischen Beschaffenheit der 
gemäß § 27 Abs. 2 TKÜV bzw. zur strategischen Über-
wachung von Ausland-Ausland-Telekommunikations-
verfahren auszuleitenden Daten und der Möglichkeiten 
der regionalen Zuordnung dieser ausgeleiteten Kom-
munikationsdaten 

SV-13 30. September 2016 

21. Prof. Dr. Hannes Federrath
Darstellung der Möglichkeiten, mithilfe von - ggf. auch 
personenbezogenen - Daten eine Lokalisierung bzw.
Ortung von Personen durchzuführen 

SV-14 19. September 2016 

22.  Morton H. Halperin 
Statement of Morton H. Halperin before the Bundestag 
1st Committee of Inquiry, September 8th 2016 

SV-15 2. September 2016 
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 Sachverständige/r Titel 
Beweisbe-

schluss 
Eingang schriftli-
ches Gutachten 

23.  Ashley Gorski Testimony of Ashley Gorski SV-15 5. September 2016 

24.  Amie Stepanovich 
Written Remarks for the German Parliament Commit-
tee of Inquiry 

SV-15 7. September 2016 

25.  James A. Lewis --- SV-16 26. August 2016 

26.  Timothy H. Edgar 

Surveillance Reform After Snowden 

und  

Go Big, Go Global � subject the NSA�s overseas pro-
grams to judicial review  

SV-16 5. September 2016 

27.  Prof. Richard J. Aldrich 
Summary of key points that might be made while giv-
ing evidence 

SV-17 17. November  2016 

28.  David Anderson 
A Question of Trust, Report of the investigatory pow-
ers review und  

Report of the bulk powers review 
SV-17 1. Dezember 2016 

29.  Ben Jaffey Written note to Bundestag Committee of Inquiry SV-18 30. November 2016 

30.  Prof. Dr. Franziska Boehm 
Sachverständigengutachten zur Anhörung des 1. Un-
tersuchungsausschusses des Deutschen Bundestages 
der 18. Wahlperiode zum Thema: �Wie bzw. auf wel-
che unterschiedliche Art und Weise wird der Begriff 
der Verkehrs- und Nutzungsdaten wissenschaftlich im 
technischen und juristischen Kontext gebraucht? Wie 
ist dieser vom Begriff der Metadaten abzugrenzen?� 

SV-19a 28. Februar 2017 

31.  Prof. Dr. Rainer Böhme 

32.  Dr. Kurt Graulich 
Zur rechtlichen Beurteilung von Verkehrs-, Nutzungs- 
und Metadaten 

SV-19b 28. Februar 2017 

33.  Prof. Dr. Dieter Kranzlmüller 

Wie bzw. auf welche unterschiedliche Art und Weise 
wird der Begriff der Verkehrs- und Nutzungsdaten wis-
senschaftlich im technischen und juristischen Kontext 
gebraucht? Wie ist dieser vom Begriff der Metadaten 
abzugrenzen? 

SV-19b 2. März 2017 
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III. Bericht der sachverständigen Vertrauensperson Dr. Kurt Graulich

Der vom Ausschuss als sachverständige Vertrauensperson benannte Richter am Bundesverwaltungsgericht a. D. 

Dr. Kurt Graulich hat unter dem Datum des 23. Oktober 2015 einen Bericht mit dem Titel �Nachrichtendienstli-

che Fernmeldeaufklärung mit Selektoren in einer transnationalen Kooperation� erstellt, der dem Ausschuss in 

einer offenen sowie in einer als STRENG GEHEIM eingestuften Version übermittelt worden ist [siehe dazu Erster 

Teil B.III.5.d)]. Die offene Version jenes Berichts ist als Anlage beigefügt. 
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IV. Ausgewählte Dokumente zum Ersten und Zweiten Teil des Berichts 

1. Zum Ersten Teil 

Dokument Materialie Inhalt 

VT01 
MAT A AA-1/1i, Bl. 477 

(1 Blatt) 
Vermerk des Auswärtigen Amts vom 6. Dezember 2013 

betreffend den Schutz des Menschenrechts auf Privatsphäre in der digitalen Welt 

VT02 
MAT A AA-1/1p,  

Bl. 110-113 

Internes Schreiben des Auswärtigen Amtes von Januar 2014 

betreffend den Vorschlag zur Einholung eines Gutachtens des Internationalen Ge-
richtshofs zur Anwendbarkeit des VN-Zivilpakts im Cyberraum 

VT03 MAT A BfV-24 (2 Blatt) 
Übersendungsschreiben des BMI vom 22. Juli 2016 

betreffend die Beiziehung des Abschlussberichts der SAW TAD 

VT04 
MAT A BK-1/4x,  

Bl. 149-151 

Interne Verfügung des Bundeskanzleramts vom 31. Oktober 2013 

betreffend den Schutz der digitalen Privatsphäre durch den Internationalen Pakt über 
bürgerliche und politische Rechte (IPBPR) der VN - Initiative für eine Resolution 
im 3. Ausschuss der VN-Generalversammlung 

VT05 

MAT A BND-12/1 (2 Blatt) 
(VS-NfD � zur Veröffentli-

chung mit dem Abschlussbe-
richt in der beigefügten Fassung 

freigegeben) 

Schreiben des Bundeskanzleramts an den Ausschuss vom 18. September 2014 

betreffend die Aufforderung zur Vorlage von Dokumenten und Daten, die bei 
Marcus R. sichergestellt wurden oder bei denen Tatsachen die Annahme rechtferti-
gen, Marcus R. sie an unbefugte Dritte weitergegeben hat bzw. weitergeben wollte 

VT06 

MAT A BND-45, Bl. 1 (1 Blatt) 
(VS-NfD � zur Veröffentli-

chung mit dem Abschlussbe-
richt in der beigefügten Fassung 

freigegeben) 

Übersendungsschreiben des Bundeskanzleramts vom 11. November 2015 

betreffend den Beweisbeschluss BND-45 (hier: keine Anerkennung einer Rechts-
pflicht zur Vorlage) 
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2. Zum Zweiten Teil Kapitel A 

Dokument Materialie Inhalt 

A01 
MAT A BMVg-1/2b_2, Bl. 13-

16 
Bericht des BMVg zur Anwendung des �Planning Tool for Resource Integration, 
Synchronisation an Management (PRISM)� in Afghanistan seit 2011 

A02 
MAT A BMVg-1/2b_2, Bl. 64-

66 
Sachstandsbericht des BMVg zu dem elektronischen Kommunikationssystem 
PRISM vom 17. Juli 2013 
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3. Zum Zweiten Teil Kapitel B 

Dokument Materialie Inhalt 

B01 
MAT A AA-3/3a,  

Bl. 151-153 
E-Mail vom 17. Juli 2013 

B02 

MAT A AA-3/3a,  
Bl. 156-160 (VS-NfD � zur 

Veröffentlichung mit dem Ab-
schlussbericht in der beigefüg-

ten Fassung freigegeben) 

Notenentwurf vom 17. Juli 2013 

B03 

MAT A BfV-24, Bl. 1-2 (VS-
NfD � zur Veröffentlichung mit 

dem Abschlussbericht in der 
beigefügten Fassung freigege-

ben) 

Übersendungsschreiben des BMI vom 22. Juli 2016 

betreffend die Beiziehung des Abschlussberichts der SAW TAD 

B04 
MAT A BK-1/5b_6, Bl. 123-

124 und 125-126 

Schreiben der Bundesjustizministerin an die britische Secretary of State for the 
Home Department und den britischen Secretary of State for Justice vom 24. Juni 
2013 

B05 
MAT A BK-1/5b_6, Bl. 164-

169 
Chronologie der wesentlichen Aufklärungsschritte zu NSA/PRISM und 
GCHQ/TEMPORA des Bundeskanzleramt 

B06 
MAT A BMI-1/10r_10, Bl. 16-

17 
Sprechzettel des BMI für den 20. Februar 2014 

B07 
MAT A BMI-1/11c, Bl. 249-

255 (Parallelfundstelle: MAT A 
BMI-1/11e_6, Bl. 41-47) 

Programm für einen besseren Schutz der Privatsphäre, Fortschrittsbericht des BMI 
vom 8. August 2013 

B08 MAT A BMI-1/11c, Bl. 28 Interne E-Mail des BMI vom 5. August 2013 

B09 MAT A BMI-1/8b_10, Bl. 123 Interne Übersicht des BMI 

B10 

MAT A GBA-1f, Bl. 14-15 
(VS-NfD � zur Veröffentli-

chung mit dem Abschlussbe-
richt in der beigefügten Fassung 

freigegeben) 

Interner Vermerk des GBA vom 24. Oktober 2013 

B11 MAT A GBA-1f, Bl. 240 
Transskript eines Auszugs des Interviews mit US-Präsident Barack Obama vom 
18. Januar 2014 

B12 MAT A GBA-1f, Bl. 71 Schreiben des Spiegel-Chefredakteurs vom 28. Januar 2014 

B13 MAT A GBA-1f, Bl. 72 Schreiben des Präsidenten des BfV an den Spiegel vom 15. Januar 2014 
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4. Zum Zweiten Teil Kapitel C 

Dokument Materialie Inhalt 

C01 MAT A AA-1/1t, Bl. 7-11 Unterrichtungsvorlage vom 9. Oktober 2013, Cyber-Außenpolitik 

C02 MAT A AA-1/2a NEU, Bl. 29c 
Anhang der E-Mail vom 14. Januar 2014, 10:42 Uhr mit Vorschlägen für Presse-
sprache - No Spy Abkommen  

C03 
MAT A AA-1/5p,  

Bl. 243-246 
Vorlage vom 28. Januar 2014 für den Bundesaußenminister, Transatlantischer Cyber 
Dialog 

C04 MAT A AA-1/7e, Bl. 19-20 E-Mail vom 1. August 2013, Sachstandsanfrage  

C05 
MAT A BK-1/1b_4, Bl. 271-

276 
Antwortentwurf vom 28. Oktober 2013 

C06 MAT A BK-1/3a_12, Bl. 41-42 Pressestatement vom 24. Oktober 2013 von Kanzleramtsminister Ronald Pofalla  

C07 MAT A BK-1/3a_12, Bl. 60-79 
Chronologie vom 28. Oktober 2013 der wesentlichen Aufklärungsschritte zu 
NSA/PRISM und GCHQ/TEMPORA  

C08 
MAT A BK-1/3a_6, Bl. 129-

131 
Vorlage für die Bundeskanzlerin vom 10. Juli 2013  

C09 MAT A BK-1/4j, Bl. 52-81 
Protokoll der PK vom 19. Juli 2013 der Bundeskanzlerin zu Aktuellen Themen der 
Innen- und Außenpolitik  

C10 MAT A BK-1/5a_1, Bl. 48-55 
Fortschrittsbericht vom 14. August 2013, Maßnahmen für einen besseren Schutz der 
Privatsphäre 

C11 MAT A BK-1/7b_9, Bl. 26 
Sprechzettel vom 17. Dezember 2013, reaktiv zu aktueller Presseberichterstattung 
zu �No-Spy�-Vereinbarung mit den USA  

C12 MAT A BMI-1/10j_5, Bl. 30-31 
Antwortentwurf vom 1. November 2013 auf eine Schriftliche Frage des Abgeordne-
ten Hans-Christian Ströbele 

C13 
MAT A Bot-1/2b_3, Bl. 114-

115 
Vorläufige Bewertung der NSA-Rede von Präsident Barack Obama am 17.01.2014 
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5. Zum Zweiten Teil Kapitel E 

Dokument Materialie Inhalt 

E01 
MAT A BfV-1/5, Bl. 8 sowie 

Bl. 27-30 

Antwort der Bundesregierung vom 14. August 2013 auf eine Kleine Anfrage der 
Fraktion der SPD, 
BT-Drs. 17/14560 

E02 MAT A BND-1/8a_2, Bl. 37 
Stellungnahme des BfV vom 21. Juli 2013 zum Spiegel-Artikel �Der fleißige Part-
ner� vom 22. Juli 2013 
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6. Zum Zweiten Teil Kapitel F 

Dokument Materialie Inhalt 

F01 
MAT A BfDI-1/2_Vf, Bl. 8-9 

(ohne Anlagen offen) 
Schreiben des Bundeskanzleramts vom 23. August 2013

F02 MAT A BK-1/4n, Bl. 18-19 E-Mail vom 22. Januar 2014 

F03 
MAT A BK-1/6b,  

Bl. 292-293 
Ergebnisprotokoll des Referats 601 vom 25. November 2013 

F04 MAT A BK-1/6b, Bl. 69 Vermerk der Zeugin Christina Polzin vom 6. August 2013 

F05 

MAT A BK-1/6b, Bl. 72-75 
(VS-NfD � zur Veröffentli-

chung mit dem Abschlussbe-
richt in der beigefügten Fassung 

freigegeben) 

Kurzgutachten zur Weitergabe von Metadaten an AND außerhalb des Anwendungs-
bereiches des G 10 

F06 

MAT A BK-1/6b, Bl. 76-78 
(VS-NfD � zur Veröffentli-

chung mit dem Abschlussbe-
richt in der beigefügten Fassung 

freigegeben) 

Leitungsvorlage des Zeugen Günter Heiß vom 7. August 2013 

F07 MAT A BK-1/6b, Bl. 82-87 Bewertung des Kurzgutachtens des BND zur Weitergabe von Metadaten an AND 

F08 

MAT A BK-32/4, Bl. 53-54 
(VS-NfD � zur Veröffentli-

chung mit dem Abschlussbe-
richt in der beigefügten Fassung 

freigegeben) 

Schreiben PräsBND vom 18. März 2015 an Dr. H. F. (Beauftragung mit Leitung ei-
ner Prüfgruppe) 

F09 

MAT A BK-32/4, Bl. 55-56 
(VS-NfD � zur Veröffentli-

chung mit dem Abschlussbe-
richt in der beigefügten Fassung 

freigegeben) 

Schreiben PräsBND an BfDI vom 3. März 2015 (Einhaltung und Förderung des Da-
tenschutzes in der Abteilung TA des BND) 

F10 
MAT A BND-1/13d, Bl. 280-

281 
Antwortentwurf zur Anfrage der TAZ vom 2. August 2013 zur strategischen FmA 
des BND 

F11 

MAT A BND-40a, Bl. 107 (VS-
NfD � zur Veröffentlichung mit 

dem Abschlussbericht in der 
beigefügten Fassung freigege-

ben) 

E-Mail des Referats 601 im Bundeskanzleramt vom 5. August 2013 

F12 
MAT A BND-40a,

Bl. 108-110 
Weisung des Bundeskanzleramts vom 13. Juli 1995 

F13 

MAT A BND-40a, Bl. 133 (VS-
NfD � zur Veröffentlichung mit 

dem Abschlussbericht in der 
beigefügten Fassung freigege-

ben) 

Telefonvermerk des Sachgebiets ZYFD im BND vom 5. August 2013 
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7. Zum Zweiten Teil Kapitel H 

Dokument Materialie Inhalt 

H01 

MAT A AA-1/3a, Bl. 81 (VS-
NfD � zur Veröffentlichung mit 

dem Abschlussbericht in der 
beigefügten Fassung freigege-

ben) 

Vermerk des Auswärtigen Amts vom 10. Juni 2013 zur völkerrechtlichen Bewertung 
des Einsatzes unbemannter Luftfahrzeuge 

H02 MAT A BfV-21/1, Bl. 5-10 
Vermerk zur völkerrechtlichen Bewertung des Referats V I 4 des BMI vom 1. No-
vember 2010 

H03 
MAT A AA-3/1b_3, Bl. 141-

142 
E-Mail des Referats 500 des Auswärtigen Amtes zu einer Vorlage an den GBA vom 
30. Oktober 2013 

H04 

MAT A AA-3/1f_1, Bl. 130-
132 (VS-NfD � zur Veröffentli-

chung mit dem Abschlussbe-
richt in der beigefügten Fassung 

freigegeben) 

Leitungsvorlage der Abteilungen 5 und 2 des Auswärtigen Amtes vom 31. Oktober 
2013 

H05 
MAT A NW-2/2a,  

Bl. 254-277 
Urteil des VG Köln vom 27. Mai 2015 zum Aktenzeichen 3 K 5625/14 

H06 
MAT A GBA-5c,  

Bl. 158-226 
Einstellungsverfügung des GBA vom 16. April 2010 zum Aktenzeichen 3 BJs 6/10-
4 

H07 
MAT A GBA-5c, 

Bl. 122-157 
Einstellungsverfügung des GBA vom 20. Juni 2013 zum Aktenzeichen 3 BJs 7/12-
4 

H08 
MAT A GBA-5c,  

Bl. 286-298 
Einstellungsverfügung des GBA vom 24. September 2013 zum Aktenzeichen 3 ARP 
84/13-4 

H09 

MAT A BMI-21/1, Bl. 1 (VS-
NfD � zur Veröffentlichung mit 

dem Abschlussbericht in der 
beigefügten Fassung freigege-

ben) 

Erlass des Zeugen Dr. Dieter Romann vom 24. November 2010 

H10 

MAT A AA-3/2, Bl. 52 (VS-
NfD � zur Veröffentlichung mit 

dem Abschlussbericht in der 
beigefügten Fassung freigege-

ben) 

Hintergrundpapier des Auswärtigen Amtes zu AFRICOM und AOC aus dem Juni 
2013 

H11 

MAT A BK-2/8f, Bl. 28 (VS-
NfD � zur Veröffentlichung mit 

dem Abschlussbericht in der 
beigefügten Fassung freigege-

ben) 

E-Mail des Zeugen Albert Karl an den Leiter des Leitungsstabes des BND vom 25. 
November 2013 

H12 

MAT A AA-3/1a_2, Bl. 234-
238 (VS-NfD � zur Veröffentli-

chung mit dem Abschlussbe-
richt in der beigefügten Fassung 

freigegeben) 

Vermerk der Referate 503 und 504 des Auswärtigen Amtes vom 26. Augst 2013 zur 
Vorbereitung einer Sitzung der G 10-Kommission

H13 MAT A BK-1/7a_2, Bl. 144-
147 (VS-NfD � zur Veröffentli-

Leitungsvorlage des Auswärtigen Amtes vom 2. August 2013 
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Dokument Materialie Inhalt 

chung mit dem Abschlussbe-
richt in der beigefügten Fassung 

freigegeben) 

H14 MAT A BMVg-1/4g_3, Bl. 114 Schreiben des Zeugen Dr. Martin Ney vom 17. Dezember 2013 

H15 
MAT A AA-3/3h,  

Bl. 138-139 
Gebilligter Anschreibensentwurf des Auswärtigen Amtes vom 7. März 2014 

H16 
MAT A BMI-1/6g_1, Bl. 136-

139 
Stellungnahme des Bundespolizeipräsidiums vom 25. Juni 2008 zu einer Parlamen-
tarischen Anfrage des Abg. Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

H17 
MAT A BMI-1/6g_1, Bl. 228-

231 
Vermerk und Hintergrundinformation des BMI vom 27. November 2013 zur Fest-
nahme des A. S. 
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E. Abkürzungsverzeichnis 

5-Eyes Five Eyes-Staaten. 

AA Auswärtiges Amt. 

AB Arbeitsbereich. 

ABG Auftragsbautengrundsätze. 

Abg. Abgeordnete/r. 

Abs. Absatz. 

Abt. Abteilung. 

ACLU American Civil Liberties Union. 

a. D. außer Dienst. 

A-Drs. Ausschussdrucksache. 

AEMR Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen. 

AfO Ausschuss für Organisationsfragen. 

AFRICOM Africa Command. 

AG Arbeitsgruppe. 

AG Aktiengesellschaft. 

AG Attorney General. 

AL Abteilungsleiter. 

AMD Air Mobility Division.

AMK Amt für Militärkunde. 

AND Ausländischer Nachrichtendienst. 

ANSO Afghanistan NGO-Safety Office 

ANT Advanced Network Technology. 

AO Anordnung. 

AoA Angle of Arrival. 

AOC Air and Space Operations Center. 

AOR Area of Responsibility. 

APB Auftragsprofil der Bundesregierung. 

APT Advanced Persistent Threat. 

ASD Australian Signals Directorate. 

AuKo Auftragssteuerung und Koordination. 
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AUMF Authorization for Use of Military Forces. 

BAMF Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. 

BAS Bad Aibling Station. 

BBN Bonner Behörden Netz.

BDSG Bundesdatenschutzgesetz. 

BfD Bundesbeauftragter für den Datenschutz. 

BfDI Bundesbeauftragte/r für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. 

BfV Bundesamt für Verfassungsschutz. 

BG Brigadegeneral. 

BGBl. Bundesgesetzblatt. 

BK Bundeskanzleramt. 

BKA Bundeskriminalamt. 

Bl. Blatt. 

BM Bundesminister. 

BMI Bundesministerium des Innern. 

BMVg Bundesministerium der Verteidigung. 

BMWi Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. 

BND Bundesnachrichtendienst. 

BNDG Gesetz über den Bundesnachrichtendienst. 

BRD Bundesrepublik Deutschland. 

BRat Bundesrat. 

BReg Bundesregierung. 

BSI Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. 

BSIG Gesetz über das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. 

BT Deutscher Bundestag. 

BT-Drs. Bundestagsdrucksache. 

BT-PlPr. Plenarprotokoll des Deutschen Bundestages. 

BTS Base Transceiver Station. 

BVerfG Bundesverfassungsgericht. 

BVerfGE Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes. 

BVerfSchG Gesetz über die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in Angelegen-
heiten des Verfassungsschutzes und über das Bundesamt für Verfassungs-
schutz. 

BVN Bundesverwaltungsnetz. 
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Bzgl. Bezüglich. 

CA-B Sonderbeauftragter für Cyber-Außenpolitik. 

CALEA Communications Assistance for Law Enforcement Act. 

CBP US Customs and Border Protection.

CCE Center for Content Extraction. 

CC ITÜ Kompetenzzentrum Informationstechnische Überwachung. 

Cell ID Cell Identification. 

CEO Chief Executive Officer. 

CERT Computer Emergency Response Team. 

CES Cryptanalysis and Exploitation Services. 

CGG Combined Group Germany. 

ChefBK Chef des Bundeskanzleramtes. 

CI Counterintelligence. 

CIA Central Intelligence Agency. 

CIF Commander´s In-extremis Forces. 

CJTF-HOA Combined Joint Task Force-Horn of Africa. 

CN Counternarcotics. 

CND Computer Network Defense. 

COCOM Combatant Command. 

COD Combat Operations Division. 

COMINT Communication Intelligence. 

COR Contact Officer´s Representative. 

CP Counterproliferation. 

CPD Combat Plans Division. 

CPI Critical Program Information. 

CPU Computing Processing Unit. 

CSC Computer Science Corporation. 

CSEC Communications Security Establishment Canada. 

CSIS Canadian Security Intelligence Service. 

CSS Central Security Service. 

CT Counter Terrorism. 

Cyber-AZ Nationales Cyber-Abwehrzentrum. 

D/CIA Director of the Central Intelligence Agency. 
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DA Deployed Analyst. 

DA Dienstanweisung. 

DA-EE Dienstanweisung für Einzelentscheider. 

DAFIS DatenFilterungsSystem.

DAO Dateianordnung. 

DASD Deputy Assistant Secretary of Defence. 

DCI Director of Central Intelligence. 

DCOM Deputy Command(er). 

DCT Decisive Counter Terrorism. 

DDR Deutsche Demokratische Republik. 

DEU Deutschland/deutsch. 

DGS Distributed Ground System. 

DHS Department of Homeland Security. 

DIA Defense Intelligence Agency. 

DIB Defense Industrial Base. 

DIM Deutsches Institut für Menschenrechte. 

Dir Direktor. 

DIRNSA Director of the National Security Agency. 

DISA Defense Information Systems Agency. 

DNI Director of National Intelligence. 

DNI Digital Network Intelligence. 

DNR Dial Number Recognition. 

DO Directorate of Operations. 

DOCPER Department of Defense Contractor Personnel Office. 

DoD Department of Defense. 

DOI Deutschland Online Infrastruktur. 

DOJ Department of Justice. 

DoS Department of State. 

DPA Data Protection Act 1998. 

DPM Deputy Program Manager. 

Dr. Doktor. 

DRIPA Data Retention and Investigatory Powers Act 2014. 

DSA Digital Signature Algorithm. 

V
orabfassung - w

ird durch die endgültige F
assung ersetzt.



Deutscher Bundestag � 18. Wahlperiode � 1813 � Drucksache 18/12850

DSL Digital Subscriber Line. 

DSS Defense Security Service. 

DSSO Defense Security Standards Organisation. 

dt. deutsch.

DTAG Deutsche Telekom AG. 

DV Dienstvorschrift. 

DV-System Datenverarbeitungs-System. 

DVD Digital Versatile Disc. 

EADS European Aeronautic Defence and Space. 

ECC European Cryptologic Center. 

ECI Exceptionally Controlled Information. 

EFI Erweiterte Fachunterstützung Internet. 

EGMR Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte. 

ELINT Electronic Intelligence. 

EloKa Elektronische Kampfführung. 

EMEA Europe, the Middle East, and Africa. 

EMRK Europäische Menschenrechtskonvention. 

EO Executive Order. 

ESOC European Security Operations Center. 

ETC European Technical Center. 

ETSI European Telecommunications Standards Institute. 

EU Europäische Union. 

EUCOM European Command. 

EuGH Europäischer Gerichtshof. 

EUMC European Union Military Committee. 

EUMS European Union Military Staff. 

e. V. eingetragener Verein. 

FAA FISA Amendments Act. 

FATA Federally Administered Tribal Areas. 

FAQ Frequently Asked Questions. 

FBI Federal Bureau of Investigations. 

FCO Foreign & Commonwealth Office. 

FFRDC  Federally Funded Research and Development Centers. 
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FISA Foreign Intelligence Surveillance Act. 

FISC Foreign Intelligence Surveillance Court. 

FICS-R Foreign Intelligence Surveillance Court of Review. 

FISINT Foreign Instrumentation Signals Intelligence.

FmA Fernmeldeaufklärung. 

Fn. Fußnote. 

FOB Field Operation Base. 

FOC Full Operational Capability. 

FOIA Freedom of Information Act. 

FOUO For Official Use Only. 

FVEY Five Eyes. 

G 10-TKÜ Telekommunikationsüberwachung im Rahmen des Artikel 10-Gesetzes. 

GAO Global Access Operations. 

GBA Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof. 

GCHQ Government Communications Headquarters. 

GCSB Government Communications Security Bureau. 

gem. gemäß. 

GG Grundgesetz. 

ggf. gegebenenfalls. 

GGO Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien. 

GIZ Gemeinsames Internetzentrum. 

GO Geschäftsordnung. 

GO-BT Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages. 

GPS Global Positioning System. 

GPU Graphics Processing Unit. 

GSB Geheimschutzbeauftragter. 

GSM Global System for Mobile Communications. 

GSO-BT Geheimschutzordnung des Deutschen Bundestages. 

HA Humanitarian Assistance. 

HALE High Altitude Long Endurance. 

HBW Hauptstelle für Befragungswesen. 

HPSCI House Permanent Select Committee on Intelligence. 

HR Human Ressources. 
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H. R. House of Representatives. 

HRA Human Rights Act 1998. 

HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure. 

HUMINT Human Intelligence. 

IA Information Assurance. 

IAD Information Assurance Directorate. 

IAP Immigration Advisory Program. 

IBU Islamische Bewegung Usbekistans. 

IC Intelligence Community. 

ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. 

i. d. R. in der Regel. 

IEDs Improvised Explosive Devices. 

IETF Internet Engineering Task Force. 

IKT Informations- und Kommunikationstechnik. 

IMAP Internet Message Access Protocol. 

IMEI International Mobile Equipment Identity. 

IMINT Imagery Intelligence. 

IMSI International Mobile Subscriber Identity. 

IMU Islamic Movement of Uzbekistan. 

INBE Inhaltliche Bearbeitung. 

INCS INCENSER. 

INTREP Intelligence Report. 

IoCC  Interception of Communications Commissioner. 

IPA Investigatory Powers Act. 

IPBPR Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte. 

IPCfNI Investigatory Powers Commissioner for Northern Ireland. 

IPT Investigatory Powers Tribunal. 

IRG Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen. 

IRTL Independent Reviewer of Terrorism Legislation. 

ISA Intelligence Services Act 1994. 

ISAF International Security Assistance Force. 

ISC Intelligence Services Commissioner. 

ISR Intelligence, Surveillance and Reconnaissance. 
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IT Information Technology. 

IT Informationstechnik. 

ITO Informationstechnische Operationen. 

IT-SiM IT-Sicherheitsmanagement. 

IVBB Informationsverbund Berlin-Bonn. 

IVBV Informationsverbund der Bundesverwaltung. 

i. V. m. in Verbindung mit. 

JAC Joint Analysis Center. 

JIS Joint Issues Staff. 

JSA Joint SIGINT Activity. 

JTAC Joint Tactical Air Controller. 

KAST Kurzfristige Auftragssteuerung. 

km Kilometer. 

KRITIS Kritische Infrastrukturen. 

KS-CA Koordinierungsstab für Cyber-Außenpolitik. 

LAN Local Area Network. 

lfd. laufende/n. 

LTE Long Term Evolution. 

MAD Militärischer Abschirmdienst. 

MALE Medium Altitude Long Endurance. 

MARFORAF U.S. Marine Corps Forces Africa. 

Mbps Megabits per second. 

MD/n Ministerialdirektor. 

MdB Mitglied des Bundestages. 

MDg/n Ministerialdirigent. 

Mgl. Mitglied. 

MoA Memorandum of Agreement. 

MoU Memorandum of Understanding. 

MSISDN Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number. 

NATO North Atlantic Treaty Organization. 

NAVAF U.S. Naval Forces Africa. 

NBvO Nachrichtenbearbeitung vor Ort. 

ND Nachrichtendienst. 
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NdB Netze des Bundes. 

NGO Non-Governmental Organization. 

NOFORN / NF No Foreign National Access Allowed. 

Nr. Nummer.

NRC National Research Council. 

NSA National Security Agency. 

NSC National Security Council. 

NSS National Security Staff. 

NTOC NSA/CSS Threat Operations Center. 

NTS NATO-Truppenstatut. 

OCR Optical Character Recognition. 

ODNI Office of the Director of National Intelligence. 

OLG Oberlandesgericht. 

ÖS Öffentliche Sicherheit. 

OSINT Open Source Intelligence. 

OTA Office of Technology Assessment. 

OTD Observed Time Difference. 

PCLOB Privacy and Civil Liberties Oversight Board. 

PBDB Personenbezogene Datenbestände. 

PDF Portable Document Format. 

PG Projektgruppe. 

PG GSI Projektgruppe �Gesellschaft für IuK-Sicherheitsinfrastruktur�. 

PIII Partner III. 

PKGr Parlamentarisches Kontrollgremium. 

PKGrG Gesetz über die parlamentarische Kontrolle nachrichtendienstlicher Tätig-
keit des Bundes. 

PKI Public Key Infrastructure. 

PoC Proof of Concept. 

POP3 Post Office Protocol Version 3. 

PPD Presidential Policy Directive. 

PSTN Public Switched Telephone Network. 

PUAG Gesetz zur Regelung des Rechts der Untersuchungsausschüsse des Deut-
schen Bundestages. 

QAE Quality Assurance Evaluator. 
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QASP Quality Assurance Surveillance Plan. 

QCP Quality Control Plan. 

QUBEF Quelle des Befragungswesens. 

RA/n Rechtsanwalt/ Rechtsanwältin.

RefG Referatsgruppe(n). 

RefGL/n Referatsgruppenleiter/in. 

RefL/n Referatsleiter/in. 

REG Regulation. 

RegTP Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post. 

REL related to. 

RFC Request for Comments. 

RFI Request for Information. 

RIPA Regulation of Investigatory Powers Act 2000. 

RIPE Reseaux IP Europeens. 

RIR Regional Internet Registry. 

ROC Remote Operation Center. 

ROE Rules Of Engagement. 

RRLP Radio Resource Location Protocol. 

RPA Remotely Piloted Aircraft. 

RSO Remote Split Operation. 

RT Ragtime. 

S. Seite. 

SAIC Science Applications International Corporation. 

SACEUR Surpreme Allied Commandeur Europe. 

SAW TAD Sonderauswertung Technische Aufklärung durch US-amerikanische, briti-
sche und französische Nachrichtendienste mit Bezug zu Deutschland. 

SBU Sensitive But Unclassified. 

SCI Sensitive Compartmented Information. 

SCS Special Collection Service. 

SE Strategie und Einsatz. 

SF Special Forces. 

SID Signals Intelligence Directorate. 

SIGAD Signals Intelligence Activity Designator. 

SIGDASYS Signals Intelligence Data System. 
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SIGDEV Signals Intelligence Development. 

SIGINT Signal Intelligence. 

SIS Secret Intelligence Service. 

SISECT SIGINT Seniors Europe Counter Terrorism Coalition.

SMS Short Message Service. 

SMTP Simple Mail Transfer Protocol. 

SOC Security Operations Center. 

SOCAF Special Operations Command Africa. 

SOCAFRICA U.S. Special Operations Command Africa. 

SOCCE Special Operations Command and Control Element. 

SOF Special Operations Forces. 

SOFA Status of Forces Agreement. 

sog. sogenannt. 

SOP Standard Operating Procedures. 

SPC Strategic Planning Conference. 

SPF Staff Processing Form. 

SPoC Single Point of Contact. 

SR Special Reconnaissance. 

SS Secret Service. 

SSA Security Service Act 1989. 

SS7 Signalling System No. 7. 

SSCD SIGINT Support to Cyber Defense. 

SSEUR SIGINT Seniors Europe. 

SSG SIGDEV Strategy and Governance. 

SSI Sensitive Security Information. 

SSL Secure Sockets Layer. 

SSO Special Source Operations. 

StGB Strafgesetzbuch. 

STOA Scientific and Technological Options Assessment. 

StP / StPn Staatspräsident / Staatspräsidentin. 

StPO Strafprozessordnung. 

STRAT Strategy Division. 

StS / StSn Staatssekretär / Staatssekretärin. 
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SÜG Gesetz über die Voraussetzungen und das Verfahren von Sicherheitsüber-
prüfungen des Bundes. 

SUSLAG Special US Liaison Activity Germany. 

stv. stellvertretend. 

SWIFT Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications. 

TA Technische Aufklärung. 

TAO Tailored Access Operations. 

TB Terabyte. 

TK Telekommunikation. 

TKG Telekommunikationsgesetz. 

TKM Telekommunikationsmerkmale. 

TK-Unternehmen Telekommunikationsunternehmen. 

TKÜ Telekommunikationsüberwachung. 

TKÜV Telekommunikations-Überwachungsverordnung. 

TKV Telekommunikationsverkehre. 

TLS Transport Layer Security. 

ToA Time of Arrival. 

TMG Telemediengesetz. 

TND Target Number Database. 

ToR Terms of Reference. 

TS Top Secret. 

TSA Transportation Security Administration. 

TS-SCI Top Secret-Special Compartmented Information. 

TTIP Transatlantic Trade and Investment Partnership. 

U Unclassified. 

UA Untersuchungsausschuss. 

UAL Unterabteilungsleiter. 

u. a. unter anderem. 

UAS Unmanned Aerial System. 

UAV Unmanned Aerial Vehicle. 

UCAV Unmanned Combat Aerial Vehicle. 

UK United Kingdom. 

ULfz Unbemanntes Luftfahrzeug. 

UMTS Universal Mobile Telecommunications System. 

V
orabfassung - w

ird durch die endgültige F
assung ersetzt.



Deutscher Bundestag � 18. Wahlperiode � 1821 � Drucksache 18/12850

UP KRITIS Umsetzungsplan Kritische Infrastrukturen. 

URL Uniform Resource Locator. 

U. S. United States. 

USA United States of America. 

USAFAF U.S. Air Forces Africa. 

USAFE United States Air Forces in Europe. 

USAI United States Army Intelligence. 

USAMD United States Army Missile Detachment. 

USARAF U.S. Army Africa. 

USAREUR United States Army � Europe. 

USB Universal Serial Bus. 

USC University of Southern California. 

U.S.C. Code of Laws of the United States of America. 

USCENTCOM U.S. Central Command. 

USEUCOM U.S. European Command. 

USPACOM U.S. Pacific Command. 

USSS US-Secret Service. 

VERAS Verkehrsanalysesystem. 

VG Verwaltungsgericht. 

Vgl. Vergleiche. 

VKdo Verbindungskommando. 

VN Vereinte Nationen. 

VN-GV Generalversammlung der Vereinten Nationen. 

VN-MRA Menschenrechtsausschuss der Vereinten Nationen. 

VoIP Voice over IP. 

Vors. Vorsitzender. 

VPN Virtual Private Network. 

VS Verschlusssache. 

VSA Allgemeine Verwaltungsvorschrift des Bundesministeriums des Innern zum 
materiellen und organisatorischen Schutz von Verschlusssachen (VS-An-
weisung). 

VS-NfD Verschlusssache � Nur für den Dienstgebrauch. 

VStGB Völkerstrafgesetzbuch. 

WCIT World Conference on International Telecommunications. 
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WÜD Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen. 

WÜK Wiener Übereinkommen über konsularische Beziehungen. 

XKS XKEYSCORE. 

ZA Zusatzabkommen. 

ZP I Zusatzprotokoll zu den Genfer Abkommen vom 12. August 1949 über den 
Schutz der Opfer internationaler bewaffneter Konflikte (Protokoll I). 

ZSIuK BGS Zentralstelle für Information und Kommunikation des Bundesgrenzschutzes. 
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